
84.014 

Arbeitsbeschaffungsreserven. Bundesgesetz 
Reserves de crlse. Lol 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 
-Bulletin officiel de l'Assemblee federale 

Verhandlungen. das Nationalrates und des Stlnderates 

Deliberations du Conseil national et du Conseil des Etats 

0 
DOKUMENTATIONSDIENST DER BUNDESVERSAMMLUNG 

SERVICE DE DOCUMENTATION DE L'ASSEMBLl::E Fl:01::RALE 



Reserves de crise. Loi 580 N 19 mars 1985 

Natiom:,/r~t, SH:zung vom 
Conseil national, seance du 1q . 3. Aq <i>5 

84.014 

Arbeitsbeschaffungsreserven. Bundesgesetz 
Reserves de crlse. Lol 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 29. Februar 1984 (BBI 1, 1129) 
Message et projet de lol du 29 fevrier 1984 (FF 1, 1147) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Proposition de la commisslon 
Entrer en matlere 

Prlsldent: Ich darf Sie daran erinnern, dass die Fraktions
präsidenten-Konferenz Ihnen vorschlägt, die Eintretensde
batte auf die Kommissionsberichterstatter und die Frak
tionssprecher zu beschränken. - Das Ist so beschlossen. 

Blocher, Berichterstatter: Seit es eine wirtschaftliche Tätig
keit des Menschen gibt, weiss man, dass es nie nur gute 
Zeiten gibt. Auch in der wirtschaftlich stark entwickelten 
Neuzeit tritt der biblische Zyklus der fetten und mageren 
Jahre auf. Zu allen Zeiten wurde daher - wie im Ägypten 
Josefs - darnach getrachtet, in den fetten Jahren für die 
mageren Jahre Reserven zu bilden. Das vorliegende Gesetz 
will in Wirklichkeit nichts anderes, als die Vorsorge für 
magere Jahre zu erleichtern, d. h. die Reservebildungen In 
Unternehmen zu ermöglichen. Es wlll die Unternehmen ver
anlassen, Reserven zu bilden: Die Meinung ist, dass in den 
fetten Jahren weniger Mittel ausgegeben werden sollen, sei 
es durch Gewinnausschüttung oder durch allzu starke Inve
stitionstätigkeit. Dafür soll ein Teil der erwirtschafteten Mit• 
tel gezielt In die Reserven gelegt werden, um in mageren 
Zeiten oder vor mageren Zeiten als Investitionen wieder 
ausgegeben zu werden. Damit soll ein Beitrag für eine 
ausgeglichene Beschäftigung In den Unternehmen geleistet 
werden. Bemühungen, solche Reservebildungen zu erleich
tern, sind nicht etwa neu. Die Zulassung der steuerfreien 
Bildung von stillen Reserven In unseren Steuergesetzen 
oder von steuerfreien Rückstellungen entspringt dieser Ein
sicht. Das heute bestehende Bundesgesetz von 1951, das 
nun durch dieses neue Gesetz abgelöst werden soll, war 
ebenfalls Ausdruck dieser Einsicht. 
Was sind denn die Mängel der geltenden Regelung.Ünd was 
sind die Schwerpunkte der Neuregelung? Das heute gel
tende Gesetz zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven 
In privaten Unternehmen von 1951 vermag leider sein Ziel 
nur ungenügend zu erreichen. Vor allem sind folgende 
beiden Bedingungen unbefriedigend geregelt: Erstens ein
mal: Bildet heute Jemand solche Arbeitsbeschaffungsreser
ven, so müssen diese Mittel bei der Bildung wie offene 
Reserven versteuert werden. Erst im Zeitpunkt der Auflö
sung solcher Reserven wird dann die Steuervergünstigung 
wieder zurückerstattet. Und zweitens: Die gesetzlich 
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umschriebenen Möglichkeiten zur Freigabe und Verwen
dung der Arbeitsbeschaffungsreserven sind zu restriktiv. 
Freigabe ist nämlich grundsätzlich nur In Zeiten von Arbeits
losigkeit und die Freigabe f0r ein einzelnes Unternehmen ist 
nur ausnahmsweise möglich. Und so eignet sic,h die heutige 
Arbeitsbeschaffungsreserve zum Beispiel für strukturelle 
Anpassungen schlecht. 
Der vorliegende Gesetzentwurf versucht, diese Mängel zu 
beheben. Welches sind nun die Schwerpunkte der Neurege
lung? 
Erstens: Es besteht eine verbesserte steuerliche Behand
lung der Arbeitsbeschaffungsreserven. Im Gegensatz zum 
geltenden Gesetz Ist eine Steuerbefreiung der Einlagen in 
die Reserven vorgesehen, und zwar schon bei der Bildung, 
nicht erst bei der Auflösung. Die Einlagen in die Arbeitsbe
schaffungsreserven sind abzlehbare Unkosten und werden 
den offenen, aus versteuertem Einkommen gebildeten 
Reserven gleichgestellt werden. Damit wird die Arbeitsbe
schaffungsreserve ein Mittel zur erleichterten Investitions
und Innovationsfinanzierung. Mit dieser Regelung wird der 
steuerliche Anreiz wesentlich verstärkt werden. Damit wird 
erreicht, dass Unternehmen steuerlich begünstigt werden, 
weiche sich konjunkturgerecht verhalten, d. h. In guten Zei
ten Reserven bildeten für Investitionen in schlechten Zeiten. 
Heute ist es nämlich umgekehrt! Wer seine Mittel in der 
Hochkonjunktur Investiert, wird steuerlich begünstigt, wäh
rend der Unternehmer, der Reserven bildet, steuerlich 
benachteiligt wird. Somit ist die steuerliche Behandlung der 
Arbeitsbeschaffungsreserven im vorliegenden Entwurf kon
sequent, also wlrtschafts- und konjunkturpolltisch sehr zu 
begrOssen. Da der Bund nicht Ober die Steuerhoheit der 
Kantone und Gemeinden verfügt, das Unternehmen aber 
zirka zwei Drittel seiner Steuern in den Gemeinden und 
Kantonen bezahlt, n0tzt das Instrument der Arbeitsbeschaf
fungsreserven nur dann etwas, wenn auch die Kantone und 
Gemeinden die gleiche Steuerbefreiung gewähren. Darum 
sieht das neue Bundesgesetz vor, dass diese Steuerbefrei
ung nur dann stattfindet, wenn auch die Kantone die gleiche 
Regelung wie der Bund zulassen. 
Eine zweite Verbesserung wird in diesem Gesetz erreicht -
neben.der steuerlichen Behandlung - durch die Anlage der 
Arbeitsbeschaffungsreserve. Im Gegensatz zum heutigen 
regelt das neue Gesetz die Anlage der Arbeitsbeschaffungs
reserve zu 100 Prozent. Bis heute mussten nur 60 Prozent, 
vom Staat vorgeschrieben, angelegt werden. Mit den Obri
gen 40 Prozent konnte das Unternehmen machen, was es 
wollte; es konnte die Liquidität auch verbrauchen. Da bei 
der Auflösung dieser Reserven oft die restlichen 40 Prozent 
- zwar nicht als Ertrag, aber als Liquidität- fehlten, milssen 
nun 100 Prozent angelegt werden, und zwar vom Staat 
vorgeschrieben, entweder auf einem Sperrkonto einer Bank 
(wobei der Mindestzinssatz vorgeschrieben ist) oder beim 
Bund. · 
Dritter Schwerpunkt: Die Freigabe und Verwendung der 
Arbeitsbeschaffungsreserve werden wesentlich verbessert. 
Da der Wirtschaftsverlauf nicht nur durch Konjunktur
schwankungen, sondern auch durch strukturelle Schwierig
keiten beeinflusst Ist und vor allem nicht nur die ganze 
Wirtschaft, sondern einzelne Unternehmen gesondert tref
fen kann, kommt dem vorsorglichen Einsatz der Reserven 
eine erhöhte Bedeutung zu. So wird neu dieser Situation bei 
der Umschreibung der Freigabebedingungen Rechnung 
getragen. Insbesondere soll neu die Einzelfreigabe - also 
die Freigabe Im einzelnen Unternehmen - erleichtert wer
den. Nach der Freigabe entscheidet grundsätzlich das 
Unternehmen selbst, ob und f0r welche Zwecke diese Reser
ven im gesetzlich umschriebenen Umfang eingesetzt wer
den können. Das können Investitionen sein oder zukunftssi
chernde Betriebsausgaben. Bel Gruppengesellschaften 
können auch Arbeitsbeschaffungsreserven der Mutter für 
Töchter und umgekehrt unter bestimmten Voraussetzungen 
benützt werden. 
In der Kommission wurde im wesentlichen Ober zwei Punkte 
dieses Gesetzes diskutiert. Ein Punkt Ist umstritten, der 
andere Ist diskussionsfähig. Umstritten ist im wesentlichen 

nur, ob die ganze Angelegenheit freiwillig oder obligatorisch 
sein soll. 
Zuerst zur Frage, ob freiwillig oder obligatorisch: Gemäss 
vorliegendem Entwurf, unterst0tztdurch den Bundesrat und 
die Kommissionsmehrheit, sollen Unternehmen bis zu einer 
Mlndestgrösse zur steuerbegünstigten Reservebildung 
berechtigt sein. Die Bildung von Arbeitsbeschaffungsreser
ven soll allerdings nur grundsätzlich freiwillig sein. Wenn 
die Arbeitsbeschaffungsreserven gesamthaft nicht innert 
· angemessener Frist einen genügenden Bestand erreichen -
man denkt hier, für die gesamte schweizerische Wirtschaft, 
an zirka 2 Milliarden in sieben bis zehn Jahren-, dann kann 
die Bundesversammlung durch einen allgemeinverbindli
chen, nicht dem Referendum unterstehenden Bundesbe
schluss die Unternehmen mit Grösse von über 100 Beschäf
tigten zur Reservebildung verpflichten. Vorsorglich wlrd die
ses Obligatorium denn auch schon im vorliegenden Gesetz
entwurf in den Artikeln 19 bis 24 des heutigen Gesetzes 
geregelt. Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission 
machen geltend, dass, wenn die Bildung der Arbeitsbe
schaffungsreserven nicht freiwillig erfolge, sie angeordnet 
werden m0sse, um das Instrument zur Konjunkturausglei
chung voll zur Wirkung bringen zu können. Dabei ginge es 
vor allem auch darum, die Kantone zu verpflichten, die tor 
ihren Teil notwendigen Steuerbeg0nstigungeii zuzulassen. 
Indem das Obligatorium in den Artikeln 19 bis 24 vorsorg
licherweise schon In diesem Gesetz, also einem referend
umsfähigen Erlass, geregelt sei, sei die Ausschaltung des 
Referendums im Zeitpunkt einer allfälligen Einführung nicht 
schwerwiegend. 
Die Gegner des Obligatoriums- es ist die Kommissionsmin
derheit - bemängeln nicht nur die Ausschaltung des Refe
rendums bei der Einführung, sondern machen geltend, die 
vorgesehene Regelung sei eine nur scheinbar freiwillige, 
nach dem Motto: «Und bist du nicht willig, so brauch' Ich 
Gewalt.» Das Obligatorium sei zudem ein Eingriff in die 
unternehmerisch notwendige Verfügungsfreiheit, und vor 
allem beeinträchtige es die Flexibilität In der Investitions
und Reservebildung. Darum schlägt eine Minderheit vor, auf 
dieses Obligatorium zu verzichten. 
Zum Geltungsbereich, der ebenfalls zu Diskussionen Anlass 
gab: Da die Bildung der Arbeitsbeschaffungsreserven admi
nistrative Kosten bringt, die für ein kleines oder grosses 
Unternehmen, gleichgültig, ob ein grosser oder ein kleiner 
Beitrag geäufnet oder freigegeben wird, etwa gleich gross 
sind, muss eine Mlndestgrösse des Unternehmens ange
nommen werden. Bel nur wenig Beschäftigten steht der 
administrative Aufwand In keinerlei Verhältnis zum erreich
ten Erfolg. Nun kann man hier natürlich diskutieren, sollen 
es 5, 10, 20, 30, 40, 50 Mlndestbeschäftigte sein. Eine allge-
mein g0ltlge Regelung gibt es nicht. .. 
Der Bundesrat hat 20 als die unterste Grenze vorgeschla
gen. Entgegen dem Entwurf des Bundesrates möchte die 
Kommission die Mindestgrösse auf Betriebe bei 10 statt 20 
Arbeitskräften ansetzen, einfach auch, um den kleinen 
Betrieben diese Möglichkeit zu geben. Allerdings ist die 
Minderheit generell für 10, während die Mehrheit sich einer 
Lösung unterzieht, die 10 annimmt, sofern die Kantone 
selbst 10 und nicht 20 als Unterstgrenze ansetzen. 
Ich komme zur Schlussbemerkung: Das vorliegende Gesetz 
geht meines Erachtens einen richtigen Weg. Es nimmt einen 
Gedanken in der Wirtschaftspolitik folgerichtig auf, nämlich 
Reservebildung durch Steuererleichterung im Unternehmen 
als ein Mittel, um schlechte Zeiten durchzustehen und um 
Beschäftigungssicherheit zu schaffen. Wenn Sie die Diskus
sionen der Rezessionszeiten unserer Nachbarstaaten, auch 
in sozialistisch geführten Staaten, verfolgen, Ist immer die 
Steuererleichterung ein zentrales Mittel, um die Beschäfti
gung wieder zu erreichen. Die grosszilgige Abschreibungs
praxis einzelner Kantone war gerade ein Grund, warum die 
letzten Rezessionszelten in der Schweiz nicht mehr auf die 
Beschäftigung durchgeschlagen haben. Zahlreiche Betriebe 
haben in der Rezessionszeit- dank vorher vorgenommenen 
stillen Resevebildungen - diese Rezessionszeiten besser 
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durchgestanden, was sich auch auf die Beschäftigungslage 
ausgewirkt hat. 
Man wird sich aber bewusst sein: Solange jemand steuer
freie Reserven Ober Abschreibungen bilden kann, ist dies 
ein administrativ weitaus einfacherer und billigerer Weg. 
Jedes Unternehmen Wird daher zuerst diese Möglichkeit 
ausschöpfen, bevor es den Weg über die Arbeitsbeschaf
fungsreserven beschreitet, weil esja dann bei der Auflösung 
gewisse Bedingungen erfüllen muss. D!e Arbeitsbeschaf
fungsreserve-Bildung wird also, das wird man in den näch
sten Jahren zu bedenken haben, erst dann zum Zuge kom
men können, wenn die In den Rezesslonsjahren vielfach 
aufgelösten stillen Reserven wieder durch Abschreibungen 
gebildet worden sind. Dann darf man sagen, wird dieses 
vom Gesetz vorgezeichnete Instrumentarium ein wirkungs
volles und einfach zu handhabendes Instrument sein, um 
eine ausgeglichene Beschäftigung zu erreichen. 
In diesem Sinne bitten wir Sie, auf dieses Gesetz einzu
treten. 

M. Couchepln, rapporteur: II exlste deja a ce jour une loi 
federale sur ta constitution de reserves de crise par l'econo
mie prlvee, lol datant du 3 octobre 1951. Son efflcacite n'est 
cependant pas evidente. En effet, les reserves de crlse 
constltuees au tltre de la lol actuellement en vlgueur ont 
attelnt en 1965 un maximum de 524 millions de francs, alles 
dimlnuerent par la suite. En 1974, lors de la grande cassure 
conjoncturelle, la somme disponible n'etalt que de 400 
mllllons de francs envlron. 
A quoi faut-11 attrlbuer ce manque d'attralt pour las reserves 
de crise? Las avis divergent, ce qui est certain, c'est qu'il 
n'est guere interessant pour las entreprises, actuellement et 
selon les normes en vlgueur, de constituer des reserves de 
crise. · 
On pourrait des lors se demander si une nouvelle loi est 
souhaltable, en d'autres termes: ies reserves de crise consti
tuent-elles un Instrument conjoncturel Interessant? La 
repon~ est d'abord constitutionnelle. L'article conjoncturel 
ado pte le 26 fevrier 1978, le nouvel article 31 qutnqu1es, prevoit en 
particulier que la Confederation peut obliger les entreprises 
a constituer des reserves de crlse beneficiant d'allegements 
flscaux. C'est dire qua le legislateur considere las reserves 
de crlse comme une Institution utile pour influencer la 
conjoncture. 
Du point de vue economlque, les reserves de crise permet
tent, en cas de flechissement conjoncturel, de reanimer le 
secteur des investissements en mettant des liquidltes a 
disposition des entreprlses. On sait d'une maniere generale 
que la demande depend du niveau des exportations, de la 
demande interleure et des investissements. Ces dernlers 
dependent pour leur part de plusieurs facteurs, dont preci
sement la posslbilite pour les entreprlses de dlsposer de 
liquldltes suffisantes, las reserves de crise devant ätre le 
moyen de les couvrir. II s'agit cependant d'un Instrument 
parmi d'autres. A alles seules, las reserves de crise ne 
permettent pas de relancer l'lnvestissement, alles peuvent 
toutefois y contribuer. D'autres mesures, plus importantes a 
nos yeux, existent, telles des mesures fiscales ou des 
mesures en matiere d'amortissement. 
A l'etranger, des enqulltes ont ete effectuees sur l'efficacite 
des reserves de crlse pour relancer l'investissemen~. On a 
constate que les tacteurs deterininant le comportement 
d'investissements sont d'abord les espolrs de gain et de 
vente. Le prlx de l'argent et les liquidites disponibles Jouent 
cependant egalement un röle non negllgeable. 
Faut-11 malntenir l'instltution des r6serves de crise? La ques
tlon de princlpe obtlent une reponse positive, il faut des lors 
d~finir le systeme de reserves de crise choisl, en preclsant 
quels seront les avantages accordes, quelles seront Jes 
prescriptions de placement imposees et quelles seront les 
modalites de liberation. 
Dans le systeme actuel, les reserves de crise sont soumises 
a l'impöt lors de leur constitution. Les impöts sont en 
revanche rembourses a l'entreprise apres la realisatlon des 
mesures de relance, lorsque !es reserves de crlse sont 
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liquidees. Lorsqu'on parle d'lmpöts, il s'agit d'abord de 
l'lmpöt federal direct, les cantons et les communes pouvant 
mettre les reserves de crise au mäme benefice flscal que 
celui accorde par la Confederation. Las cantons et les com
munes, dans Je systeme actuel, ne sont cependant pas 
obllges d'accorder les mtllmes avantages fiscaux que la 
Confederatlon. Dans le systeme qui vous est propose, les 
reserves de crise, au lieu de payer l'impöt et de beneficier 
d'un remboursement ulterieur, seront llberees de l'impöt 
des leur constltutlon. Sur le plan fiscal alles seront donc 
considerees comme des provisions, ce qul n'etait pas le cas 
jusqu'a maintenant. II s'agit d'une nuance d'importance et 
qui constltue certalnement un progres par rapport a la 
leglslation actuelle. II va de sol que les cantons et les 
communes pourront, eux aussl, renoncer a l'imposltlon des 
reserves de crise, comme le fait la Confederation. Nous 
reviendrons sur cet aspect du probleme, lorsqu'II s'aglra de 
traiter du caractere obligatolre ou non de la reserve de crise. 
Deuxleme variante: les prescriptlons de placement. Salon le 
systeme actuellement en vlgueur, 60 pour cent au molns des 
reserves de crlse doivent&tre placees en bons de depöt de la 
Confederatlon. Elles produlsent un interät fixe d'apres les 
conditlons usuelles du marche. Salon le projet qui vous est 
soumis, Ja totallte des reserves de crise dolt ätre place soit 
aupres de la Confederation soit sur un compte bloque 
aupres d'une banque. Les reserves de crise sont alors remu
nerees aux condltlons usuelles du marche. 
Quant aux modalites de liberation, le projet qui nous est 
soumis est plus !arge et plus souple que la lol actuellement 
en vigueur. Non seulement les conditlons de liberation sont 
assouplies, mais encore on prevoit la possibillte de liberer 
indivlduellement des entreprises. 
Venons-en malntenant au champ d'application de la loi 
actuelle et du projet qui nous est soumis. La legislation 
actuelle prevolt que toutes les entreprises, quelle que soit 
leur forme juridlque, inscrites au registre du commerce, 
peuvent constituer des reserves de crise, a la condition 
cependant que las versements a la reserve ne soient pas 
inferleurs a 1000 francs par an. Au total, les reserves ne 
peuvent depasser 50 pour cent de la somme des salaires 
AVS payes par annee. Le pro Jet du Conseil federal prevoyait, 
lui, d'ouvrir le systeme des reserves de crise aux entreprises 
de plus de 20 personnes. Une mlnorite de votre commlssion 
voudralt redulre ce nombre minimal d'employes a dix per
sonnes. La majorlte de la commlssion a cholsi une solutlon 
intermediaire qul fixe la limite, en regle generale, a 20 
salaries. Toutefois, les cantons, en accord avec la Confede
ratlon, peuvent abalsser cette limite a dlx salaries. 
Sur un point qul a son lmportance, le nouveau projet est 
cependant moins liberal que l'ancien. En effet, il n'autorise 
pas des reserves de crise superieures a 10 pour cent des 
salalres determinants annuels, au sens de la leglslation sur 
l'AVS, alors que l'ancien systeme permettait d'aller Jusqu'a 
50 pour cent de la somme des salalres payes par annee. II 
s'agit, reconnaissons-le, d'un veritable recul. Si l'on prend 
en conslderatlon une entreprise de 20 salarles et un salaire 
annuel moyen de 50 000 francs, le plafond de la reserve 
sera, si vous acceptez la proposltion de la commlsslon, de 
100 000 francs avec le nouveau systeme, alors qu'il etait 
auparavant de 500 000 francs. Cent mllle francs de reserve 
maximale pour une entreprise de 20 salaries, a l'heure ou un 
poste de travail revlent au minimum, dans !'Industrie, a 
150 000 francs, c'est trop peu, c'est certainement insuffi
sant. 
Votre commission s'est longuement arrtlltee sur un aspect 
de la lol sur les reserves de crise teile que proposee par le 
Conseil federal, celul de l'obllgatorlat. Faut-11 donner com
petence a l'autorite federale de rendre les reserves de crise 
obligatoires ou taut-II s'en tenir au systeme actuel du volon
tarlat? Dans le debat d'entree en matiere, je ne m'arrtllterai 
pas longtemps sur ce point. Une propositlon de mlnorite 
permettra en effet d'exposer les deux ecoles de pensee en la 
matiere. L'essentlel de l'argumentation du Conseil federal 
est que la possibilite de rendre obligatoires les reserves de 
crise, permet aussi d'imposer aux cantons l'obllgation de 
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favoriser fiscalement ces reserves. D'autre part, l'article 
constitutionnel 31qulnqures prevoit expressement cette possibi
lite. Nous y reviendrons. 
C'est finalement a l'unanimite que la commission vous pro
pose d'entrer en matiere. 

Wyss: Die freisinnig-demokratische Fraktion beurteilt den 
Entwurf des Bundesrates in seinen Grundzügen als positiv. 
Der Gesetzesentwurf ist vor allem für kleinere und mittlere 
Unternehmungen der Privatwirtschaft von grosser Bedeu
tung und wegen der im Vergleich zum heutigen Gesetz 
verbesserten Möglichkeit zur Bildung von Arbeitsbeschaf
fungsreserven zu unterstützen. Das bisherige Gesetz bietet 
nicht mehr genügend Anreiz zu einer Reservebildung, die es 
ermöglicht, in schlechten Zeiten Arbeitsbeschaffungsmass-
111ahmen zu treffen. Als grundsätzlich erfreullch darf im 
Gesetzesentwurf bezeichnet werden, dass die Arbeitsbe
schaffungsreserven nicht nur zur Behebung konjunktureller 
Schwierigkeiten, sondern auch zur Erleichterung strukturel
ler Anpassungsprozesse freigegeben werden sollen. Der 
Erfolg der neu konzipierten Arbeitsbeschaffungsreserven 
hängt mehr als bisher von der Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Kanton. und den einzelnen Unternehmungen ab. 
Der neue Gesetzesentwurf bringt wichtige Neuerungen, ins
besondere die Steuerbegünstigung bei der Bildung von 
Reserven. Auch die Voraussetzungen für die Freigabe der 
Reservemittel und deren Verwendungsmöglichkeiten sind 
wesentlich grosszügiger ausgestaltet. Gerade zu diesem 
Punkt werden Mitglieder unserer Fraktion noch weitere 
Anträge stellen. Da es sich beim Gesetzentwurf um einen 
Ausführungserlass des Konjunkturverfassungsartikels han
delt, begrüssen wir es, dass der Hauptzweck des Entwurfes 
darin besteht, konjunkturelle Schwankungen zu dämpfen. 
Die Neukonzeption geht davon aus, dass die Arbeitsbe
schaffungsreserven freiwillig gebildet werden können. Hier 
werden aus Gründen, die Ihnen in der Detailberatung erläu
tert werden, zehn Arbeitnehmer als Mindestzahl vorgeschla
gen und nicht 20, wie das im Entwurf konzipiert ist. Insbe
sondere natürllch verlangen wir diese Mindestzahl, um klei
nere und mittlere Betriebe, die eigentliche Basis unserer 
Volkswirtschaft, dem Gesetz ebenfalls zu unterstellen. 
Das anvlsiertefinanzielle Ziel isfciie Schaffung ·von rund 2 
Milliarden Franken Reserven. Falls dieser Betrag in sieben 
bis zehn Jahren nicht erreicht werden sollte, kann der Bun
desrat dem Parlament ein Teilobligatorium vorschlagen. Bei 
diesem Punkt hat unsere Fraktion eine andere Auffassung 
als die im Entwurf zum Ausdruck gebrachte, weil wir das 
vorgesehene Obligatorium wegen des vorgeschlagenen 
Verfahrens im Absatz 3 von Artikel 1 ablehnen. Die Neukon
zeption basiert auf der Freiwilligkeit, doch wird diese als 
grundsätzliche Freiwlillgkelt bezeichnet, eine Freiwilligkeit 
also mit Einschränkungen. Für einen Erfolg des neuen 
Gesetzes über die Arbeitsbeschaffungsreserven wird es, wie 
schon erwähnt, vor allem von Bedeutung sein, dass auch die 
K,antone grössere fiskalische Anreize bieten als beim bishe
rigen System. Die meisten Kantone haben im Vernehmlas
sungsverfahren bekanntgegeben, dass sie sich grundsätz
lich der neuen Konzeption anschliessen. Es kann also davon 
ausgegangen werden, dass dies genügen sollte. Sieben bis 
zehn Jahre sind lang genug, um - falls alle überzeugt sind 
und am gleichen Strick ziehen - das gesetzte Ziel zu errei
chen. Ein vorsorgliches Obligatorium - um ein solches 
handelt es sich nämlich -, das sich auf Unternehmen mit 
mindestens 100 Arbeitnehmern beschränkt, ist aus unserer 
Sicht abzulehnen. Dieses Obligatorium stellt doch einen 
grundsätzllchen Eingriff in die Dispositionsfreiheit von 
Unternehmungen dar und stipuliert eine Art Solidarität von 
Firmen über 100 Arbeitskräften zu kleineren Betrieben, 
ungeachtet ihrer finanziellen Verhältnisse sowie der kon
junkturellen und strukturellen Verhältnisse in zehn Jahren. 
Zuerst sollten Erfahrungen mit dem freiwilligen System 
gesammelt werden. Wenn aufgrund der Erfahrungen nach 
sieben bis zehn Jahren die Erwartungen nicht erfüllt wären, 
sollte nach unserer Ansicht, auch wenn dieser Weg etwas 
komplizierter ist, ein neues referendumpflichtiges Bundes-

gesetz vorgelegt werden. Neben ordnungspolitischen 
Bedenken spricht ferner gegen ein Obligatorium, dass es· 
wohl nicht vermeidbar wäre, Ausnahmen zu gewähren. Es 
gibt verschiedene Branchen, deren Unternehmungen 
Arbeitsbeschaffungsreserven sinnvoll gar nicht bilden bzw. 
verwenden könnten, beispielsweise im Bereich von Handel 
oder im Dienstleistungssektor. Auch auf ein Elektrizitäts
werk wäre beispielsweise dieses Instrument kaum zuge
schnitten. 
Für unsere Fraktion handelt es sich also um eine ordnungs
politische Grundsatzfrage, da nach unserer Meinung ein 
mögliches Obligatorium einen erheblichen Eingriff in die 
Handels- und Gewerbefreiheit bedeuten würde. Trotzdem -
ich betone es nochmals - stehen wir dem Gesetzentwurf 
durchaus positiv gegenüber und unterstützen den Grund
satz der Freiwilligkeit aus Überzeugung und sind sicher, 
dass die Kantone und Gemeinden dazu bereit sein werden, 
grössere fiskalische Anreize anzubieten. Gerade weil die 
Vorlage gegenüber dem alten Gesetz so viele Verbesserun
gen aufweist, ist ein vorsorgliches Obligatorium.nicht not
wendig. Wenn eine Unternehmung mit eigentlichen struktu
rellen Problemen zu kämpfen hat, ist auch die Arbeitsbe
schaffungsreserve in sieben bis zehn Jahren nicht in der 
Lage, Arbeitsplätze zu erhalten. 
Unsere Fraktion stimmt also für Eintreten. Ob wir in der 
Schlussabstimmung zustimmen werden, hängt vom Gang 
der Verhandlungen ab, so insbesondere von der Frage des 
vorsorglichen Obligatoriums. 

Leuenberger-Solothurn: Die Sozialdemokraten, ich will es 
vorwegnehmen, stimmen für Eintreten und beantragen 
Ihnen dann, mit der Kommissionsmehrheit bei allen Einzel
fragen zu stimmen. Sie können sich hier ruhig an Herrn 
Blocher halten, der mit grosser Beredsamkeit jeweils in 
seiner Funktion als Kommissionspräsident diese Mehrheits
anträge vertreten wird. Sobald er dann seine persönliche 
Meinung vertritt, möchten wir Sie allerdings bitten, ihm 
nicht mehr zu folgen. 
Wir haben gehört, es handle sich hier um ein konjunkturpo
litisches Instrument aus dem Bereich der Fiskalpolitik; es 
gehe um die Schaffung steuerlicher Anreize. Wir fassen das 
als einen Beitrag zur Schaffung besserer Rahmenbedingun
gen auf. Es handelt sich darum, hier steuerliche Anreize für 
die Bildung von Reserven in Unternehmungen zu schaffen, 
Reserven, die dann zu gegebener Zeit im wesentlichen für 
Investitionen zu gebrauchen wären. 
Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass der kluge 
Hausvater- und unsere Unternehmer sind kluge Hausväter, 
sie sollen es sein - Ja ohnedies in der Zeit spart, um in der 
Not auf die Reserven zurückgreifen zu können. Man könnte 
die Vorlage boshafterweise - ich will das nicht tun, sondern 
es nur antönen - entblättern und sagen, es handle sich hier 
um ein blosses Subventionsgesetz, das einen etwas schöne
ren Titel erhalten hat. Unter diesem Aspekt wäre es dann zu
mindest erstaunlich, weshalb der Freisinn dazu nicht nein 
sagt. Nehmen ist eben doch seliger denn Geben, müsste 
man offenbar In diesem Fall sagen. 
Mittels Deckung von Steuerausfällen sollen also hier Anreize 
geschaffen werden, und damit ergibt sich unseres Erach
tens ganz klar ein gewisses Interesse des öffentlichen 
Gemeinwesens am Einsatz dieses Instrumentes. Aus 
Gründen der Billigkeit, würden wir meinen, müsste der 
Steuerzahler doch wissen, was mit seinem Geld geschieht. 
Der Steuerzahler will aber auch wissen, dass dieses Instru
ment landesweit und über alle Branchen hinweg angewen
det wird, und nicht nur in Einzelfällen. Deshalb ergibt sich 
aus unserer Sicht mindestens die Verpflichtung, in dieser 
Vorlage die Möglichkeit der Einführung des Obligatoriums 
einzubauen. Herr Wyss hat davon gesprochen, es gehe um 
das vorsorgliche Obligatorium. Es geht ganz einfach darum, 
in diesem Gesetz die Möglichkeit zu schaffen, das Obligato
rium nach Bedarf einzuführen. 
Im übrigen wird Ihnen Herr Bundespräsident Furgler dartun, 
dass er es ja zuerst mit der Freiwilligkeit versuchen wird. Er 
wird Sie, so hoffe ich, einladen - und wir folgen ihm auf 
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diesem Wege -, von dieser Freiwilligkeit Gebrauch zu Le devoir confederal de veiller ä une evolutlon equillbree de 
machen und nur für den äussersten Notfall, wenn aus l'economie autorlse la constitutlon de reserves de crlse; les 
irgendwelchen Gründen die Freiwilligkeit nicht zum Ziel dispositlons actuelles qui datent de 1951 ne permettent pas 
führt, zur Möglichkeit des Obligatoriums zu greifen. de derogations au principe de la liberte du commerce et de 
Die Ordnungspolitiker werden - wie wir es gehört haben - l'industrie. Elles manquent de souplesse, !es criteres de 
rufen: «Haltet den Dieb!» Wir fragen uns, ob nicht - wenn liberation etant exagerement restrlctifs. 
gelegentlich bei diesen Vorlagen aus dem Volkswirtschafts- La proposition actuelle constitue un Instrument de la polltl
departement dieser Ruf von freisinniger Seite ertönt - der que conjoncturelle qul doit influencer la demande d'inves
Vorsteher des EVD damit gemeint sein könnte, weil er aus tissements, tout en attenuant les fluctuations momentanees. 
der CVP stammt und in diesem Zusammenhang als Dieb Le cycle est blen connu qui voit l'entreprise lnvestir en 
missverstanden werden könnte. temps de reprise economlque, stimulant alors la hausse des 
Es geht uns darum, dass dieses Instrument geschaffen wird - co0ts et des prix et se tenlr en retrait en periode de balsse, 
und zur Anwendung kommen kann, obschon- ich will Ihnen favorisant alnsi une tendance depressive. Dans la mesure du 
das nicht verschweigen - unsere Zustimmung nicht mit possible, il convient evidemment de tendre a une politlque 
riesiger Begeisterung erfolgt. weil man ja durchaus auch permettant une certaine stablllsation. Rappelons encore la 
negative Aspekte entdecken könnte. penallte fiscale qul trappe l'entrepreneur soucleux de cons
Einer dieser uns Sorge bereitenden Aspekte will ich erwäh- tituer de reserves pour des temps plus dlfficlles et qui pale 
nen: Es geht nach dem Wortlaut von Gesetz und Botschaft des lmpöts sur des montants conslderes comme un bene
ja um die Förderung der Beschäftigung, was uns Sozialde• fice net. a !'inverse de celui qui reinvestit immediatement. 11 
mokrat~n und Gewerkschafter eigentlich gefallen sollte. s'agit icl de menager le report d'investlssements sans carac
Aber wenn man die Botschaft genau !lest, wird einem dann tere d'urgence en exonerant donc ces reserves de l'lmpöt 
klar, dass es bei der Förderung der Beschäftigung nicht nur dlrec! surle revenu. _ 
um die Auslastung der Arbeitskraft ginge, sondern auch um Dans les condltlons actuelles, II faut admettre qu'il y a peu 
die Auslastung der Maschinen. Ich verrate Ihnen weiss Gott d'interät a constltuer des reserves de crise, mäme si l'instru
kein Geheimnis, wenn ich Ihnen hier klar und deutlich sage: ment est utile, dans la mesure ou les entreprises disposent 
Unsere Zustimmung bedeutet, dass wir die Auslastung der de reserves suffisantes par rapport a leur taille. Le projet de 
Arbeitswilligen als absolut prioritär behandelt wissen loi que nous examinons vise donc a redonner un attrait a la 
wollen. constitution de ces montants. Le systeme repose sur l'alle
Es Ist denn festzuhalten: Der Zaun der Auflagen, die hier gement flscal qua proposent conjolntement la Confedera
Jenen gemacht wird; die von diesem Instrument Gebrauch tlon, les cantons et les communes. Les cantons restent dans 
machen wollen, ist sehr weit gesteckt. Dieser Zaun ist so une certalne mesure maftres de la decision puisqu'il leur 
weit gesteckt, dass man sich die bange Frage stellen muss, appartient d'lntroduire ou de ne pas introduire les allege
ob sich nicht der eine oder andere auf dieser Weide verirren ments proposes. La Confederatlon ade plus, et sagement, 
könnte. renonce a proposer une reglementation uniforme. On peut 
Ich habe bereits gesagt: Aus unserer Sicht hat diese Revi- relever encore que les consequences financieres de la pro
sion praktisch keinen Sinn, wenn man die Möglichkeit des posltlon pour les collectivites publiques ne sont pas negli
Obligatoriums a priori aus dem Gesetz herausstreichen will. geables. On peut evaluer a 70 millions environ la perte de 
Man könnte sich, wenn Sie eben hier auf der Linie der recettes fiscales, correspondant a la constitution annuelle 
Minderheit fahren möchten, tatsächlich die Fragestellen, ob de 200 milllons de reserves. Cependant cette perte devrait 
nicht das alte Gesetz seinen Dienst noch lange täte. ätre partlellement compensee par le maintien de l'emploi et 
Wer die hohle Hand macht- möchte ich beifügen-, riskiert, une competitivite accrue de cette mäme entreprlse. Alnsl 
dass man seine Hand, vielleicht sogar das Handgelenk, une part des recettes serait retrouvee dans le rendement 
etwas unter die Lupe nimmt, oder anders ausgedrückt: Wer ameliore de la productlon. 
dieses Instrument beanspruchen will, muss wohl bereit sein, Je ferai encore trois remarques. Tout d'abord, lorsqu'on 
dann nicht als Solist aufzutreten, sondern Im Orchester zu dlscutalt en 1977 de l'artlcle conjoncturel, les temps etaient 
spielen, wobei durchaus improvisiert werden darf. Der Ein- autres que ceux que nous connalssons. Les clrconstances 
satz dieses Instruments kostet Geld: Wenn der Topf voll ist, ont change, nous en avons pour preuve les ·differences 
könnte das einen jährlichen Steuerausfall von an die 70 frappantes entre le projet de loi soumis ä consultatlon 
Millionen Franken bedeuten. Der Einsatz dieses lnstrumen- quatre ans plus tard, soit en 1981 et le texte propose actuel
tes kostet also Geld. Wir sind bereit, diesen Beitrag zu lement. SI nous voulons que les reserves de crise soient un 
leisten. Instrument efficace, II faut que ce demier raste souple. Nous 
Unsere Motive, nochmals hier dargetan: Es ist das Verfas- soutiendrons donc le caractere ouvert et liberal du projet et 
sungsversprechen im Konjunkturartikel, das wir dem Volk nous nous opposerons en princlpe ä l'obligatlon prevue. 
gegeben haben. Es gilt nun, dieses Versprechen einzulösen. Nous voulons esperer qua l'allegement fiscal constituera un 
Entscheidend - das an erster Stelle für uns Sozlaldemokra- attralt suffisant pour la constitutlon de reserves car, de deux 
ten und Gewerkschafter - sind die häufig zu hörenden choses l'une: ou l'allegement est attractif et nous n'avons 
bangen Fragen des Arbeitsmannes in den Krisenschüben pas besoin d'inscrire l'obligation ou II ne l'est pas et le 
seit 1974/75: Wo sind die Reserven aus den sieben fetten caractere obligatoire prima alors l'efficacite et la souplesse 
Jahren geblieben? Hat man am Ende sogar vergessen, sie que nous souhaltons. 
zu bilden? Ist man mit den Reserven oder dem, was Reserve Ensuite, nous relevons l'heureuse modification intervenue 
hätte werden sollen, auf und davon? entre la consultation et le projet definitlf concernant las 
Das ist unser Hauptmotiv, Ihnen hier zu beantragen, auf die petites et grandes entreprises. Cette distinction nous parart 
Vorlage einzutreten, und Sie jetzt schon mit Nachdruck encore exageree, car les petltes et moyennes entreprises 
darauf hinzuweisen und zu bitten, den Entwürfen der Korn- constituent une partie decislve de notre economie et nous 
mlssionsmehrhelt zu folgen. devons absolument veiller a ne pas les desavantager au 
Ich sage es nochmals: Sollten Sie diesem Huhn alle Federn detriment des grandes. 
ausrupfen, wäre dann tatsächlich auch für uns die Frage zu Enfin, l'appareil administratif doit a tout prix rester aussi 
stellen, ob diese Vorlage Oberhaupt noch zu unterstützen leger qua posslble, faute de quoi nous allons ä travers cette 
sei. loi vers une flnalite contraire a l'esprft que nous souhaitons 

M. Cavadlnl: Le groupe liberal entre en matiere sur la loi 
federale sur la constltution de reserves de crise beneficiant 
d'allegements fiscaux. Cette proposition - on le sait-s'ins
crit comme une sulte logique de la decision populaire de 
fevrler 1978. 

voir animer ce m€1me texte. Avec ces precautions-ia nous 
entrons en matiere. 

M. Carobblo: Comme d'autres l'ont deja releve, le projet de 
loi en dlscussion constitue l'un des elements des diverses 
mesures dont les pouvoirs publics doivent dlsposer pour 
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accomplir la täche que leur confere l'artlcle conjoncturel 
approuve en 1978, c'est-a-dlre de veiller a une evolutlon 
equilibree de l'economie. Une täche d'autant plus impor
tante quand on pense aux consequences negatives qu'un 
developpement anarchlque de l'economle pourrait avoir 
pour le pays, pour ses reg Ions et pour une partie importante 
de ses habltants. En plus, il ne faut jamais oubller que 
souvent les entreprises, dans une economie de libre 
marche, sous la contrainte de lois economiques et en parti
culier de celle du proflt ne sont pas naturellement etsponta
nement disposees a tenir compte de tous les lnterets en jeu. 
Cela est partlculierement vral dans des periodes de diffi
cultes economiques comme celle que nous connafssons 
aujourd'hul, ou le recours aux licenclements constltue !'Ins
trument classlque pour faire face aux difflcultes. Mais cela 
se verlffe aussl dans les perlodes de haute conjoncture 
durant Jesquelles la tendance a transferer les fonds hors de 
l'entreprlse dans des affaires plus attrayantes, quelquefols 
mäme purement speculatives au lieu de constituer des 
reserves pour faire face aux difficu ltes des perlodes de crlse, 
est toujours forte. La preuve: l'instrument dont nous 
sommes safsis, n'est pas nouveau, il remonte mäme a 1951, 
mais son efflcacite a ete jusqu'ici aleatoire. Depuis 1966, en 
effet, donc avant la crfse de. 1975, les versements aux 
reserves de crlse sont en recul. Ces dernieres constituent 
donc un Instrument lmportant de politique economique, 
surtout dans le cadre de la polftique conjoncturelle dont un 
Etat soucieux d'un developpement economique harmo
nieux ne peut se passer. 
II faut donc saluer comme un falt positif la declsion du 
Conseil federal de reviser la loi de 1951 pour l'adapter aux 
nouveiles competences que lui donne l'article conjoncturel. 
Tout au plus, faut-il regretter que cette revision arrive seule
ment sept ans apres l'a~option de cet article. Le groupe du 
Partl du travail, du Parti socialiste autonome et des Organi
sations progresslstes votera donc l'entree en matiere sur le 
projet de lol en discusslon.11 soutiendra aussi les principales 
Innovations prevues dans le proJet, puisqu'il accepte le 
principe des ailegements flscaux pour la constitution de 
reserves, c'est-a-dlre des allegements flscaux en matiere 
d'impöt sur le revenu au moment de la constitutlon de 
reserves, les nouveaux criteres de placement de ces fonds, 
l'elargissement des crlteres de liberation. II approuve aussi 
les dlspositlons proposees quant au champ d'application de 
la lol et en partlculler la propositfon visant a habiliter des 
entreprlses qui emploient au moins 20 saiarles a constituer 
des reserves. Quanta la limltatfon a 1 o pour cent du montant 
maximum des reserves a constltuer, nous considerons aussi 
cette dispositlon comme trop limitative et, dans une certaine 
mesure, comme un pas en arriere. Nous soutiendrons donc 
les proposltions tendant a l'amelloration de la situation. 
Cela dlt, notre groupe avance une reserve au moins sur un 
polnt prlnclpal. II depiore la prudence et la timidite avec 
laquelle le Conseil federal a fait usage des competences que 
lui donnent le nouvel article conjoncturel, concemant la 
posslbillte de rendre obligatolre la constitutlon de reserves 
de crise. A cela, nous aJoutons une demande d'explication 
et d'engagement precls de la part du gouvemement, a 
propos de l'enumeration dans la loi mäme des possibilites 
admlses pour la liberatlon et l'affectatlon des reserves de 
crlse. ·Permettez-moi. d'analyser de pres ces deux polnts 
precls, en particulier l«!_premler. 
Constltution obiigatoire ou facultatlve des reserves: Vous 
avez deja entendu a ce propos des avis divergents. Comme 
le constate le message du Conseil federal, au chiffre 151, 
l'ar:tlcle conjoncturel donne la possibilite au Conseil federal 
de rendre obligatolre cette constltution de reserves. A ce 
propos, il convient de rappeler que iors de l'elimination des 
dlvergences au sujet du nouvel artlcle constltutionnel, Ja 
questlon de savoir s'il fallait deleguer a la Confederation la 
competence de declarer obligatoire la constitution des 
reserves de crise par l'economie privee, facultative jusqu'icl, 
avait ete l'un des points particulierement discutes. C'est- je 
le rappelle - en faveur de Ja possibilite de les rendre obliga
toires que l'on s'est prononce et c'est en incluant cette 
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dlsposition que l'article constitutionnel a ete soumis au 
pauple et adopte. C'est une des raisons pour lesquelles 
nous l'avons soutenu. II suffit de considerer les arguments 
avances par ie Conseil federal a ce moment-la pour s'aper
cevolr que la disposition permettant de rendre des reserves 
obligatoires presentait un interet certain pour notre politi
que de stabilite economique. Du reste, i'experience avait 
jusque-la demontre - et cela a ete encore plus evident par la 
suite - que la solutlon facultative ne donnait pas entlere 
satlsfaction. C'etait aussi l'oplnion clalrement exprimee 
dans le Bulletin d'information du delegue aux questions 
conjoncturelles de novembre 1977, lorsqu'il affirmalt: 
«MAme sl la Confederation accordait des avantages plus 
substantiels, il ne faudrait pas trop attendre d'un Instrument 
dont l'usage resterait facultatif ... II ne suffit donc pas, 
comme cela a ete dit icl par M. Wyss, d'accorder des 
avantages fiscaux pour pousser les entreprises a constituer 
des reserves. Ace propos, il nefaut pas oublierque ia valeur 
de cet Instrument de politique economique reside justement 
dans la regle fondamentale selon laquelle les reserves de 
crise dolvent etre constltuees en phase de rendement favo- · 
rable, afin de pouvolr les mobiliser pour creer des places de 
travail quand apparaissent des difficultes qui menacent 
directement ou indirectement la securite de J'emploi et 
l'existence de l'entreprise. II s'lnscrit dans le cadre de cette 
perspective qul Justifie l'offre de l'Etat d'accorder des privi
leges fiscaux aux entr~prises qui constituent des reserves. 
Dans la pratique l'Etat, Confederation, cantons et com
munes, offre aux entreprlses un contrat, l'exoneration des 
impöts contre la sterillsation d'une partie des benefices sous 
forme de reserves qui pourront ätre, le moment venu, utlll
sees pour combattre, meme preventivement, le chömage, 
pour stlmuler f'innovation et la diversification, pour combat
tre des dlfflcultes d'ordre structurel propres a l'entreprise. 
Or, compte tenu de ia tendance dont j'ai deja parle et 
comme le montrent les experiences faites chez nous et a 
l'etranger, des entreprises et des entrepreneurs en phase 
d'expansion relnvestissent immediatement leurs llquldites, 
souvent mäme hors de l'entreprise. A mon avls, seule l'obli
gation de constituer les reserves peut rendre efficace un tel 
contrat. 
Malgre cela et malgre la possibilite que lui donne l'article 
constitutionnel, ie Conseil federal a prefere choisir une 
formuie plus prudente et plus timide. II n'en est pas raste, II 
est vral, a la seule forme facultative comme quelques-uns le 
preconisent encore aujourd'hui ici, mais ll n'a pas non plus 
tire la conclusion logique des dlsposltions de i'article consti
tutionnel en fixant deja aujourd'hui dans la loi le principe 
que la constitution de reserves de crlse est obllgatoire pour 
les entreprises soumises a la Jol, c'est-a-dire au moins pour 
celles qul ont un minimum de 100 salaries. II a choisi une 
solutlon a ml-chemin, avec ia forme facultatlve et la possibi
llte pour !'Assemblee federale d'introduire, en cas d'in
succes de celle-ci et cela apres une certaine periode, Ja 
forme obllgatoire pour les entreprises d'au moins 100 saJa
ries. Nous comprenons les dlfficultes auxquelles s'est 
heurte Je Conseil federal face a ia resistance des milieux 
economlques. A mon avls, cette demiere tient a la defense 
d'un princlpe toujours plus dlscutable: l'opposition a toute 
dlsposltlon contraignante en matiere d'utllisation des bene
flces consideree comme une affaire privee, malgre le fait 
qu'ils sont aussi le resultat d'un element social, c'est-a-dire 
de i'activite des travallleurs. Cela ne nous empäche pas 
d'exprlmer notre sceptlcisme pour ce nouveau compromis 
typlquement helvetique. Nous regrettons donc le cholx 
effectue par le Conseil federal et la majorite de la commis
sion. 
En cholsissant cette solution, vous courez Je risque de 
mettre sur pled, ainsl que le disait !'Office federal des ques
tlons conjoncturelles, un Instrument peu efficace et, par 
consequent, vous courez Je rlsque d'une deplorabie perte de 
temps precleux pour la reconstitution de reserves de crise 
minimales evaluees par le Conseil federal, lui-mäme, a 1,5 
mllliard. Aujourd'hui, on en est a molns d'un demi-miliiard, 
cela dlt en consideration du falt que, fort probablement, 
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l'lnefflcaclte d'un· Instrument reste facultatif contraindra töt 
ou tard, a faire usage de l'article 3, alinea 1, permettant de 
rendre obligatoire la constitution des reserves. 
En consequence, notre groupe s'abstiendra sur ce compro
mls a l'article 101

• II renonce egalement a formuier une 
propositlon concrete· pour rendre obligatoire la constitution 
de ces reserves. Cela en ralson du peu de chances qu'une 
telle suggestion rencontreralt face a la volonte d'une bonne 
partle du Parlament, qul desire m~me blffer l'alinea 3 de 
l'artlcle 1"' qul, si Je suis blen informe, a ete sauve en 
commlssion par un vote tres serre. 
Pour finir, encore deux mots a propos des modalltes de 
llberatlon des reserves de crise. S' il est vrai que, par rapport 
a lasltuatlon actuelle, ainsl que le dit le message du Conseil 

· federal, II y a un elarglssement des possibllltes d'utllisation 
de ces reserves, nous regrettons que celle-ci ne soit pas 
expressement prevue a l'artlcle 10, dans une lettre e par 
exemple, pour des Installations de protection de l'envlron
nement et des equlpements permettant des economles 
d'energle. II est vral que le message, en page 44, admet une 
telle possibllite. Mals, au lleu de tout renvoyer a l'ordon
nance, l'lndlcatlon expresse dans la lol etalt, a mon avls, 
souhaitable. A ce propos, je demande donc au Conseil 
federal de confirmer encore une fols clalrement cette 
volonte. Apres avoir entendu ses declarations, je me reserve 
la posslblllte de presenter ou non une eventuelle proposltion 
d'amendement lors de la dlscusslon de detall sur i'article 10. 
En conciusion, notre groupe votera l'entree en matiere, 
s'abstiendra sur le compromls a i'article 1"' et soutiendra 
toutes les propositions de la majorite de la commisslon 
contre ies suggestions de ia mlnorite qui visent a diminuer 
l'efficaclte de la lol. II va de sol, que, sl d'aventure l'alinea 3 
de l'artlcie 1"' etalt supprime, nous nous prononcerlons 
flnalement contre une loi qui n'aurait plus grande efflcaclte. 

Hösll: Nach Auffassung der Bundesbehörden drängt sich 
eine Gesetzesrevision deshalb auf, weil nach den Reserve
auflösungen während der letzten Rezession nicht mehr 
genügend Arbeitsbeschaffungsreserven vorhanden sind 
und zu den gegenwärtigen Bedingungen praktisch keine 
neuen Reserven mehr gebildet werden. Dieser Auffassung 
kann insoweit zugestimmt werden, als damit die Bildung 
von gesetzlichen Arbeitsbeschaffungsreserven gemeint ist. 
Dagegen ist immerhin festzustellen, dass jene Unterneh
men, welche tatsächlich in der Lage waren, Reserven anzu
legen, ihre freien Reserven weiter geäufnet haben. Solchen 
Unternehmungsreserven kommen weitgehend die gleichen 
Funktionen wie den Arbeitsbeschaffungsreserven zu. Nie
mand, Herr Kollege Leuenberger, Ist mit solchen Reserven 
auf und davon. Im Gegenteil, ganze Branchen haben wäh
rend Jahrzehnten keine Dividenden ausbezahlt, sich aber 
bemOht, bei den Löhnen elnlgermassen a Jour zu bleiben. 
Positiv an der neuen Ordnung Ist insbesondere zu vermer
ken, dass der Gesetzesentwurf mehr steuerliche Anreize zur 
BIidung von Arbeitsbeschaffungsreserven schafft als das 
geltende Recht, weil die Steuervergünstigung nicht erst bei 
der Freigabe der Reserven für Arbeltsbeschaffungsmass
nahmen, sondern bereits im Zeitpunkt der Reservebildung 
gewährt werden soll. Die günstige Wirkung wird dadurch 
verstärkt, dass, um die Erleichterungen des Bundes auszulö
sen, auch die Kantone und Gemeinden mitmachen sollen. 
Wichtig 1st auch, dass die neu zu bildenden Reserven nicht 
nur in einer Forderung gegenüber der Firma bestehen, 
sonderljl In liquider Form angelegt werden müssen. 
Wir haben eine gute Vorlage und erhalten ein besseres 
Instrument, als es bisher bestand. Deshalb kann die Fraktion 
der SVP der natlonalrätllchen Kommission ohne weiteres 
folgen und für Eintreten stimmen. Dieses Eintreten ist aber 
mit einem gewichtigen Vorbehalt verbunden. Wohl ist die 
Bildung der Arbeitsbeschaffungsreserven grundsätzlich 
frelw!lllg, was wir sehr begrüssen. Dann folgt aber gewlsser
massen nach dem Grundsatz «Und bist du nicht willig, so 
brauch' ich Gewalt„ die Drohung, dass die Bundesversamm
lung das Obligatorium beschliessen könne, wenn die freiwil
lig gebildeten Reserven innert angemessener Frist keinen 

genOgenden Stand erreichen. Dieser gegebenenfalls später 
folgende Bundesbeschluss wäre allgemelnverbindlich und 
würde nicht dem Referendum unterstellt. Hier wird also 
Gesetzgebung gewissermassen auf Vorrat betrieben, was 
wir angC'.3Sichts der bereits bestehenden Paragraphenflut 
strikte ablehnen. 
Es befremdet auch etwas, dass In der Botschaft des Bundes
rates, Im Bericht Ober das Ergebnis des Vernehmlassungs
verfahrens unter dem Abschnitt «Obligatorium», in nur zwölf 
Zellen sehr wenig ausgesagt wird. Da hat sich die Verwal
tung offensichtlich nicht sehr grosse Mühe gegeben. Die 
Parteien und die kantonalen Regierungen werden in diesem 
Abschnitt mit keinem Wort erwähnt, obwohl einige Parteien, 
so auch die SVP und Kantonsregierungen, auch jene von 
Glarus, dieses bedingte Obligatorium ablehnten. Die Nord
westschweizer Regierungen zum Beispiel, also Jene der 
Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-Land, Bern und Solo
thurn, haben an einer Regionalkonferenz laut Pressebericht 
die Meinung geäussert, dass ein Obligatorium, wenn Ober
haupt, nur durch einen referendumspflichtigen Bundesbe
schluss eingeführt werden könne. Der Entscheid unserer 
Kommission ist übrigens nur mit 10 zu 9 Stimmen gefällt 
worden, also sehr knapp ausgefallen. 
Die SVP-Fraktion hält fest, dass ein Obligatorium system
wldrig wäre und einem verstärkten Kontrollapparat mit 
entsprechendem Zuwachs an Beamten rufen würde. Zudem 
müsste sich·der Eindruck ergeben, der Bundesrat und das 
Parlament hätten die Stellungnahme von Kantonsreglerun
gen und Parteien zu wenig gewichtet, was einer Entwertung 
der Vernehmlassungen gleichkäme. 
Aus all diesen Gründen sind wir wohl für Eintreten, stimmen 
aber dem Gesetzesentwurf nur zu, wenn Absatz 3 von Arti
kel 1 und die Artikel 19 bis 24 und damit auch das bedingte 
Obligatorium entfallen. 

DOnkl: Die LdU/EVP-Fraktion ist für Eintreten auf das Bun
desgesetz über die Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbe
schaffungsreserven. In diesem Fall haben wir einen klar 
formulierten Volkswillen zu vollziehen. Gestützt auf den von 
Volk und Ständen angenommenen Verfassungsartikel hat 
der Bund für eine ausgeglichene konjunkturelle Entwick
lung zwingend Vorkehren zu treffen. Dabei steht die Verhü
tung und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit Im Vorder
grund. Die vor etwa 8 Jahren getroffene Lösung ist nach 
unserer Ansicht gut und richtig. Insbesondere finden wir 
den Auftrag sinnvoll, dass der Bund In diesen Fragen mit 
den Kantonen und der Wirtschaft zusammenarbeiten muss. 
Heute geht es bekanntlich darum, ein Bundesgesetz zu 
formulieren, das dem Verfassungstext inhaltlich ent
spricht. 
Unsere Fraktion Ist enttäuscht darüber, dass nun versucht 
werden soll, die Vorlage des Bundesrates zu verwässern 
und sie ausschllessllch auf die Bevorzugung der Unterneh
mungen auszurichten. Diese Festatellung bezieht sich In 
erster Linie auf den Grundsatzartikel. Im entsprechenden 
Artikel der Bundesverfassung heisst es ausdrücklich, dass 
der Bund die Unternehmungen zur Bildung von steuerbe
günstigten Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten kann. 
Das ist eine zwingende Form. Sie kann und darf nicht zu 
weitherzig ausgelegt werden. Das Ist unsere Rechtsauffas-, 
sung. Wir finden, dass der Vorschlag des Bundesrates die 
einzig vertretbare Lösung Ist, nämllch dass die BIidung der 
Arbeitsbeschaffungsreserven nur grundsätzlich freiwillig Ist. 
Wenn aber die Freiwilligkeit nicht funktioniert und die 
Reserven nicht Innert angemessener Frist gebildet sind,. 
muss das Obligatorium eingeführt werden. 
Der Minderheitsantrag, welcher. von bürgerlicher Seite 
gestellt wurde, wonach die Bildung dieser Reserven absolut 
freiwillig sein müsse, bezeichnen wir schlicht und einfach 
als verfassungswidrig. Das Parlament hat den Volkswillen zu 
respektieren, ob das einzelnen Kreisen passt oder nicht. Das 
Wort «Verpflichtung„ muss im Gesetz seinen Niederschlag 
finden. Jeder Laie begreift, dass eine absolute Freiwllligkelt 
den Begriff «Verpflichtung» ausser Kraft setzt. Zu was man 
nicht verpflichtet ist, kann man nur freiwillig tun. So dürfen 
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wir nicht Bundespolitlk be.treiben, sonst dürfen wir uns nicht 
wundem, dass unsere Bürgerinnen und Bürger resignieren 
und der Urne fern bleiben. Wie oft hört man den Vorwurf, die 
in Bem oben machen doch, was sie wollen. Es hat doch 
keinen Sinn, uns an die Urne zu bemühen. Heute oder 
morgen haben wir Gelegenheit, diese Vorwürfe zu entkräf
ten. Wir werden uns daher vehement für die bundesrätliche 
Fassung einsetzen. 
In Absatz 3 des Artikels 1 dieses Gesetzes wird die Kompe
tenz zur Einführung eines allfälligen Obligatoriums der Bun
desversammlung eingeräumt. Haben wir so wenig Vertrauen 
In unsere eigene Urteilskraft? Ich hätte noch Verständnis für 
das Anliegen der Minderheit, wenn man den Entscheid dem 
Bundesrat überlassen würde. Unser Parlament wird bei den 
gegenwärtigen Machtverhältnissen keinen übereilten 
Schritt in die Wege leiten. Ohne zwingende Not wird .kein 
Obligatorium eingeführt. Wovor haben wir eigentlich Angst? 
Die Antwort kann nur lauten: vor uns selbst. Etwas Ähnfi• 
ches gilt auch bezüglich Minderheitsantrag bei Artikel 9. Es 
geht doch nicht an, dass das Reservevermögen, welches 
steuerbegünstigt angelegt wurde, ohne Genehmigung · 
durch das Bundesamt verwendet werden kann. Die Freigabe 
für einzelne Unternehmen ist im Gesetz derart grosszügig 
geregelt, dass alle Befürchtungen falsch am Platze sind. 
Ohne eine gewisse Kontrolle und ohne Koordination seitens 
des Bundes kann die Angelegenheit nur einseitig spielen. 
Wenn der Fiskus schon auf Einnahmen verzichtet, dann soll 
er wenigstens in bescheidenem Umfange bei der Verwen
dung dieser Gelder mitreden können. 
Unsere Fraktion wird auch hier dem Bundesrat und der 
Kommissionsmehrheit zustimmen. Ob zur BIidung steuerbe
günstigter Arbeitsbeschaffungsreserven Unternehmen von 
mindestens 20 oder 10 Arbeitnehmern berechtigt sein sol• 
len, ist eine Ermessenssache. Die Kommissionsmehrheit hat 
nach unserem Dafürhalten einen vernünftigen Kompromiss 
gefunden. Grundsätzlich wird an der Arbeitnehmerzahl 20 
festgehalten. Wo es die Verhältnisse rechtfertigen, können 
auch Betriebe mit nur 10 Arbeitnehmern erfasst werden. 
Zum Schluss möchte ich unterstreichen, dass dieses Bun
desgesetz den Unternehmungen Anreize geben kann, 
Arbeitsbeschaffungsreserven zu bilden. Es kann mithelfen, 
dass In guten Zeiten etwas mehr gespart wird, damit dieses 
Geld im Notfall sinnvoll gebraucht werden kann. Das Sprich
wort «Spare in der Zeit, so hast du in der Not» kann in dieser 
Vorlage ein Stück weit verwirklicht werden .• Zu hoffen ist, 
dass die Kantone bei der Gewährung von Steuervergünstl- · 
gungen in gleichem Sinne rasch nachziehen werden. Nur 
wenn dies der Fall ist, kommt dieses konj1,mkturpolitische 
Instrumentarium wirklich zum Tragen. 

serven rechnet, wird die ganze Institution ohnehin proble
matisch, da ja in diesem Falle ein sehr grosser Teil der 
Betriebe kaum je Zeit finden würde, um die gewünschten 
Reserven bilden zu können. Ein Zwang zur Reservenbildung 
aber wäre kontraproduktiv, da dieses Obligatorium die 
innere Gesundung und Stärkung eines Betriebes genau 
dann schwächen würde, wenn er sich In einer eventuell nur 
kurzen Aufschwungphase befindet. 
Das vorgesehene Obligatorium lehnen wir in logischer Kon
sequenz dieser Überlegung ab. Herr Leuenberger: Kein 
halbwegs vernünftiger Unternehmer verzichtet auf die 
Anwendung des Instrumentes der Bildung von Arbeltsschaf
fungsreserven zur langfristigen Sicherung seines Unterneh
mens, vorausgesetzt, die Ertragslage seines Betriebes und 
der Investitionsbedarf erlauben diese Art Reservenbildung. 
Dies gilt auch unter dem heutigen System. Bel der Ableh
nung des Obligatoriums hätte unseres Erachtens eine Tell
revlslon des geltenden Gesetzes aus dem Jahre 1951 in 
bezug auf die Freigabemodalitäten, d. h. die Freigabekrite-
rien und die Verwendungsmöglichkeiten, genügt. Es ist 
sicher unter den heutigen hektischen Entwicklungen not
wendig, den präventiven Einsatz der Reserven zu erleich-
tern. Ebenso ist die vorgesehene grössere Dispositionsfrei
heit der Unternehmer zu begrüssen. 
Wir würden es auch begrüssen, wenn das Instrument der 
Arbeitsbeschaffungsreserven gemäss Minderheitsantrag 
Spältl In Artikel 2 auf Betriebe mit mindestens 10 Arbeits
kräften ausgedehnt würde; dies im Interesse wlrtschaftllcher 
Randgebiete unseres Landes. In einem Dorf des Jura oder 
des Emmentals können Betriebe mit 1 Obis 15 Arbeitsplätzen 
von ebenso grosser Bedeutung sein wie Betriebe von 500 
bis 1000 Arbeitskräften in der Region Zürich. Der Aufwand 
an Administration, der für eine solche Ausweitung notwen
dig sein wird, rechtfertigt sich, da wir ja die Idee immer und 
immer wieder vertreten, unser ganzes Land an wirtschaftli
chen Aufschwüngen teilhaben zu lassen, aber auch unser 
ganzes Land vor Krisen zu bewahren. Es ist erstaunlich, 
dass offenbar verschiedene Kantone wenig Lust zeigen, 
zugunsten von Arbeitsbeschaffungsreserven fiskalische Ein
bussen in Kauf zu nehmen. Ist es denn nicht so, dass - als 
grobe Regel - die Steuern dann gut fliessen - gewiss mit 
einer Zeitverzögerung von zwei Jahren-, wenn Betriebe 
fähig sind, Arbeitsbeschaffungsreserven zu bilden, und dass 
genau Im gegenteiligen Fall die Kantone fiskalische Abstri
che von den Betrieben her in Kauf nehmen müssen, wenn 
wirtschaftliche Schwierigkeiten keine Reservenbildung 
erlauben oder gar zum Einsatz der Arbeitsbeschaffungs
reserven zwingen werden? Nicht nur das: der Einsatz der 
Arbeitsbeschaffungsreserven wird mithelfen, das Steuer-

Die LdU/EVP-Fraktion ist für diese gute und brauchbare 
Lösung. Sollte aber die Möglichkeit zur Einführung eines 
Obllgatoriums nicht eingeräumt werden, müssen wir das 
Gesetz ablehnen, well damit der verfassungsmässige Auf
trag eindeutig missachtet würde. 

Oehen: Unsere Fraktion stimmt mit wenig Begeisterung für 
Eintreten auf die Vorlage für Arbeitsbeschaffungsreserven. 
Nach sorgfältigem Studium der Unterlagen können wir 
unsere Einstellung zum vorgeschlagenen Instrument zur 
Dämpfung der Folgen konjunktureller Schwankungen mit 
dem Dlalektwort «n0tzt's nüt, so schad's nüt» umschreiben. 
Wenn unter der bisher geltenden Ordnung ein Neuaufbau 
der Arbeitsbeschaffungreserven nach dem Konjunkturab
schwung der siebziger Jahre nicht wieder stattgefunden hat, 
so schreiben wir dies nicht einer mangelnden Attraktivität 
der bisherigen Regelung, sondern ungenügender Ertrags
lage der Unternehmen des zweiten Sektors zu. Ausnahmen 
können hier wie immer lediglich die Regel bestätigen. 
Zudem wird jedes umernehmen beim Wiederaufbau seines 
Polsters nicht zuerst mit den Arbeitsbeschaffungsreserven 
beginnen, sondern zum Beispiel seinen Nachholbedarf mit 
Investitionen und der Bildung stiller Reserven zu decken 
suchen. Wenn der Bundesrat laut seiner Botschaft aufgrund 
der letzten zehn Jahre mit einer durchschnittlichen Anlage
dauer von fünf bis zehn Jahren der Arbeitsbeschaffungsre-

. substrat der Gemeinden und Kantone zu stützen und zu 
halten. Die Kantone müssen also aufs höchste daran interes
siert sein, in Zusammenarbeit mit dem Bund die freiwillige 
Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven attraktiv zu 
gestalten. Dies auch dann, wenn aus der Bundesverfassung 
eine Verpflichtung hierzu keinesfalls abgeleitet werden 
kann. 
Noch ein Wort zur Ausdehnung der Arbeitsbeschaffungsre
serven auf den tertiären Sektor und dem vom Bundesrat 
erwähnten erwünschten Reservenbestand von zirka 2 Mil
liarden Franken. Grundsätzllch ist die Ausdehnung sicher 
richtig. Sie wird aber nur dann zu grösserer Bedeutung 
gelangen, wenn die Grenze von 20 auf 10 Arbeitnehmer 
abgesenkt, also dem Minderheitsantrag Spältl zugestimmt 
wird. Die grossen Unternehmen des Dienstleistungssektors, 
insbesondere die Banken und Versicherungen, werden 
durch konjunkturelle Schwankungen kaum Je ernsthaft In 
Mitleidenschaft gezogen. Sind aber die Umstände so, dass 
diese Unternehmen auf den Einsatz von Arbeitsbeschaf
fungsreserven angewiesen sein sollten, müsste es sich nicht 
mehr um eine konjunkturelle Schwankung, sondern um eine 
tiefgehende Krise handeln, die auch durch Arbeitsbeschaf
fungsreserven von insgesamt 2 Milliarden, deren Aufteilung 
auf beide Sektoren zudem nicht vorgegeben ist, nicht 
wesentlich zu beeinflussen wäre. Ich bin deshalb der Mei
nung, bei Einbezug der Banken und Versicherungen sei die 
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gewünschte Gesamtsumme von 2 Milliarden an die Arbeits
beschaffungsreserve als Wunschzahl nur für den zweiten 
Wirtschaftssektor allein festzulegen. Für den dritten Sektor, 
Herr Bundespräsident, wäre eine zusätzliche Gesamtsumme 
zu umrelssen, die der Ertragskraft dieses Sektors und der 
Beschäftigtenzahl entspricht. Es könnte ansonst leicht pas
sieren, dass die Wunschsumme zwar erreicht, der zweite 
Sektor daran aber kaum partizipieren würde. Dies alles für 
den Fall, dass das Parlament den Vorschlag des Bundesra• 
tes für ein allfälliges Obligatorium annehmen sollte. 
Ich bitte den Herm Bundespräsidenten, sich in seinem 
Votum zu diesem Problem zu äussern. 
Herrn Leuenberger möchte Ich noch folgendes sagen: Er 
hat hier das grundsätzliche Problem der Beschäftigungs
lage aufgegriffen und die Maschinenauslastung in Gegen
satz zur Auslastung der Arbeitswilligen gestellt. Ich meine, 
dass er damit ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches 
Spannungsfeld aufgezeigt hat, das im Rahmen der heutigen 
Debatte niemals ausgelotet werden kann. Es geht weit über 
den Problemkreis Arbeitsbeschaffungsreserven hinaus. Die
ses Spannungsfeld, Herr Leuenberger, würde eine grund
sätzliche Debatte verlangen, die wir bei nächster Gelegen
heit nachholen sollten. 
Wir empfehlen Ihnen, auf die Vorlage einzutreten und im 
Sinne unserer Ausführungen zu entscheiden. 

Flscher-Sursee: Die CVP-Fraktion begrüsst die Vorlage und 
stimmt den Anträgen der Kommissionsmehrheit zu. 
Gegenüber dem geltenden Gesetz aus dem Jahre 1951 ent
hält sie wesentliche Verbesserungen und ist fOr die Unter
nehmer attraktiver gestaltet. Auch die erweiterten und 
grosszügigeren Freigabekriterien werden positiv bewertet. 
Wir erwarten aber von der Behörde, dass sie diese in der 
Praxis flexibel und nicht kleinlich anwendet. Die Wirtschaft 
Ist vielfältig, in steter Entwicklung und Veränderung. Bei der 
Freigabe der Reserven sind daher auch bei den Bundes
behörden unternehmerisches Denken und Risikobereit• 
schaft nötig. Vor allem Ist auf die Rechtzeitigkeit der Frei
gabe zu achten, auf dass die daraus finanzierten Massnah
men noch wirksam werden können und nicht verspätet 
erfolgen. Obschon das Gesetz Verbesserungen bringt und 
für die private Wirtschaft von einiger Bedeutung und von 
Nutzen Ist, dürfen an die Arbeitsbeschaffungsreserven nicht 
allzuweit gespannte Erwartungen gestellt werden. Die 
Begrenzung des Höchstbestandes auf 10 Prozent der jährli· 
chen Lohnsumme ist relativ tief angesetzt. Diese niedrige 
Begrenzung entspringt fiskalischen Interessen, hat aber zur 
Folge, dass die Arbeitsbeschaffungsreserven In relativ 
bescheidenen Grössenordnungen bleiben und bisweilen 
nicht einen besonders wlrkungsvollen·Kriseneinsatz ermög
lichen werden. Hier wäre etwas mehr Grosszügigkelt wün
schenswert. Trotzdem bringt die neue Lösung gegenüber 
der bisherigen wesentliche Fortschritte und Verbesse
rungen. 
Bel den berechtigten Unternehmen nach Artikel 2 folgt die 
Fraktion der Kommissionsmehrheit, wonach grundsätzlich 
Unternehmen mit 20 Arbeitnehmern zur Bildung von Reser
ven berechtigt sind und die Kantone im Einvernehmen mit 
dem Bundesrat schon Unternehmen mit 10 Arbeitnehmern 
berechtigen können. Dem Einwand, dass dadurch vor allem 
Kleinunternehmen benachteiligt würden, kann mit dieser 
Möglichkeit weitgehend begegnet werden. Die vorgeschla
gene föderalistische Lösung erlaubt hier mehr Flexibilität 
und Rücksichtnahme auf regionale und kantonale Struktu
ren. Gehen wir allgemein auf 10 Arbeitnehmer hinunter, 
laufen wir Gefahr, dass gewisse Kantone aus fiskalischen 
oder administrativen Gründen nicht mehr mitmachen. Auch 
ist zu bedenken, dass die Lohnsumme von Betrieben unter 
20Arbeitnehmern Reserven nur in bescheidenem Ausmasse 
zulässt. Der administrative Aufwand und Nutzen stünden in 
einem fragwürdigen Verhältnis. 
Bel den Artikeln 10 und 14 lehnt die CVP-Fraktion den 
Minderheitsantrag ab, wonach das Reservevermögen für die 
Forschung, Entwicklung und Verbesserung von Produkten 
usw. ohne Genehmigung des Bundesamtes verwendet wer• 

den dürfe. Obschon hier eine nachträgliche Besteuerung 
vorgesehen wäre, widerspricht dieser Vorschlag den kon
junkturpolitlschen Zielsetzungen der Vorlage. Wir Oberse
hen nicht, dass Forschung und Entwicklung für die Unter
nehmung entscheidend sind. Es ist aber eine Daueraufgabe, 
die normalerweise aus dem ordentlichen Cash-flow zu 
finanzieren ist und in der Praxis auch finanziert wird. Es 
wäre daher falsch, die Arbeitsbeschaffungsreserven schon 
In normalen Zeiten dafür heranzuziehen. Diese könnten 
dann möglicherweise fOr den eigentlichen Zweckeinsatz 
fehlen. Sollte sich der frühe, vorzeitige Einsatz rechtfertigen, 
um einer Krise rechtzeitig zuvorzukommen, wäre dies mit 
Zustimmung des Bundesamtes ohne weiteres möglich. 
Wenn wir es aber ohne Zustimmung gestatten, wären hier 
Manipulationsmöglichkeiten gegeben. 
Zu Diskussionen Anlass gab die vorgesehene Möglichkeit, 
in einem späteren Zeitpunkt im Bedarfsfalle das Obligato
rium elnzufüh ran. Man warf die Frage auf, ob eine Gesetzge
bung auf Vorrat nötig sei oder ob nicht dannzumal im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren das Obligatorium 
einzuführen wäre. Auch wurden grundsätzliche Bedenken 
gegen das Obligatorium laut. 
Die grosse Mehrheit der Fraktion folgt aber der Kommis
sionsmehrheit und befürwortet, das mögliche Obligatorium 
jetzt schon gesetzlich zu regeln. Folgende Überlegungen 
führen dazu: Gemäss Verfassung hat der Bund Vorkehren 
für eine ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung und zur 
Verhütung von Arbeitslosigkeit zu treffen. Dieser Verfas
sungsauftrag verpflichtet den Bund jetzt schon, und nicht 
erst bei einer Krise, die gesetzlichen Vorschriften zu erlas
sen, um fOr diesen Fall gewappnet zu sein. Es ist unbestrit
ten, dass die freiwilligen Arbeitsbeschaffungsreserven eine 
geeignete derartige Massnahme sind. Sollte die freiwillige 
Bildung zu wenig wirksam sein, müssten die Arbeitsbe
schaffungsreserven eben obligatorisch gebildet werden. Da 
das Gesetzgebungsverfahren bekannterweise langwierig ist, 
ist eine Gesetzgebung auf Vorrat durchaus sinnvoll, um 
eben im entscheidenden Augenblick rasch handeln zu 
können. 
Entscheidend Ist fOr uns, dass nicht der Bundesrat, sondern 
das Parlament die dannzumallge Einführung des Obligato
riums zu beschliessen hat. Damit sind die erforderlichen 
Schranken und Sicherheiten unseres Erachtens eingebaut. 
Wir haben dann darüber zu befinden, ob wir das Obligato
rium Oberhaupt wollen oder nicht. Sollte sich In jenem 
Zeitpunkt erweisen, dass die heute beschlossene gesetzli
che Regelung unattraktiv oder mangelhaft ist, haben es der 
Bundesrat und das Parlament immer noch In der Hand, auf 
dem ordentlichen Gesetzgebungsweg das Gesetz zu än
dern. 
Den gegen ein künftiges Obligatorium vorgetragenen 
grundsätzlichen Erwägungen - wie die ordnungspolitfsche 
Problematik und die Einschränkung der unternehmerischen 
Dispositionsfreiheit-vermag die CVP in ihrer Mehrheit nicht 
zu folgen. Hier ordnungspolitische Gründe vorzuschieben, 
ist verfehlt. Es handelt sich nicht um staatliche Subventio
nen, sondern um Steuererleichterungen. Der Ruf nach sol
chen und nach günstigen Rahmenbedingungen Oberhaupt 
wird von der Wirtschaft selbst - wie ich meine zu Recht -
erhoben. Wir finden es daher unlogisch, diese Steuerer
leichterung- auch wenn sie mit Verpflichtungen verbunden 
Ist - mit sogenannten ordnungspolitischen Argumenten zu 
bekämpfen. 
Die obligatorische Reservenbildung wird auf bescheidene 5 
Prozent festgesetzt. Man kann daher nicht im Ernst von 
einer Einschränkung der Dispositionsfreiheit und von einem 
Ins Gewichtfallenden Liquiditätsentzug sprechen. Hingegen 
zeigt die Praxis, dass die offenen und stillen Reserven, die 
Im Unternehmen normalerweise investiert sind, bei Schwie
rigkeiten der Unternehmung oft keinen grossen Wert mehr 
haben oder unrealisierbar sind. Es kann daher für ein Unter
nehmen sehr wertvoll, ja sogar überlebenswichtig sein, In 
einer Krisensituation auf liquide Reserven greifen zu kön
nen, insbesondere auch, weil die Banken zu weiteren Kredit
gewährungen eher bereit sind, wenn die Unternehmung 
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anlasst werden. Gleichzeltig soll das Überschiessen der 
lnvestltlonstätigkelt gebremst werden. zweites Zlel: Zur 
Nachfragestützung Im Rezessionsfall, aber auch präventiv 
im Sinne von Einzelfreigaben, sollen die Reserven für die 
Finanzierung privater Sach- und Humankapitalinvestitionen, 
die für die Erhaltung und Förderung der Wettbewerbsfähig
keit eine wichtige Rolle spielen, verwendet werden können. 
Ich verzichte darauf, Ihnen die Erfahrungen mit dem guten 
Gesetz aus dem Jahre 1951 zu wiederholen. Alles Wesentli
che wurde bereits gesagt. Es wurde aber auch beigefügt, 
dass es heute, nach mehr als 30 Jahren, zu wenig attraktiv 
Ist und dass vor allem die Freigabekriterien dem gewandel
ten Konjunkturbild nicht mehr entsprechen. Ich zähle auf die 
Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Wirtschaft, 
um diese neue Idee In die Tat umzusetzen. 
Zu den Schwerpunkten der Vorlage nur wenige Sätze. Zu 
den Steuererleichterungen: Aus verfassungsrechtlichen 
Gründen kann der.Bund nicht für jeden beliebigen Zweck 
auf Steuereinnahmen verzichten. Der Konjunkturartikel der 
Verfassung sieht aber ausdrücklich Steuererleichterungen 
für die Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven vor, und 
der vorliegende Gesetzesentwurf hält sich klar Im verfas
sungsrechtlich abgesteckten Rahmen. Es liegt in der Natur 
unseres Steuerföderalismus, dass der Bund nur im Rahmen 
seiner Verfassungskompetenzen In die kantonale Steuerho
heit eingreifen kann. Der Konjunkturartikel unserer Verfas
sung gibt dem Bund - ich freue mich darob - das Recht, ja 
sogar d le Pflicht, zur Gewährung von Steuererleichterungen 
etwas zu tun Im Bereich der Bildung von Arbeitsbeschaf
fungsreserven. So müssen Sie die Verpflichtung interpretie
ren, die der Bund gegenüber dem Kanton ausüben kann, 
wenn ein Bundesgesetz, wie wir es Ihnen jetzt unterbreiten, 
eine obligatorische Reservenblldung durch Unternehmen 
vorsieht. · 
Bel einer rein freiwilligen Reservenblldung hat nach Über
einstimmung zwischen Wissenschaft und Praxis- aber auch 
aufgrund eigener Erfahrungen - der Bund z·u wenig Instru
mente In der Hand, um diese wlrtschafts- und gesellschafts
polltlsch so bedeutsamen Ziele zu verwirklichen. Wir brau
chen also dieses Gesetz. 
Welches Ist nun - ein zweiter Schwerpunkt für mich - die 
Rolle der Kantone und der Unternehmen? Sie spüren aus 
der Botschaft, wie sehr wir an einer partnerschaftlichen, 
gemeinsamen Arbeit interessiert sind. Es wird nicht einfach 
diktiert. Man welss schllessllch um die Art unsrer Eidgenos
senschaft. An der heutigen Regelung haben sich - mit 
Ausnahme von einigen kleineren Kantonen - sämtliche 
Stände auf freiwilliger Basis beteiligt und ähnliche kanto
nale Erlasse in Kraft gesetzt. Sollen die neuen Arbeitsbe
schaffungsreserven attraktiver ausfallen - eine unabding
bare Voraussetzung für die konjunkturpolitische Wirksam
keit -, dann ist der Bund auf das Mitmachen der Kantone 
auch heute dringend angewiesen. Ich bitte Sie, vor allem die 
Herren Regierungsräte in diesem Rat, diesen Appell weiter
zutragen in Ihre Regierungsstuben. Nach neuerer Gesetzge
bungspraxis kann der Bund seinen Steuervorteil von der 
Gewährung entsprechender kantonaler Anreize abhängig 
machen. Ich betone aber, dass die Rolle der Kantone sich 
nicht nur auf das passive Hinnehmen von Steuerausfällen 
beschränkt. Nein, sie werden im Vollzug - insbesondere bei 
der Freigabe - ein sehr gewichtiges Wort mitsprechen. Im 
übrigen glaube ich, dass sich die Arbeitsbeschaffungsreser
ven mittel- und längerfristig positiv auf die Steuersubstanz 
auswirken werden. Wer von Ihnen hat nicht neben kurzfristi
gen Massnahmen, die es zu treffen gilt, ein Interesse an 
einer Verbesserung dieser Substanzen, mittel- und längerfri
stig gesehen? So sind wir überzeugt, dass die Kantone auch 
heute am System der Arbeitsbeschaffungsreserven mittra
gen wollen.· 
Der zweite Partner im Vollzug sind die privaten Unterneh
men, wl& Sie sehr deutlich hörten. Auch hier können wir 
aufgrund der eingegangenen Reaktionen davon ausgehen, 
dass die Reserven auf ein gutes Echo stossen, vorausge
setzt natürlich, die Kantone machen mit. Ich teile die Auffas
sung von Herrn Fischer, der soeben vorgetragen hat, dass 

unternehmerisches Denken auch von der Regierung und 
der Verwaltung verlangt werden muss. Wir bringen dieses 
unternehmerische Denken ein, wie Sie aus der Botschaft 
unschwer erkennen konnten. Wir bringen es auch dort ein, 
wo wir Verbesserungen für unsere eigene Wirtschaft im 
Sinne einer Erleichterung der strukturellen Anpassung vor
geschlagen haben. Das gleiche gilt für alles, was unter dem 
Thema Rahmenbedingungen und fiskalische Gerechtigkeit 
gesagt werden muss. Auch Herrn Cavadlni darf Ich bei
pflichten, wenn er sagt: «L'appareil administratlf» - also die 
Administration- müsse so leicht sein, dass der einzelne sich 
davon nicht übermässig belastet fühle. Er hat auch recht, 
wenn er sagt, dass vor allem die mittleren und kleineren 
Unternehmen von dieser Massnahme, die wir in Gesetzes
form vorstellen, mitprofitleren sollen. 
Aus der Debatte ist ein kritischer Punkt besonders aufge
leuchtet: das Obligatorium. Ich hoffe allerdings, mit dem 
Hinweis auf das gOltlge Verfassungsrecht die allzu grossen 
Skeptiker unter Ihnen beruhigt vor mir zu sehen, wenn wir 
jetzt noch einmal Ober das Obligatorium sprechen. 
Wie ist dieses Obligatorium zu gewichten? Nehmen Sie 
Artikel 31qulnqules zur Hand, und Sie haben die Antwort. 
Ich habe die Vernehmlassungen, die anders lauteten, nicht 
vergessen, aber Ich darf vielleicht die Dimensionen wieder 
ins richtige Licht rücken. Das Obligatorium bedeutet ja 
nichts anderes, als zuerst abzuklären, ob wir mit der Freiwil
ligkeit durchkommen. Kommen wir damit nicht durch, müs
sen wir uns an Sie wenden. Wir erhalten also keinen «che
que en bi_anc». Sie sind es, zusammen mit dem Ständerat, 
die dannzumal die Lage zu analysieren und den Entscheid 
zu treffen haben. Ich erachte das nun wirklich als Ausdruck 
auch der unternehmerischen Verantwortung - um mit Herrn 
Fischer zu sprechen - aus der Sicht des Bundesrates. Denn 
betriebsökonomisch wäre es doch unsinnig, dann andere 
Instanzen zu suchen, die darüber befinden könnten. Sie 
können sehr leicht und zeitgerecht handeln. Das ist der 
tiefere Grund. Und weil wir wissen, dass Sie das volle Ver
trauen des Volkes haben, sonst wären Sie nicht gewählt 
worden, kann man unter diesen Umständen auch auf das 
Referendum verzichten. Also eidgenössisch gesehen ist die 
Lösung in jeder Hinsicht gerechtfertigt. Dieses Obligatorium 
beschränkt sich auf minimale Eingriffe, wenn von solchen 
Oberhaupt gesprochen werden kann. Nur regionalarbeits
marktpolitlsch relevante Unternehmensgrössen werden 
erfasst. Das wollen Sie doch! Wie wir quantifizieren und wie 
die Reservenbeschaffung sein soll, diskutieren wir in der 
Detailberatung. Ich meine das bezogen auf den diesbezügli
chen Antrag von Herrn Cavadlni und auf einzelne Sorgen, 
die hier auch von Herrn Oehen vorgetragen worden sind. 
Die jährlichen Einlagen sind und bleiben bescheiden, und 
das Unternehmen ist im Rahmen der gesetzlichen Verwen
dungsmöglichkeiten frei im Einsatz der Reserven. Diese sind 
steuerbefreit und werden während der Anlagedauer zu 
marktüblichen Bedingungen von den Banken oder vom 
Bund verzinst. Um den Ermessensspielraum der Unterneh
mungen möglichst wenig einzuschränken, sehen wir auch 
freiwillig gebildete zusätzliche Reserven vor. Solche Zusatz
einlagen können auf spätere obligatorische Einlagen ange
rechnet werden. 
Daraus erkennen Sie, dass wir administrativ einfach bleiben, 
dass wir ein leicht zu handhabendes Instrument schaffen, in 
das auch der Bürger Vertrauen haben kann. Ein Verzicht auf 
das Obligatorium In dieser milden Form und von Ihrem 
späteren Entscheid abhängig, hlesse nach Auffassung des 
Bundesrates, Sand In die Augen all jener zu streuen, die uns 
eine klare Verfassungskompetenz erteilt haben. Sie müssen 
folgendes bedenken: Das Obligatorium in der von uns vor
geschlagenen Form als vorbehaltener Entschluss des Parla
mentes - und solche Entschlüsse werden im militärischen· 
und wirtschaftlichen Bereich, wie Sie wissen, Herr Wyss, oft 
gefasst - hat mit Verbesserung und Verstärkung der Wirk
samkeit der Institutionen sehr viel zu tun. Ich empfehle 
Ihnen also, diese ihre eigene Kompetenz nicht gering zu 
achten und ihr beizupflichten. 
Ich komme damit bereits zum Schluss. Bel der Würdigung 
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noch eigene Mittel beibringen kann. Zudem werden, was 
wohl zu beachten ist, die zurückgestellten Reserven nicht 
einmal in vollem Umfange als liquide Mittel entzogen, son
dern höchstens etwa im Umfang von 60 Prozent. Ober 40 
Prozent davon sind nämlich Steuerersparnisse, die dem 
Unternehmen, wenn es die Reserven nicht bllden müsste, 
durch den Fiskus als Steuer entzogen würden. 
Schliesslich lassen die Im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen 
und Befreiungsmöglichkeiten ein künftiges Obligatorium 
grundsätzlich als vertretbar erscheinen. Unternehmen, die 
gar keinen Verwendungszweck haben, können und sollen 
bei einem Obligatorium ausgeschlossen werden. 
Die Sorge um eine gesunde Wirtschaft, um lebensfähige 
Unternehmen und um die Sicherung der Arbeitsplätze recht
fertigen es, aus der Sicht der Mehrheit derCVP, die Möglich
keit des Obligatoriums jetzt schon zu legiferieren. 

Bundespräsident Furgler: Mit dem vorliegenden Gesetzes
entwurf Ober steuerbegünstigte Arbeitsbeschaffungsreser
ven unterbreiten wir Ihnen ein konjunkturpolitisches Instru
ment, das nach Auffassung des Bundesrates besonders gut 
geeignet ist, die Zusammenarbeit zwischen Kantonen, der 
privaten Wirtschaft und dem Bund zu fördern und zu ver
tiefen. 
Ich bedanke mich bei den Fraktionssprechern, beim Kom
missionspräsidenten und dem Sprecher französischer 
Zunge für die gute Aufnahme der Vorlage. 
Arbeitsbeschaffungsreserven leisten einen Beitrag zur 
gemeinsamen und solidarischen Überwindung wirtschaftli
cher Schwierigkeiten! Unternehmen bilden - gefördert 
durch Steuererleichterungen von Bund, Kantonen und 
Gemeinden - Reserven, die im Krisenfall eingesetzt werden 
können. Diese Handlungsmaxime gehorcht nicht nur dem 
verfassungsrechtlichen Auftrag, sondern sie entspricht auch 

. unserer gemeinsamen Staatsphilosophie und guteldgenös-
sischer Solidarität. Wir wollen nicht vergessen, dass im 
Februar 1978 Volk und Stände dem neuen Konjunkturartikel 
31qulnquies zugestimmt haben. Dort - daran erinnere ich 
alle, die jetzt im Obllgatorlum rechtliche Probleme zu erken
nen glauben - haben Sie fixiert, dass der Bund neu die 
Aufgabe hat, für eine ausgeglichene Wirtschaftsentwicklung 
zu sorgen, und dass er zur Erreichung dieses Zieles gleich
zeitig die notwendigen Kompetenzen für bestimmte Mass
nahmen Obertragen erhielt. 
Absatz 2 schreibt unmissverständlich, dass der Bund die 
Kompetenz hat, die Unternehmen zur Bildung von steuer
begünstigten Reserven zu verpflichten: «Er kann die Unter
nehmungen zur Bildung von steuerbegünstigten Arbeitsbe
schaffungsreserven verpflichten; nach deren Freigabe 
entscheiden die Unternehmungen frei Ober den Einsatz 
Innerhalb der gesetzlichen Verwendungszwecke.» Die 
Rechtslage Ist klar. Volk und Stände haben es so gewollt, 
und ich bin überzeugt, wenn ich «Stände» sage, dann wird 
Herr Regierungsrat Hösli in seiner Eigenschaft als Regie
rungsrat eines so bedeutsamen Standes sogar eine allfällig 
andere Meinung seiner eigenen Partei jederzeit relativieren. 
Das Ist die heute gültige Situation. 
Das hat auch mit der Wirklichkeit, die wir gemeinsam erlebt 
haben, sehr viel zu tun. Glaubte man noch in den sechziger 
Jahren, dass mit Hilfe neuer Erkenntnisse über wirtschaftli
che Zusanimenhänge und Reaktionen das Problem der kon
junkturellen Schwankungen gemeistert werden könne, ist 
seither In Wissenschaft und Praxis eine gewisse Ernüchte
rung eingetreten. Die letzten Jahre waren doch - und Sie 
haben es miterlebt - geprägt durch häufiges Ausschlagen 
Im Bereiche der Konjunktur, vor allem durch kurzfristige 
Konjunkturausschläge. So kann die konjunkturelle Grund-

·tendenz unserer Wirtschaft heute, nach zwei Rezessionsjah
ren, wieder als Insgesamt positiv bezeichnet werden, und 
mit jedem Aufschwung steigt die Hoffnung, dass die kon
junkturelle Erholung von bleibender Dauer sei. 
Aber auch hier wachsen Bäume nicht in den Himmel. Herr 
Dünkl hat darauf hingewi•n. Es ist eine altbekannte Tatsa
che, dass die schweizerische Wirtschaft in so starkem 
Masse mit der Weltwirtschaft verflochten ist, dass deren 
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Ereignisse uns mitbeeinflussen. Die aussenwirtschaftliche 
Abhängigkeit nimmt infolge der sich verstärkenden interna
tionalen Arbeitsteilung immer weiter zu, so dass ich Ihnen 
hier ganz offen sagen muss: Auch wenn ich erwarte, dass 
die schweizerische Wirtschaft in den nächsten Monaten 
weiterhin durch eigene Leistung von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, aber auch mitgeprägt vom weltweiten Auf
schwung profitieren kann, bleibt es eine unserer staatspoliti
schen Verpflichtungen, für schlechtere Zeiten Vorsorge zu 
treffen. 
Wir haben auch jetzt noch sehr viele bedeutsam zu nen
nende internationale Schwächezeichen. Ich denke an das 
ungelöste Problem der Internationalen Verschuldung; ich 
denke an die Budget- und Ertragsbilanzsituation In den 
Vereinigten Staaten; ich denke an die hektische Wechsel
kursentwicklung. Wir haben allen Grund, unser Abwehrdls
positiv rechtzeitig vorzubereiten. Die schweizerische Wirt
schaft will und wird das bewältlgen, davon bin ich über
zeugt. Sie weiss um die schwierigen wirtschaftlichen Anpas
sungsprozesse, die es zu wagen gilt und Ober die wir schon 
mehrfach gesprochen haben. 
Wenn wir also in der Zukunft die konjunkturellen Einbrüche 
nicht einfach ausschliessen können, sondern, gestützt auf 
unsere eigenen Erfahrungswerte, noch besser vorsorgen 
wollen, dann hat diese Arbeitsbeschaffungsreserve-Vorlage 
ihren tiefen Sinn. 
Was sind das eigentlich, Arbeitsbeschaffungsreserven? Sie 
wissen, dass man, wie die obligationenrechtlichen Reser
ven, auch diese Arbeitsbeschaffungsreserven aus dem 
Unternehmergewinn bildet; sie sind somit Bestandteil des 
Eigenkapitals. Im Unterschied zu den üblichen Buchreser
ven müssen sie aber in liquider Form gehalten werden. 
Damit wird sichergestellt, dass sie bei wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten sofort greifbar sind für die Finanzierung 
von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen • 

· Dabei handelt es sich um Baumassnahmen, um Ausrü
stungsmassnahmen, aber auch um Investitionen für For
schung und Entwicklung oder Weiterpildung, um nur die 
wichtigsten Gebiete zu nennen; ein weiteres Spektrum ist 
ohne weiteres gegeben, wie auch Herr Leuenberger in sei
nem Votum gesagt hat. 
Die Unternehmen erhalten als Gegenleistung für ihren kon
junkturpolitisch motivierten Verzicht, Gewinne sofort zu 
investieren, Steuervergünstigungen. Das ist der fiskalische 
Anreiz, das ist das, was Sie jeweils unter dem Aspekt der 
Rahmenbedingungen besonders zu gewichten pflegen. Der 
Staat (Bund, Kantone und Gemeinden) hat ein Interesse 
daran, dass aufschiebbare Investitionen dann realisiert wer
den, wenn sich das wirtschaftliche Klima abkühlt und 
Arbeitsplätze auf dem Spiele stehen. 
Auch wenn die konjunkturpolitischen Aspekte klar im Vor
dergrund stehen, weist dl~ Vorlage eine strukturpolitische 
Komponente auf. Mit präventiven Reservefreigaben zur 
Finanzierung von Umstrukturierungen sollen notwendi_ge 
Anpassungsprozesse wirkungsvoll gefördert und unterstützt 
werden. Bitte verstehen Sie mich recht: Dringende Anpas
sungen aufzuschieben, würde selbstverständlich dem Sinn 
der Vorlage nicht entsprechen. Mit anderen Worten: Mit den 
Arbeitsbeschaffungsreserven sollen primär die Investitionen 
der privaten Wirtschaft In einem positiven Sinn beeinflusst 
werden. Der Unternehmerentscheid bleibt im Zentrum des 
ganzen, aber er wird erleichtert, gefördert. 
Neben den Absatzerwartungen spielen beim unternehmeri
schen Investitionsentscheid auch Finanzierungsaspekte, so 
beispielsweise die Verfügbarkeit Ober flüssige Mittel, eine 
grosse Rolle. Und bei diesen Variablen setzt die Arbeitsbe
schaffungsreserven-Politik ein. Im Zeitpunkt der Reserven
bildung bewirkt die Reservenanlage auf einem Sperrkonto 
eine Sterilisierung von Kaufkraft auf Zeit, und bei wirtschaft
lichen Schwierigkeiten, wo Mehrausgaben zur Nachfrage
stützung wünschbar sind, werden die blockierten Reserven 
freigegeben. 
Es werden also zwei Ziele anvisiert. Erstes Ziel: Bei guter 
Konjunktur- und Ertragslage sollen die Unternehmen mit 
Steuervergünstigungen zu vermehrter Reservenbildung ver-
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der gesamten Vorlage Ist zu bedenken, dass konjunkturelle 
Schwankungen, überlagert von strukturellen Anpassungs
prozessen, auch In Zukunft auftreten werden. Eine optimale 
Stabilitätspolltik kann nicht auf die Karte eines einzigen 
Instrumentes setzen. Der Einsatz einer Kombination ver
schiedener Massnahmen ist, wie die Erfahrung zeigt, erfolg
versprechender. Arbeitsbeschaffungsreserven erfüllen die 
Kriterien, welche an ein flexlbles und doch effizientes kon
junkturpolltfsches lnstrumentarlum gestellt werden. 
Der vorliegende Entwurf nimmt auch auf die Interessen der 
Kantone Rücksicht und beschränkt die Steuerausfälle auf 
ein tragbares Mass, nämlich auf das stabllitätspolltisch Not
wendige. Eine harmonische Wirtschaftsentwicklung trägt 
letztlich zu einer Stärkung des Steuersubstrates bei, aber 
auch zu einer Stärkung all dessen, was wir in einer gut 
funktionierenden, florierenden Wirtschaft von den Unter
nehmungen erhoffen. Die Unternehmen erhalten eine will
kommene steuerfreie Verstärkung der Eigenkapitalbasis. 
Den hohen Anreizen stehen lediglich geringfügige Auflagen 
gegenüber. Der Bund schliesslich erhält ein konjunkturpoll
tlsch Ins Gewicht fallendes Instrument. Dessen Hauptvorteil 
besteht darin, auf das lnvestltionsvolumen Einfluss nehmen 
zu können, ohne dass die Staatsquote erhöht werden muss. 
Alles in allem darf Ich Ihnen ein zlelkonformes, ein dem 
verfassungsmässlgen Auftrag entsprechendes Instrument 
unterbreiten, das In Zusammenarbeit mit den Kantonen und 
der freien Wirtschaft In die Tat umgesetzt werden soll. 
Aus diesen Überlegungen bitte Ich Sie, auf dfe Vorlage 
einzutreten und den wesentlichen Anträgen des Bundesra
tes beizupflichten. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est lnte"ompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee a 13 h 00 

Arbeitsbeschaffungsreserven. Bundesgesetz 
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Fortsetzung - Suite 
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Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matlere 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Zur Förderung einer ausgeglichenen Konjunktur sowie zur 
Verh0tung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit bilden die 
Unternehmen der privaten Wirtschaft steuerbegünstigte Ar
beitsbeschaffungsreserven. 

Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Couchepin, Ammann-Bern, Blocher, Candaux, Cavadini, 
Hösli, Spältf, Villiger, Wyss) 
Die Bildung der Arbeitsbeschaffungsreserven ist freiwillig 
(Art. 2 bis 18). 

Abs. 3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Couchepln, Ammann-Bern, Blocher, Candaux, Cavadini, 
Hösll, Spälti, Villlger, Wyss) 
Streichen 

Art.1 
Proposition de Ja commlssion 

Al. 1 
Afin de promouvoir l'equilibre de l'evolutlon conjoncturelle 
ainsi que de prevenir et de combattre le chömage, les 
entreprlses de l'economie prlvee constituent des reserves de 
crise beneficlant d'allegements fiscaux . 
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Al. 2 
Majorlte 
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Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Couchepin, Ammann-Berne, Blocher, Candaux, Cavadini, 
Hösli, Spälti, Villiger, Wyss) 
La constitution des reserves de crise est facultative (art. 2 ä 
18). 

Al. 3 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Couchepin, Ammann-Berne, Blocher, Candaux, Cavadini, 
Hösli, Spälti, Villiger, Wyss) 
Biffer 

Abs. 1-Al. 1 

Angenommen - Adopte 

Abs. 2 und 3 - Al. 2 et 3 

Vllllger, Sprecher der Minderheit: Ich vertrete hier die Min
derheitsanträge von Herrn Couchepin, der als Sprecher 
französischer Zunge diese Aufgabe nicht übernehmen kann. 
Die Begrllndung betrifft alle Artikel, die mit dem Obligato
rium zusammenhängen. Wir brauchen also später über 
diese Artikel nicht mehr zu diskutieren. 
Obwohl Ich am Anfang die ganze Vorlage eigentlich sehr 
positiv beurteilte, muss ich Jetzt zugeben, dass mich in der 
letzten Zeit auch gewisse Zweifel beschlichen haben. Im 
Falle eines Obligatoriums würden diese Bedenken so stark, 
dass ich die Vorlage ablehnen müsste. Ich möchte deshalb 
ein paar allgemeine Bemerkungen zum Gesetz als Ganzes 
vorausschicken. Man hat den Eindruck, die Schöpfer dieses 
Gesetzes würden von zwei Hypothesen ausgehen. Erstens: 
Die normale unternehmerische Vorsorge zur Bewältigung 
auch einer schlechten Wirtschaftslage sei in der Regel unge
nügend. Zweitens: Das Investitionsverhalten der Unterneh
men werde vor allem dadurch bestimmt, ob irgendwo eine 
Kasse mit liquiden Mitteln vorhanden sei. Ein Knopfdruck 
genüge dann, um diese Investitionen auszulösen. 
Die erste Hypothese muss ich mit allem Nachdruck zurück
weisen. Die meisten Unternehmen bilden von sich aus so 
viele Reserven wie möglich. Sie wissen, dass sich gerade 
Aktionäre immer beklagen, dass die Manager vor allem an 
die Reserven und nicht an die Dividenden dächten. Die 
fetzten zwei Rezessionen haben gezeigt, dass viele Firmen 
ihre Reserven brauchen, um ihre Arbeitsplätze durchzuhal
ten. Vor allem das Instrument der stillen Reserven hat sich 
hier sehr bewährt. So gesehen funktionieren die freiwilligen 
Arbeitsbeschaffungsreserven ohne jedes Gesetz völlig 
zufriedenstellend. Es ist deshalb auch nicht erstaunlich, 
dass das alte Gesetz versagt hat, weil der liberale Weg über 
normale Reserven besser war. Aber auch die zweite Hypo
these Ist fragwürdig. Die Investitionen in einem Unterneh
men werden vor allem durch Absatz- und Ertragserwartun
gen ausgelöst. Liquidität ist eine wichtige, niemals aber eine 
genllgende Voraussetzung. Aber gerade im Abschwung 
fehlt sehr häufig die Hauptvoraussetzung, so dass ein sinn
voller Einsatz der Arbeitsbeschaffungsreserven häufig auch 
beim besten Willen kaum mehr zu finden Ist. Es ist deshalb 
nicht ganz sicher, ob dieses Gesetz alle Erwartungen Ober
haupt erfüllen kann. 
Dazu kommt, dass die Art des steuerlichen Anreizes ord
nungspolitisch nicht völlig unproblematisch ist. In der Bot
schaft wird die sogenannte zweimalige steuerliche Entla
stung eingehend geschildert. Eine fällige Steuer, die man 
nicht bezahlen muss, hat aber natürlich Subventionscharak
ter. In diesem Sinne Ist dieses Gesetz auch ein Subventions
gesetz. Es wird sozusagen eine steuerfreie Eigenkapitalbll-
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dung möglich. Gegen diesen sogenannten Sündenfall 
haben sich vor allem die Kantone vehement gewehrt. 
Neben dieser ordnungspolitischen Problematik hat aber die
ses Gesetz Ich will das zugeben - durchaus viele Vorzüge. 
Es ist liberal gestaltet. Ich darf einige positive Aspekte auf
zählen: Der Investitionsbegriff ist sehr weit gefasst, was den 
Erfordernissen der Zeit entspricht. Die Verwendung der 
Reserven wird vom Unternehmen allein bestimmt, was eine 
irgendwie staatlich geartete Investitionslenkung verhindert 
und was die ausgelösten Investitionen optimiert wegen der 
Marktkennntisse des Unternehmens. Die liquiden Mittel ste
hen voll zur Verfügung und sind nicht gebunden, was bei 
anderen Reserven häufig nicht der Fall ist. Die Möglichkeit 
der elnzelbetrleblichen Freigabe enthält auch ein Element 
der Strukturstärkung und kann langfristig ,der Verhütung 
von Arbeitslosigkeit dienen. Diese Vorzüge lassen es ver
ständlich erscheinen, dass trotz ordnungspolitischer Beden
ken aus Kreisen der betroffenen Wirtschaft keine oder nur 
wenig Kritik erkennbar wurde. Die liberalere Verwendung 
der Mittel wurde allgemein begrüsst. Zudem sind natürlich 
auch Wirtschaftsverbände nicht vor der Versuchung gefeit, 
subventionsähnliche Geschenke eher zu begrüssen als 
abzulehnen. Wo so attraktive Steuervergünstigungen win
ken, getraut man sich deri Mitgliedern gegenüber kaum, 
diese von vornherein auszuschlagen. 
Nun aber zum Obligatorium: Bekanntlich sieht das Gesetz 
vor, dass mit einfachem Bundesbeschluss ohne Refe
rendum das Obligatorium eingeführt werden kann, wenn die 
freiwillig gebildeten Reserven - innert einer angemessenen 
Frist sollte etwa die Summe von 2 Milliarden entstehen -
eben eine angemessene Summe nicht erreichen. Als 
Begründung wird im wesentlichen folgendes angefuhrt: 
Wenn nicht eine gewisse kritische Masse erreicht werde, sei 
das Instrument zu wenig griffig. Dann müsste die Bundes
versammlung durch ein einfaches Verfahren dieses Instru
ment eben griffiger machen können. Weiter sei eine Totalre
vision des Gesetzes im normalen Gesetzgebungsverfahren 
zu zeitraubend, so dass jetzt schon die Modalitäten für das 
Obligatorium detailliert festgelegt werden s_ollten. Da sich 
bei den Kantonen gewisse Widerstände gegen das neue 
System gezeigt hätten, könne damit etwas Druck ausgeübt 
werden, denn nur über das Obligatorium könne der Bund 
die Kantone zwingen, Ihrerseits Steuererleichterungen zu 
gewähren. Weiter habe das alte Gesetz gezeigt, dass ohne 
Obligatorium eben nicht genügend Reserven gebildet wür
den. Zudem könne ein allfälliges Obligatorium zu grosse 
regionale und sektorale Unterschiede einebnen. Zur Beruhi
gung wird dann versichert, der Bundesr13t werde vom Obli
gatorium nur zurückhaltend Gebrauch machen. Er werde es 
sicherlich auch nicht während eines Abschwungs vorschla
gen. Die Bundesversammlung selber sei ja letztlich für den 
Entscheid zuständig, und dies biete Gewähr, dass das Obli
gatorium nicht zur Unzeit eingeführt werde. 
Der Bundesrat will also nach dem klassischen Muster von 
Zuckerbrot und Peitsche vorgehen. Die Steuervergü nstigun
gen und die Liberalisierung der Verwendung sind das Zuk
kerbrot, und das angedrohte Obligatorium ist die Peitsche, 
welche sowohl für die Kantone als auch für die Unterneh
men vorgesehen Ist. Neben sachlichen lassen vor allem 
auch ordnungspolitische, rechtliche und psychologische 
Bedenken dieses vorgesehene Obligatorium als untragbar 
erscheinen. 
ZÜ den ordnungspolitischen Einwänden vorerst: Der Zwang 
zur BIidung von Arbeitsbeschaffungsreserven - Ich betone: 
der Zwang, nicht einfach die Möglichkeit - ist ein grosser 
Eingriff in die Dispositionsfreiheit der Unternehmen. Selber 
verdiente Mittel werden der freien Verwendung durch die 
Unternehmen entzogen. Sie müssen auf Sperrkonten 
zwangsgespartwerden und können die Liquidität des Unter
nehmens schwächen, dies möglicherweise in einem 
Moment, wo das Unternehmen selber Verwendung hätte. 
Das Ist ein bewusster Eingriff in das Investitionsverhalten 
und kann das Selbstfinanzi.erungspotential schmälern. Dazu 
werden den Unternehmen zu einer Zeit wieder neue gesetz
liche Auflagen gemacht, wo die Forderung nach Abbau 
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solcher Auflagen mehr und mehr erhoben wird. Man tut also 
wieder einmal genau das Gegenteil dessen, was man in 
Sonntagsreden verspricht: man verschlechtert die Rahmen
bedingungen. 
Nun zu den restlichen Bedenken: Es ist untragbar, dass das 
Parlament ohne fakultatives Referendum einen derartigen 
Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit beschliessen 
kann. 
Zudem sind Verletzungen der Rechtsgleichheit ganz einfach 
nicht zu umgehen. An sich richtigerweise wird für die die
sem Obligatorium unterstellten Unternehmen eine gewisse 
Mlndestgrösse festgelegt; wo immer man aber diese Grösse 
festlegt, wird sie zu Rechtsungleichheiten führen. In diesem 
Fall: mit 99 Beschäftigten kneife ich, mit 101 werde ich 
reservepflichtig. Zudem gibt es Branchen, In welchen 
Arbeitsbeschaffungsreserven nicht vernünftig verwendet 
werden können. Deshalb sieht der Bundesrat richtigerweise 
auch Ausnahmemöglichkeiten vor. Das führt aber wiederum 
zur rechtsunglelchen Behandlung verschiedener Unter
nehmen. 
Drittens habe ich auch gewisse Zweifel am konjunkturpoliti
schen Nutzen. Wenn schon Zweifel am Nutzen des Instru
mentes bei freiwilliger Lösung immerhin auftreten können, 
so treten sie noch vermehrt beim Obligatorium auf. Ein 
Pflichtbestand von 5 Prozent der Löhnsumme ist doch der
art bescheiden, dass eine nützliche Wirkung für das einzelne 
Unternehmen davon kaum erwartet werden kann. Es stellt 
sich deshalb die Frage, ob der mögliche Nutzen in einem 
vertretbaren Verhältnis zum administrativen Aufwand des 
Gesetzes steht. 
Nun aber noch einige psychologische Aspekte. Mir scheint, 
dass der Bundesrat den Beteiligten in diesem Spiel miss
traut. Er ist anscheinend wenig überzeugt von den Anreizen 
in diesem Gesetz und von der Kooperationsbereitschaft der 
Kantone. Anscheinend ist der Grund für dieses Misstrauen 
im Misserfolg des letzten Gesetzes zu suchen. Dieses Miss
trauen scheint mir aber nicht gerechtfertigt. Die Anreize sind 
- wie gesagt - wesentlich stärker, und schon 16 Kantone 
haben sich trotz ihrer grossen steuerrechtlichen Bedenken 
bereit erklärt, freiwillig mitzumachen. In solchen Fällen ist 
die Devise «Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag' Ich 
dir den Schädel ein» meistens eher kontraproduktiv. Im 
Zweifel werden die Beteiligten auf das Obligatorium warten 
und es dadurch beschleunigen, und sie werden den Ein
druck bekommen, mit der Freiwilligkeit sei es ohnehin nicht 
besonders ernst. Sie haben das bei der zweiten Säule erlebt, 
wo die meisten Unternehmen, die noch nichts hatten, Immer 
auf das Gesetz warteten und ja nicht freiwillig vorher etwas 
taten. Gerade die Kantone werden sehr gerne zu dieser 
Ausrede greifen, das Obligatorium abwarten und nicht vor
prellen wollen. In diesem Sinne wird das angedrohte Obliga
torium nicht zum Beschleuniger, sondern zum Bremser. 
Aus alldem ergeben sich für mich drei Schlussfolgerungen: 
Erstens Ist ein Obligatorium keinesfalls akzeptabel und darf 
auf jeden Fall nicht nur durch einfachen Bundesbeschluss 
ohne Referendum eingeführt werden können. Deshalb ist es 
zweitens nötig, das vorgesehene Obllgatorlum aus diesem 
Gesetz zu streichen. Wir müssen den verbesserten Anreizen 
In diesem Gesetz und der Kooperationsbereitschaft der Kan
tone eine Chance geben. Sollten drittens die vom Bundesrat 
gesteckten Ziele nicht erreicht werden, so muss auf dem 
normalen Gesetzgebungsweg vorgegangen werden. Vorab 
müssen die Ursachen des Misserfolgs ergründet werden, 
sodann sind über ein Vernehmlassungsverfahren die Betrof
fenen erneut zu konsultieren, und erst nachher muss 
entschieden werden, ob gegebenenfalls doch noch ein Obli
gatorium vorgesehen werden soll. Natürlich kann man 
sagen, das fakultative Referendum bestehe bei dieser Vor
lage, und wer mit diesem Gesetz wegen des Obligatoriums 
nicht einverstanden sei, der könne ja das Referendum 
ergreifen. Diese Argumentation ist natürlich nicht sehr fair. 
Sie geht vom Kalkül aus, dass der Schönheitsfehler des nur 
fakultativ vorgesehenen Obligatoriums für viele grundsätzli
che Befürworter des Gesetzes nicht so gewichtig sei, dass 
deswegen das Referendum ergriffen würde. Allfällige Befür-
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worter eines Referendums würden sich dem Odium ausset
zen, wegen eines kleinen Schönheitsfehlers eine an sich 
wünschenswerte Vorlage torpedieren zu wollen. Es ist auch 
kein Argument, wenn behauptet wird, das' normale Gesetz
gebungsverfahren würde zuviel Zelt beanspruchen. Ange
sichts der ohnehin relativ langen Zeit, bis der Erfolg der 
Massnahme beurteilt werden kann, käme es auf ein paar 
Monate wlrkllch nicht mehr an. 
Ich bitte Sie deshalb, in diesem Gesetz die Möglichkeit des 
Obligatoriums zu streichen und die allfällige Einführung 
eines solchen einem späteren normalen Gesetzgebungsver
fahren zu überlassen. Vertrauen Sie jetzt auf die verbesser
ten Anreize für die Unternehmen und auf den guten Willen 
der Kantone und lassen Sie bitte die psychologisch, sach lieh 
und ordnungspolitisch negative Drohung mit dem Obligato
rium beiseite. 
Ich darf Ihnen noch mitteilen, dass eine grosse Mehrheit der 
freisinnigen Fraktion dem Gesetz nicht zustimmen wird, falls 
dieses Obligatorium vorgesehen wird. 

Allenspach: Weil BIidung und Verwendung der Arbeitsbe
schaffungsreserven freiwillig seien, werde die Dispositions
freiheit der Unternehmen dadurch nicht beschränkt, 
schreibt der Bundesrat in seiner Botschaft. Er: legt dar, dass 
das Bundesgesetz gewissermassen eine Offerte enthalte, 
die von den Unternehmen angenommen werden könne oder 
nicht. Die Steuerbefreiung soll sie veranlassen. von dleser 
Offerte Gebrauch zu machen, soll sie veranlassen, Arbeits
beschaffungsreserven zu bilden. Wenn man dann genau 
hinsieht, stellt man fest, dass der Bundesrat seiner eigenen 
Offerte nicht ganz traut. Er befürchtet, diese Offerte sei 
zuwenig attraktiv oder sie enthalte zu viele bürokratische 
Schikanen, die die Unternehmen dennoch veranlassen wür
den, von der Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaf
fungsreserven Abstand zu nehmen. 
Was unternimmt man normalerweise, wenn ein Gesetz Män
gel aufweist, wenn ein Gesetz die Ziele nicht erreicht, die 
man gesetzt hat, wenn es die Erwartungen nicht erfüllt, die 
man hegt? Dann ändert man dieses Gesetz aufgrund der 
gemachten Erfahrungen, man ändert, was sich nicht 
bewährt hat. Das Ist das normale Verfahren, aber nicht 
gemäss den Absichten des Bundesrates. Statt zu überden
ken, was man anders, was man besser machen könnte, 
sollen staatliche Zwangsmittel eingesetzt werden, es soll ein 
Obligatorium verfügt werden. Statt des Denkprozesses 
kommt einfach die Maschinerie des staatlichen Zwanges. 
Diese Drohung mit dem Obligatorium ist für Bundesrat und 
Parlament unwürdig. Drohungen sind überdies im politi
schen und rechtsstaatlichen Leben meines Erachtens ver
pönte Unterfangen. Dass es sich hier aber um eine Drohung, 
oder - wenn Sie wollen - in abgeschwächtem Masse um 
einen Wink mit einem sehr harten zaunpfahl, handelt, wird 
in den Diskussionen offen zugegeben. 

Die Begründung, weshalb man heute schon das Obligato
rium Im Gesetz vorsehen will, ist meines Erachtens nicht 
überzeugend. Der Bundesrat verweist darauf, dass in einem 
späteren Zeitpunkt das Obligatorium nur, wie er schreibt, 
mit einer «umfassenden und zeitaufwendigen Revision» ein
geführt werden könne. Wenn man solches in der Botschaft 
liest, könnte man meinen, eine Gesetzesrevision sei ein 
Jahrhundertwerk. Dabei haben wir schon oft Gesetzesrevi
sionen in sehr schnellem Tempo durchgeführt. Wir haben 
Gesetzesrevisionen In einer Session in beiden Räten durch
geführt, wenn die Zeit eilte, und hier sagt man, es sei nicht 
möglich, den normalen gesetzgeberischen Weg zu be
schreiten, er sei zu zeitaufwendig. Wenn wir es genau 
betrachten, werden wir selbst dann, wenn wir jetzt ein Obli
gatorium vorsorglich vorsehen, lim eine normale Gesetzes
revision nicht herumkommen, wenn wir dannzumai die Män
gel dieses Gesetzes beseitigen wollen. Warum also diese 
Ausschaltung des Referendums? Ich nehme nicht an, Herr 
Bundespräsident, dass dabei beabsichtigt wird, das Obliga
torium in einer Art Blitzaktion durchzuführen, ohne eine 
vorgänglge Konsultation der betroffenen Wirtschaft, ohne 
Vorbesprechung mit den Kantonen und ohne ausreichende 
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Erörterung und Diskussion in den Kommissionen und in 
beiden Räten. 
Wenn wir heute im Gesetz die Drohung des Obligatoriums 
einfügen, erspart sich der Gesetzgeber bestenfalls die Refe
rendumsfrist. Das Obligatorium wird aber deswegen keinen 
einzigen Tag früher wirksam und effektiv werden; denn die 
Arbeitsbeschaffungsreserven werden ohnehin erst aufgrund 
des Gewinnes des vorangegangenen Jahres verfügbar sein. 
Ein rechtlich oder faktisch rückwirkendes Obligatorium ist 
meines Erachtens rechtsstaatlich ohnehin nicht zumutbar. 
Warum will man somit das Referendum ausschalten? Das ist 
die Frage, die wir hier klären sollten. Oder anders gesagt: 
Warum scheut der Bundesrat in dieser Beziehung die Mit
sprache des Volkes? 
Die Expertenkommission hat das Obligatorium in jeder 
Form abgelehnt, insbesondere von selten der Wissenschaft 
und der Praktiker. Wir sollten hier nicht die Möglichkeit 
schaffen, dass es unter Ausschaltung der Volksrechte den
noch eingeführt wird. Ich unterstütze deshalb den Antreg 
der Kommissionsminderheit. 

Relmann: Dieses Gesetz hat zum Ziel, durch fiskalischen 
Anreiz in Zeiten von Überkonjunktur eine zu grosse Nach
frage nach Investitionsgütern zu dämpfen. Diese nicht inve
stierten Mittel sollen als Reserven zurückgestellt und bei 
Beschäftigungsrückgang zur Ankurbelung der Konjunktur 
freigegeben werden. Der allgemeine Trend geht ja genau in 
der umgekehrten Richtung. Es liegt in der Natur unseres 
marktwirtschaftlichen Systems, dass in einer überhitzten 
Konjunkturlage das Gegenteil von dem gemacht wird, was 
zu einer gewünschten Dämpfung führen würde. Man inve
stiert vor allem in der Hochkonjunktur, während bei einem 
Beschäftigungsrückgang sowohl Unternehmungen wie 
Banken mit Investitionen eher zurückhaltend sind. Es liegt 
deshalb Im Interesse eines ausgeglichenen Konjunkturver
laufs, das konjunkturgerechte Verhalten der Unternehmun
gen zu fördern. 
Sowohl die Kommissionssprecher, der Bundesrat wie fast 
alle Fraktionssprecher haben auf die Mängel der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen. Trotz steuerli
cher Begünstigung kam das Gesetz vor allem in der Hoch
konjunktur zuwenig zum Greifen. Die Absätze 2 und 3 von 
Artikel 1 bilden denn auch den Schwerpunkt dieser neuen 
Gesetzesvorlage, indem nötigenfalls das Parlament von der 
Möglichkeit des Obligatoriums Gebrauch machen kann. 
Wenn wir der Minderheit zustimmen, fällt diese wesentliche 
Änderung dahin. Mit der Ablehnung von Absatz 2 und 3 in 
Artikel 1 können wir ebensogut auf eine Gesetzesrevision 
verzichten. 
Im übrigen ist die Verpflichtung, welche das Gesetz vorsieht, 
nur relativ, wenn man bedenkt, dass sie vorerst vom Parla
ment beschlossen werden muss, und das nur, wenn es sich 
als notwendig und auch zweckdienlich erweisen sollte. Es 
ist ja kaum anzunehmen, dass dieses Parlament einen sol
chen Beschluss einfach leichtsinnig fassen würde. Aber 
wenn es eben notwendig ist, gibt das Gesetz dem Parlament 
die Möglichkeit, einen konjunktur- und beschäftlgungslen
kenden Eingriff vorzunehmen. 
Man muss auch bedenken, dass den Unternehmungen 
durch dieses Gesetz nicht unwesentliche Steuergeschenke 
gemacht werdert. Diese Steuergeschenke sollen den 
gewünschten beschäftigungspolitischen Effekt auslösen. Es 
ist deshalb nur recht und billig, dass der Gesetzgeber nöti
genfalls den Zeitpunkt und das Ausmass dieser Lenkungs
massnahmen mitbestimmt. Man kann doch nicht auf der 
einen Seite Steuergeschenke entgegennehmen und auf der 
anderen Seite gesetzliche Vorschriften aus ordnungspoliti
schen Gründen ablehnen. Es ist ohnehin eigenartig, dass 
die gleichen Parlamentarier, welche vor einer Verbürokrati
slerung warnen, in Artikel 2 für eine Ausdehnung der 
Gesetzgebung auf Betriebe mit zehn Arbeitnehmern votie
ren, was einer Verdoppelung der betroffenen Betriebe 
gleichkommt mit dem entsprechenden administrativen 
Mehraufwand. Es scheint, als wollte man damit die Ableh
nung der Gesetzesrevision vorprogrammieren. 
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Was Artikel 1 Absatz 2 und 3 betrifft, möchte ich nochmals 
unterstreichen, dass die Bildung von Arbeitsbeschaffungs
reserven grundsätzlich frei bleibt. Ein Obligatorium kann 
nur durch die Kompetenz des Parlamentes erlassen werden. 
Im Gegensatz zu Herrn Villiger glaube ich, die Aussicht auf_ 
ein solches Obligatorium könne durchaus eine positive, 
prophylaktische Wirkung haben. 
Es muss auf unseren Wirtschaftsminister schon langsam 
deprimierend wirken, wie man seine Bemühungen um eine 
Verbesserung der Beschäftigungssituation und um eine 
ausgeglichene Konjunkturlage ausgerechnet und systema
tisch von Arbeitgeberseite her torpediert; Es wäre wün
schenswert, diese Bemühungen durch entsprechende 
Anstrengungen von der Wirtschaft her zu unterstützen, statt 
sie durch überholte ordnungspolitische Argumente zu be
kämpfen. 
Ich bitte Sie deshalb, in Artikel 1 Absatz 2 und 3 der Kommis
sionsmehrheit und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Schärll: Ich begrüsse die Schaffung von finanziellen Reser
ven bei den Unternehmungen mittels Steuerbegünstigung, 
weil diese Massnahme die wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen verbessert und zur Förderung einer ausgeglichenen 
Beschäftigung und zur Stärkung der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit beiträgt. Es ist eine passive Wirtschaftshilfe, 
eine Wirtschaftsförderung des Staates, die aus der Sicht der·· 
Unternehmer - ganz besonders aus jener der kleinen und 
mittleren Betriebe - begrüsst und dankbar anerkannt wird. 
Wirtschaftsförderung, Wirtschaftshilfe seitens des Staates 
soll ja primär günstige Bedingungen zur Entwicklung, zur 
Förderung, zur Erschliessung, zur allgemeinen Prosperität 
von Unternehmungen führen. Die Wirtschaft braucht 
Erträge, um Reserven für schlechtere Zeiten anzulegen. 
Herr Bundespräsident, meine Sorge hier in diesem Gesetz 
richtet sich gegen die Einschränkung der Dispositionsfrei
heit der Unternehmer und damit gegen die Muss-Vorschrift, 
und zwar vor allem aus prinzipiellen Gründen. Die Klagen 
aus der Wirtschaft über eine stetig zunehmende Reglemen
tierung durch öffentliche Vorschriften seitens der Gemein
den, des Kantons und des Bundes werden immer häufiger. 
Deshalb meine Ich, dass es nicht dringend ist, bereits hier 
festzunageln, dass die Bundesversammlung durch An
nahme des Obligatoriums die abschliessende Kompetenz 
erhalten soll, Betriebe - unter den festgelegten Bedingun
gen - zur Reservebildung zwingen zu können. Wir sollten 
also hier bei der Freiwilligkeit bleiben. Sollten die Bundes
behörden zu einem späteren Zeitpunkt die allgemeine Ver
pflichtung doch als nötig erachten, wäre das reguläre 
Gesetzgebungsverfahren durchzuführen. 
Darum glaube ich, dass es richtig ist, wenn wir hier der 
Minderheit zustimmen und das Spannungsfeld zwischen 
Wirtschaft und Staat nicht unnötig durch ein vorsorglich 
verankertes obligatorisches System belasten. 

Ammann-Bern: Erlauben Sie mir von der Front her, für 
welche dieses Instrument neu gestaltet werden soll, einige 
kritische Bemerkungen. 
Die Grundidee war bereits in der heutigen Regelung gut und 
einleuchtend, sie ist in diesem zweiten Anlauf sogar noch 
überzeugender. Ich möchte Herrn Bundespräsident Furgler 
auch ganz herzlich und aufrichtig für seine Anstrengungen, 
uns immer wieder neue Wege aufzuzeigen, danken. Ich bin 
jedoch überzeugt, dass der von uns allen - vor allem aber 
von den Gewerkschaften - erhoffte Erfolg auch diesmal 
ausbleiben wird. 
Warum hat dieses gutgemeinte Vorhaben nur geringe Chan
cen? Weltweit ist auf den meisten Produktionsgebieten eine 
zu grosse Kapazität vorhanden. Produktivitätssteigerungen, 
Sättigungserscheinungen und fehlende Devisen der Länder, 
welche unsere Produkte sehr wohl gebrauchen könnten, 
sind die Ursache für die heutige Situation. Ausnahmeberei
che bestätigen glücklicherweise die Regel. Ein Preiskampf 
mit beispielloser Härte und offene sowie raffinierte getarnte 
protektionistische Machenschaften verschärften diese Ver
hältnisse. Mit· Ausnahme einiger Spezialgebiete wird auch 

die schweizerische Wirtschaft zufrieden sein müssen, wenn 
sie ihre Produktionskosten heute und in Zukunft wird dek
ken, ihre Produktionsmittel auf einem modernen wirtschaft
lichen Stand wird halten können und darüber hinaus soviel 
Mittel erwirtschaften kann, um stets konkurrenzfähige und 
gefragte Produkte entwickeln zu können. 
Supergewinne im Fabrikationsbereich sind mit Bestimmt
heit keine zu erwarten. Dafür sorgen zusätzlich der Konsu
mentenschutz und die Kartellkommission. 
Es besteht ferner ganz offensichtlich ein Nachholbedarf an 
Investitionen sowie für das Äuffnen aufgebrauchter Reser
ven. Weit verbreitet ist sogar der Nachholbedarf bezüglich 
Ausschüttung von Dividenden, welche in vielen Bereichen in 
den letzten Jahren wesentlich gekürzt oder sogar ganz 
sistiert werden mussten. Genügend Risikokapital auch in 
Zukunft finden zu können, ist eine wesentliche Vorausset
zung für den Erhalt der Arbeitsplätze von morgen. 
All das gilt glelchermassen sowohl für das Gewerbe wie für 
die Industrie. Muss es den Gewerkschaften nicht auch zu 
denken geben, dass aus all diesen Gründen der grösste Teil 
der Investitionen dazu dienen soll, von der menschlichen 
Arbeit unabhängiger zu werden? Die Frage nach der 
Zukunft des Arbeitsplatzes Schweiz bildet dazu den Hinter
grund. 
Selbstverständlich befürworte ich die Bildung von Reserven 
in möglichst grossem Umfang, wann immer dies für ein 
Geschäft oder eine Unternehmung möglich ist. Das wurde 
und wird auch heute im Rahmen des Möglichen weiter 
getan. Wäre das nicht eine schweizerische Eigenschaft und 
Tatsache, hätten nicht soviele kleine und grosse Betriebe 
die letzten Jahre überleben können. Auch hier bestätigen 
leider Ausnahmen die Regel. Steuerfreiheit am Anfang oder 
Steuerrückerstattung am Ende oder die neue Möglichkeit 
der individuellen Auflösung ist für die Benützung des neuen 
Instrumentes nicht entscheidend; allein der Ertrag ist mass
gebende Voraussetzung. Ich kann mir einfach nicht vorstel
len, dass der Unternehmer in Zukunft Mühe haben sollte, 
seinen Ertrag sinnvoll zu verwenden. Ich spreche hier nicht 
vom Dienstleistungssektor, von welchem man ja kaum die 
Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven erwartet. Wenn 
uns wirklich daran gelegen ist, dass die Unternehmer mit 
möglichst viel Reserven arbeiten, dann müssen wir vor allem 
dafür sorgen, dass diejenigen Unternehmer in Gewerbe und 
Industrie durch den Fiskus nicht länger bestraft werden, 
welche versuchen, mit möglichst viel Eigenfinanzierung zu 
arbeiten. Ich spreche von der äusserst kontraproduktiv wir
kenden Besteuerung eines angemessenen Zinses auf dem 
Eigenkapital. Eine Verbesserung dieser widersinnigen Ver
hältnisse würde im Hinblick auf das Durchhalten von 
Arbeitsplätzen in Notzeiten sehr viel mehr nützen als die hier 
vorgesehenen Arbeitsbeschaffungsreserven. Ein Obligato
rium gar, welches die Bildung von Arbeitsreserven erzwin
gen will, wenn auf freiwilliger Basis nach der Auffassung des 
Bundesrates und des Parlamentes zu wenig getan wird, ist 
wirklich wenig sinnvoll. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie dringend, dem Antrag 
der Minderheit zuzustimmen. Sie verhüten damit, dass· die
ses Gesetz falsche Hoffnungen erweckt. 

Leuenberger-Solothurn: Ich habe ein gewisses Verständnis 
dafür, dass man jetzt versucht ist, die Eintretensdebatte 
nochmals zu wiederholen. Aber ich erlaube mir, Ihnen in 
Erinnerung zu rufen, worüber jetzt zu reden und zu 
entscheiden ist. 
Es ist darüber zu entscheiden, ob die Möglichkeit der Ein
führung des Obligatoriums im Gesetz vorgesehen, um
schrieben werden kann. Dem Basisdemokraten Allenspach 
möchte ich sagen: Die Abstimmung über das Obligatorium 
an sich hat schon stattgefunden, nämlich die Volksabstim
mung über den Konjunkturartikel. Ich kann es wenden und 
drehen, wie ich will, ich lese dort unter anderem: «Er" - der 
Bund - «kann die Unternehmungen zur Bildung von steuer
begünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten.» 
Diese Frage, die Herr Allenspach noch einmal in einer 
Abstimmung dem Volk vorlegen möchte, hat dem Volk 
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bereits vorgelegen! Nachdem dieser Satz in der Verfassung 
steht, muss ich annehmen, dass Volk und Stände Ihm zuge
stimmt haben. 
An sich wäre mir In meiner Rolle wohler, wenn Ich hier 
stehen und einen Minderheitsantrag vertreten würde, der 
dahin ginge, es müsse im Gesetz stehen, der Bundesrat 
könne das Obligatorium einführen, nachdem ja der Grund
satzentscheid vom Volk bereits gefällt Ist, nachdem die 
Kompetenz bereits geschaffen Ist, nachdem das Instrument 
als Instrument nicht nur geschaffen, sondern auch akzep
tiert worden ist. Ich will Ihnen gestehen: Ich frage mich, ob 
es nicht klüger gewesen wäre, diesen Weg zu gehen. Aber in 
der Kommission vertreten wir von gewerkschaftlicher Seite 
her die Idee, es gelte den mittleren Weg, den hier der 
Bundesrat beschreiten will, ohne grosse Umwege, ohne 
Zickzack, zu gehen. 
Was schlägt denn der Bundesrat vor? Er schlägt nichts 
anderes vor, als dass die Bundesversammlung -wir ein Teil 
davon - beschliessen kann, wann dieses Obligatorium ein
geführt werden soll. Die Debatte, die jetzt zum Teil angeris
sen wird, können wir an diesem Tag führen, an dem uns der 
Bundesrat Antrag stellt, es sei nun an der Zeit, dies zu tun. 
Ich bitte Sie aus diesen Erwägungen, dem Bundesrat zu 
folgen und dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen. 

Hösll: Ich habe hier vorgestern die Stellungnahme der SVP
Fraktion darlegen dürfen und dabei erwähnt, dass unsere 
Fraktion das Obligatorium einstimmig ablehnt. Ich möchte 
nicht alles wiederholen, doch nochmals darauf hinweisen, 
dass dieses Obligatorium unseres Erachtens systemwidrig 
ist. Solche «Drohfinger-Artikel» tun unserem Staat sicher 
nicht gut, und dabei wird auch die Stellung der Kantone 
gewissermassen mitberührt. 
Ich habe darauf hingewiesen, dass ein neuer Kontrollappa
rat nötig würde, ein viel stärkerer, als wenn wir kein Obliga
torium hätten. Wir mü~n darauf Rücksicht nehmen, wie 
das Volk gegenüber dem Staat reagiert. Je mehr Beamte wir 
schaffen, um so mehr schaffen wir eine ungute Stimmung 
gegenüber diesem Staat. Die Staatsmüdigkeit gehört zu den 
Tatsachen, die wir heute nicht mehr unterschätzen dürfen. 
Herr Leuenberger, in der Verfassung heisst es wirklich, wie 
Sie gesagt haben: «Er kann die Unternehmungen zur Bil
dung von steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungsreserven 
verpflichten.» Was ein Kann-Artikel Ist, ist nicht zwingend, 
und was die Verfassung nicht zwingend vorschreibt, sollten 
wir mit dem Gesetz nic.ht erzwängen! Ausschlaggebend ist 
eben, dass nachher kein Referendum mehr möglich ist, und 
damit wird doch gewissermassen auch das Volksrecht, das 
Referendum, tangiert. Das ist nicht gut für die Vorlage. 
Schade eigentlich für diese an und für sich so gute Geset
zesvorlage, der man sonst aus Überzeugung zustimmen 
könnte. 

Flscher-Sursee: Ich bin in einer etwas heiklen Situation. In 
der Kommission habe ich mich zum Obligatorium kritisch 
geäussert und mich dann der Stimme enthalten. Ich habe 
mir die Angelegenheit in der Zwischenzeit noch einmal 
gründlich übetlegt, und ich möchte Ihnen doch hier die 
Stellung der Fraktion der CVP noch einmal kurz skizzieren. 
Ich glaube, ausschlaggebend dafür, dass wir jetzt schon ein 
- Ich sage jetzt- «Pseudo-Obligatorlum» festlegen können, 
ist doch der Verfassungsartikel, Herr Hösli. Sie haben recht, 
Sie sagen, in Absatz 2 des betreffenden Artikels helsse es 
«kann». Aber Sie müssen auch Absatz 1 lesen. Dort heisst 
es: «Der Bund trifft die Massnahmen.» Und das ist eine 
Verpflichtul')g. Die Frage ist dann, wie diese Verpflichtung In 
die Praxis umgesetzt werden soll. 
Dieses sogenannte fakultative Obligatorium -vorläufig ist es 
ja nur ein fakultatives - wird hier meines Erachtens etwas 
hochgespielt. Man gibt ihm einen Stellenwert, den es in 
diesem Diskussionsrahmen nicht verdient. Ganz unver
ständlich ist mir, weshalb man sagt, dass, wenn die Möglich
keit des Obligatoriums vorgesehen werde, man dann das 
ganze Gesetz ablehne. Ich glaube, das ist einfach «über-

schossen», um mit einem Begriff der Artillerie zu sprechen. 
Man kann, Herr Allenspach, dieses mögliche spätere Obliga
torium kaum in einer Blitzaktion einführen. Denn Zllständig 
ist nicht der Bundesrat, sondern das Parlament; es kommt 
zu einem normalen Gesetzgebungsverfahren. Der Bundes
rat wird sich die Sache wahrscheinllch zuerst gründlich 
überlegen, ein Vernehmlassungsverfahren durchführen und 
zumindest eine Botschaft ausarbeiten müssen, die in der 
Kommissin zu behandeln ist. Dann können wir im Parlament 
immer noch entscheiden, ob wir das Obligatorium wollen 
oder nicht. Wir können allenfalls das Gesetz ändern, wenn 
wir den Eindruck haben, es genüge nicht. 
Die Befürchtung, dass ein Eingriff in die Dispositionsfreiheit 
der Unternehmungen erfolge, scheint mir gewaltig übertrie
ben zu sein. Wir müssen einmal die realen Zahlen sehen. Ein 
Unternehmen mit 100 Arbeitnehmern hat etwa eine Lohn
summe von maximal 5 Millionen Franken. Das gibt eine 
Zwangsreserve, gemessen an der AHV-Lohnsumme, von 
250 000 Franken. Ein Unternehmen mit etwa 400 Arbeitneh
mern hat eine Lohnsumme von schätzungsweise 20 Millio
nen Fanken. Das gibt eine Zwangsreserve von 1 Million 
Franken. Man kann also nicht im Ernst davon reden, dass 
damit die Dispositionsfreiheit eingeengt werde. 
Es kommt ein weiteres dazu: Dieses Reservevermögen wird 
ja verzinst, und falls das Unternehmen Kreditbedarf hat, 
kann es ja auf dem ordentlichen Kreditwege bei den Banken 
Geld aufnehmen. Es muss dann allerdings etwa 1 Prozent 
mehr Zins bezahlen, als es erhält. Das ist aber nur scheinbar. 
Wenn das Unternehmen diese Reserve, die es zurückgestellt 
hat, Investiert hätte, hätte es das nicht in vollem Umfange 
tun können, sondern nur etwa im Umfang von 60 Prozent, 
weil nämlich 40 Prozent davon der Staat als Steuer abser
viert hätte. So ergibt der Saldo - ich habe es ausgerechnet
zum Beispiel bei einer Reserve von 100 000 Franken einen 
Zinsersparnisgewinn von 1000 bis 2000 Franken. 
Dann müssen Sie sich noch eines Weiteren bewusst sein. Es 
ist richtig, dass die investierten stillen Reserven von sehr 
grosser Bedeutung sind, aber- und das zeigt die Praxis-in 
der Regel sind sie nicht verfügbar. Sie sind investiert in 
Maschinen, in Gebäuden, und im kritischen Moment sind sie 
nahezu nichts wert. Wenn das Unternehmen nicht flott und 
in Betrieb gehalten werden kann, können Sie sie auf Null 
abschreiben. In diesen entscheidenden Momenten kann es 
ausserordentlich wichtig sein, dass das Unternehmen noch 
llqulde Mittel, also Risikokapital - das ist ja dieses Reserve
vermögen - einwerfen kann, um dann auch bei den Banken 
entsprechende Kapitalzuschüsse in Form von Darlehen zu 
erhalten. 
Aus diesen Gründen bin ich der Meinung, dass es verant
wortbar ist, jetzt schon das mögliche Obligatorium zu legife
rieren und dann im gegebenen Moment zu befinden, ob wir 
es wollen oder nicht. Es gilt immer noch der alte Spruch 
«Der kluge Hausvater baut sich Reserven auf». Ich glaube, 
wir sollten das auch hier tun. 

Blocher, Berichterstatter: Obwohl ich mich zur Minderheit 
zähle, werde Ich mich bemühen, die Argumente der Mehr
heit hier darzulegen. 
Ich habe beim Eintretensreferat dargelegt, warum die Mehr
heit - zusammen mit dem Bundesrat- eintritt für die Veran
kerung des Obligatoriums, das zwar nicht heute eingeführt, 
sondern nur vorsorglich geregelt werden soll für den Fall, 
dass die freiwillige Lösung nicht genügt. Diese Lösung ist 
nicht die jener Kreise, die ein volles Obligatorium anstreben 
wollten, sondern es ist bereits ein Kompromiss, denn diese 
Kreise möchten am liebsten bereits heute ein Obligatorium 
einführen. 
Auf der andern Seite sind die andern, die sagen: Wir wollen 
überhaupt kein Obligatorium, sondern nur die Freiwilligkeit. 
Wir sagen mit der Kompromisslösung: Gut, die Freiwillig
keit, die werden wir nun einführen, weil die Freiwilligen ja 
behaupten, es würde funktionieren. Aber falls es nicht funk
tionieren wird, soll rasch die Möglichkeit für das Obligato
rium geschaffen werden. 
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Es sind in der Weisung auch Bedingungen für die Einfüh
rung des Obligatoriums geschaffen worden. Man kann es 
also nicht Irgendwie und beliebig durch das Parlament 
einführen. Erstens hat man sich einen Rahmen gesteckt, 
nämlich die 2 Milliarden gesamthaft für die ganze Industrie; 
diese Summe soll in ungefähr zehn Jahren erreicht sein. 
Man hat also eine Grössenordnungsvorstellung und man 
hat eine Zeitdauervorstellung. Im weitern wird ein sehr wich
tiger Satz in der Botschaft zu beachten sein: Man kann es 
nicht in einer Rezession oder kurz nach einer Rezession 
einführen. Denn das hätte nämlich zur Folge, dass die Unter
nehmen, die in einer Rezession stehen oder aus einer 
Rezession rauskommen, notwendige Abschreibungsbedürf
nisse nicht vornehmen. Dies~ Abschreibungsbedürfnisse 
müssen und wollen sie natürlich zuerst tätigen, weil die 
Schaffung von stillen Reserven über die Abschreibungen 
besser ist. Diese drei Rahmenbedingungen gelten; das Par
lament wird sich auch an diese halten müssen. 
Ob der Verfassungsauftrag ein Obligatorium vorsehe oder 
nicht, ist.umstritten. Nach der Verfassung «kann» der Bund 
die Unternehmen zu Arbeitsbeschaffungsreserven ccver
pflichten». Liegt das Schwergewicht auf dem Wort «ver
pflichten»? Oder liegt das Gewicht auf dem Wort «kann»? 
Die vorgeschlagene Lösung ist ein Kompromiss zwischen 
zwei - ich will nicht sagen extremen Lösungen -, aber 
zwischen zwei grundverschiedenen Auffassungen, nämlich 
zwischen der Freiwilligkeit oder dem sofortigen Obligato
rium. 
Nicht stichhaltig ist das Argument, die Einführung des Obli
gatoriums bringe mit d~r Beschränkung auf Unternehmun
gen mit mindestens hundert Arbeitskräften Ungerechtigkei
ten. Natürlich ist die Grenze irgendwie willkürlich, aber 
diese Willkür haben wir natürlich auch mit der Mindestan
zahl der berechtigten Unternehmen. 
Die Mehrheit tritt also für diese Kompromisslösung als Mit
telposition zwischen einem sofortigen Obligatorium und 
einer freiwilligen Lösung ein. 

M. Couchepln, rapporteur: Sur un point au moins la cause 
est entendue. L'article 31qulnqu1es de la constitution (article 
conJoncturel) prevoit que la Confederation peut imposer la 
constitution de reserves de crise. Certes, la base constitu
tlonnelle existe, mais encore faut-il savolr quelle est la 
procedure a sulvre pour les rendre obllgatoires. II y avalt 
plusleurs possiblites. 
La premiere aurait ete de prevoir dans la loi, deja. aujour
d'hui, l'obligation de constituer .des reserves de crise. La 
deuxieme, en opposition avec la precedente, est une propo
sitlon de la minorite qul desire une modification de la loi 
pour que l'on p~isse imposer la constltution de telles 
reserves. Le Conseil federal et la commlsslon ont choisi une 
solution lntermediaire. En principe, la constitution de 
reserves de crise est facultatlve neanmoins !'Assemblee 
federale peut, par un amMe de portee generale non soumls 
au referendum, les rendre obllgatoires. Las partisans de la 
minorite representee par M. Villiger veulent qua la constitu
tion de reserves de crise soit facultative. En d'autres termes, 
si l'on veut passer de la constitution volontaire a. l'obligation, 
II faut modifier la loi avec la possibilite de referendum. Parmi 
les arguments de la minorite, certains ont plus d'importance 
que d'autres, notamment celal-ci. Las reserves de crise sont 
certes avantageuses, mais alles constituent tout de m~me 
un handlcap pour les entreprlses dans la mesure Oll alles 
leur ~nlevent des llquldites.11 faut donc leur laisser la liberte 
dans ce domaine et eviter l'obligation bureaucratique de 
constituer des reserves de crise qui va peut-ätre a. l'encontre 
de sa politlque. Qui dit Obligation, dit bureaucratie. A contra
rlo, des arguments importants ont ete evoques pour intro
duire dans la loi aujourd'hui deja. la possibilite d'imposer des 
reserves de crise. Premierement, des reserves de crise facul
tatives ne permettraient pas d'atteindre l'objectif fixe par le 
Conseil federal, c'est-a.-dire la constitution d'un fonds de 
reserves de 2 milliards de francs. On a constate qua, dans le 
systeme actuel qui est facultatif, les reserves n'ont jamais 
ete exträmement importantes. Elles ont mäme baisse a. 400 
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millions de francs au moment ou alles auraient ete le plus 
necessaires, notamment au debut des annees 1970. Dans 
cet esprit, las reserves de crise constituent un moyen con
Joncturel interessant dont on dolt disposer. D'oll la neces
site, selon la majorite de la commission, de pouvoir obliger 
las entreprises a. les constituer en cas de besoin. Finalement, 
il s'agit d'un moyen conjoncturel non etatique et efficace qui 
permettrait a. l'Etat de faire l'economie d'un programme de 
relance, gräce aux liquidites accumulees par lesentreprlses 
durant les bonnes annees et liberees au moment Oll cela 
s'lmpose. Deuxiemement, la Confederation ayant la possibi
llte de declarer obligatoire la constitution de reserves de 
crise peut aussi exiger des cantons et des communes qu'ils 
fassent beneflcier ces dernieres des mämes avantages fls
caux que ceux qu'elle accorde. Apropos de la necessite de 
soumettre cette decislon au referendum, la majorite de la 
commlsslon par 1 0 voix contre 9 estlme lnutile de le prevoir. 
La majorite de l'Assemblee federale doit suffire a. donner la 
certitude aux partisans de l'economle libre qu'une teile 
declslon ne sera pas prise a. la legere, d'autant plus que le 
Parlament peut encore llmlter l'obllgation a certalnes entre
prises. 
En concluslon, le cholx que vous effectuerez maintenant a. 
l'artlcle premier, alinea 2, vous engage pour les articles 19 et 
suivants de Ja sectlon 6. 

Bundespräsident Furgler: Ich durfte Ihnen im Eintretensre
ferat die wichtigsten Gründe aufzeigen, 'die den Bundesrat · 
zur Aufnahme des Obligatoriums im vorliegenden Gesetz 
·bewogen haben, ein Obligatorium, das aber ausschliesslich 
von Ihnen abhängt. 
Erlauben Sie mir nach dieser Debatte, auf ein paar mir 
wichtig erscheinende Einzelaspekte einzutreten, vor allem 
nachdem ich spüre, wie engagiert einzelne Ratsmitglieder 
dieses Obligatorium bekämpfen. Ich möchte zur Beruhi
gung beitragen, sofern ich das kann. 
Ich möchte Ihnen vor allem zeigen, dass wir uns nach 
sorgfältiger Prüfung aller Detailfragen für das Obligatorium 
entschieden haben und keineswegs leichtfertig Machtver
schiebunge_n planten. Ich glaube, Herr Leuenberger hat -
trotz allem was dagegen gesagt worden ist- recht, wenn er 
noch einmal diesen Verfassungsartikel in Erinnerung geru
fen hat. Es besteht doch ein wesentlicher Unterschied, wenn 
· Sie diese Vorlage ohne einen solchen Verfassungsartikel 
spezifiziert auf Alinea 2 zu gewichten hätten oder aber in 
Kenntnis dieses von Volk und Ständen gewollten Satzes «er 
kann die Unternehmen zur Bildung von steuerbegünstigten 
Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten... Volk und 
Stände habe das gewollt. Das kann man heute nicht weg
schlecken. 
Nun hat sich Herr Allenspach in einem Punkt geirrt. Dort 
nämlich, wo er von der Expertenkommission gesprochen 
hat und sagte, dass diese Expertenkommission das Obliga
torium einmütig abgelehnt habe. Sie irren sich in folgender 
Weise: Die ursprüngliche Version, die ein sofortiges 
Inkraftsetzen des Teilobligatorlums vorsah, wurde mit 8 zu 3 
Stimmen abgelehnt, aber eine zweite Version mit dem nun
mehr vorliegenden zweistufigen Inkrafttreten - zuerst Frei
willigkeit, dann Obligatorium - wurde klar mit 7 zu 2 Stim
men angenommen. Sollte ich mich irren, bitte Ich Sie um 
Ihre Korrektur. 
Um das Gewicht der Vorlage zu würdigen, darf man ruhig 
auch auf die Materialien zurückgreifen. Nun geht es vielen 
um die Schwere des Eingriffs, Vor allem beim Votum von 
Herrn Villiger verspürten Sie das, auch beim Antragsteller 
Herrn Couchepin selbst. Auch auf Gründe der Rechtsgleich
heit kam man zu sprechen. 
Man beginnt massvoll mit der Freiwilligkeit, und nur im 
Extremfall wird gewechselt. Die Rechtsgleichheit bleibt voll 
und ganz gewahrt. Zur Schwere des Eingriffs: Man muss 
sich doch wohl, wenn man diese Frage beurteilt, Rechen
schaft geben Ober die Höhe der Pflichtreserven. Bemes
sungsgrundlage ist der handelsrechtliche Reingewinn. Die 
betriebliche Abschreibungspraxis wird in keiner Weise 
behindert, und die Bildung stiller Reserven im gesetzlichen 
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Rahmen ist nach wie vor zulässig, ja sogar erwünscht. 
Jährlich m0ssten lediglich 5 Prozent vom ausgewiesenen 
handelsrechtlichen Reingewinn zurückgelegt werden. Um 
die Gewinnverteilung nicht weiter einzuschränken, muss die 
sogenannte zweite Zuweisung in die obllgaiionenrecht
lichen Reserven nicht vorgenommen werden. Die Pflicht zur 
Reservenbildung ist erfüllt, wenn ein Bestand von 5 Prozent 
der AHV-Lohnsumme erreicht worden ist. Nur derjenige, der 
in guten Jahren mehr tun will, kann dies tun. Er kann sich 
sogar später diese freiwilligen Einlagen an den Pflicht
einlagen anrechnen lassen. Ich frage Sie, ob das unter dem 
Aspekt der rechtsglelchen, der sehr sinnvollen Behandlung 
der betroffenen Unternehmer nicht klug ist, was hier vor
geschlagen wird? 
Was heisst dies in nackten Zahlen? Bei einer durchschnittli
chen Lohnsumme·pro Beschäftigtem von rund 45 000 Fran
ken muss ein Unternehmen 2250 Franken in die Arbeitsbe
schaffungsreserven einlegen. Berücksichtigt man die Steu
erbefreiung - bekanntlich kann mit einer Steuerentlastung 
von durchschnittlich 35 Prozent gerechnet werden-, müss
ten Im Vergleich zu einem Unternehmen ohne Arbeitsbe
schaffungsreserven netto rund 1500 Franken pro Beschäf
tigtem an finanziellen Mitteln vorübergehend abgeführt wer
den. Dies wohlverstanden über mehrere Jahre verteilt, und 
erst noch auf ein verzinsliches Sperrkonto. Neue Unterneh
men sind während der ersten zehn Jahre vom Obligatorium 
ausgenommen. In Härtefällen kann zudem vorübergehend 
eine Befreiung von der Pflicht zur Reservebildung vorge
nommen werden. Das alles betrifft den ersten Fragekreis. Ist 
man hier massvoll geblieben?· Hat man hier Rücksicht 
genommen? Hat man hier rechtsgleich gehandelt? Das ist 
mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Bitte vergessen 
Sie nicht, was Herr Fischer sagte. Diese Reserven sind frei 
verfügbar. Aufgrund Ihres eigenen Konjunkturerlebnisses, 
dem Wechselspiel zwischen Konjunkturhoch und Rezes
slonstief, werden Sie mir doch beipflichten, dass es sich 
lohnt, ein Instrument zu schaffen, das der Unternehmer 
jederzeit einsetzen kann. Gerade die Unternehmer unter 
Ihnen wissen, wie sehr diese freie Verfügbarkeit bei anderen 
Reserven aus durchaus sinnvollen Gründen nicht gegeben 
Ist. Ich bitte Sie, das mltzubedenken, wenn sie entscheiden; 
vor allem die Unternehmer in diesem Saal. 
Damit komme ich zum Stichwort Geltungsbereich und 
Administration. Es hat mich etwas überrascht. als einzelne 
von Ihnen erneut auf die Gefahr eines zu grossen admini
strativen Aufwandes aufmerksam gemacht haben und dann 
mit dem Antrag, man möge Betriebe nicht bis zu 20 Beschäf
tigten, sondern bis zu 10 Beschäftigten unterstellen, ihrer
seits wieder mehr Administration fordern. Ich darf Sie doch 
bitten, in der Botschaft Seite 35 im 2. Alinea nachzulesen. 
Der in Absatz 1 festgelegte Geltungsbereich umfasst rund 
14 000 Betriebe mit einem Anten an der Gesamtbeschäftig
tenzahl von rund zwei Dritteln. Die Beschränkung auf 
Betriebe mit mindestens 20 Arbeitnehmern verringert den 
Verwaltungsaufwand massiv, ohne dass die Wirksamkeit der 
Instrumente in Frage gestellt wird. Ich bitte Sie, die Damen 
und Herren, die hier einer sinnvollen, möglichst geringen 
Bürokratie das Wort geredet haben, sich doch auch dabei 
behaften zu lassen, wenn Sie in rund einer halben Stunde 
den nächsten Entscheid fällen. 
Wir haben verwaltungsökonomisch gehandelt. Um heikle 
Abgrenzungsprobleme zu vermeiden, schlagen wir Ihnen 
ausserdem vor, grundsätzlich alle Unternehmen mit 100 und 
mehr Beschäftigten dem Obligatorium zu unterstellen. Die 
Erfahrungen zeigen - hier darf ich mich an Herrn Ammann 
wenden-, dass Insbesondere auch Im Dienstleistungssektor 
!3in grosser Teil der Unternehmungen zunehmend kapitalin
tensiv geworden ist und die Einsatzmöglichkeiten für 
Arbeitsbeschaffungsreserven in diesem Bereich zugenom
men haben. Wie Ihnen bekannt ist, beschäftigt heute der 
Dienstleistungssektor mehr Arbeitskräfte als die Industrie. 
Der Wechsel vom sekundären In den tertiären Sektor hat 
Ihren Rat schon mehrmals und uns heute morgen noch im 
Ständerat beschäftigt. Dieser Wirtschaftssektor Ist wie 
gesagt zum Teil recht kapitalintensiv, kann also durch 

Reserveblldung auch wesentlich zur Nachfrage nach Investi
tionsgütern beitragen. Ich möchte einfach wissen, dass man 
das mitbedenkt, wenn man nachher entscheidet. Wenn der 
Dienstleistungssektor aus unserer Betrachtung hier ver
schwinden w0rde, könnte dies für die anderen Unterneh
mungen im sekundären Sektor von nachteiligen Folgen 
begleitet sein. Ich denke an Lieferanten von Investitionsgü
tern, vor allem an das Industrie- und Baugewerbe. Ich 

· möchte nicht mehr sagen über diese Frage des Geltungs-· 
berelchs. Ich verweise auf die Botschaft. 
Gesamtwirtschaftlich wurde hier fast so argumentiert, als ob 
die in Aussicht gestellte Möglichkeit eines Obligatoriums 
weit über das Ziel hlnausschiessen würde. Herr Villiger 
brauchte den Satz: .. willst Du nicht mein Bruder sein usw.» 
Ich würde mich mit einem seiner berühmten Velos von ihm 
entfernen, wenn er je auf die Idee käme, mich so zu behan
deln. Ich weiss aber, dass er das nicht tun wird, denn sein 
Schädel und mein Schädel sind a. hart und b. nicht zum 
Einschlagen vorbereitet. Aber dessen ungeachtet führe ich 
das Gespräch mit Ihnen gern, Herr Villlger. 
Wenn man hier auf die Möglichkeit eines Obligatoriums 
verzichtet, begeht man schlicht und einfach eine Unterlas
sungssünde. Weshalb wollen wir aufgrund des klaren Ver
fassungsartikels 31quinquies nicht sagen: Du, Parlament, 
hast in ein paar Jahren, wenn Du willst, die Möglichkeit, so 
zu handeln? Kein Redner, der hier gegen das Obligatorium 
sprach, konnte einen plausiblen Grund gegen den seinerzei
tigen Entscheid von Volk und Ständen zum Artikel 31 quin
quies einbringen. Sie alle haben mehrfach in Konjunkturde
batten gesagt, wir hätten zu wenig Instrumente, um rasch 
und zielstrebig handeln zu können. Es geht nicht um eine 
Blitzaktion, wie Herr Allenspach sagte, sondern um ein 
offenes Beurteilen der Lage durch den Bundesrat mit 
entsprechender Berichterstattung an Sie. Wenn wir die Zelt 
als gekommen erachten würden, würden wir es Ihnen 
sagen. Wir möchten also auch - und damit wende ich mich 
an Herrn Schärll - nicht seinen und der Unternehmer Frei
raum beschränken, sondern diesen Unternehmern zudie
nen, Indem wir ihnen für den Fall, in dem sie es brauchen, 
rascher ein wirkungsvolleslnstrument zur Verfügung stellen 
können, als wenn sie jetzt auf diese Möglichkeit verzichten. 
So steht es mit diesem immer wieder beschriebenen Span
nungsverhältnis zwischen Wirtschaft und Staat. Sie haben 
es in der Hand, hier klug zu operieren. 
Ich möchte Sie abschliessend ersuchen - gestützt auf Ihre 
eigenen Erfahrungen im Wirtschaftsbereich, obwohl es 
heute zum Glück wieder aufwärtsgeht-, nicht zu vergessen, 
dass es auch wieder hinuntergehen kann, auch nicht zu 
vergessen, dass wir im Bereich des Einsatzes von Arbeitsbe
schaffungsreserven in den letzten 15 Jahren einiges gelernt 
haben. 
Das, was zweimal als Folge eines schwachen Schweizer
frankens geschehen Ist, kann sich ein drittes Mal ereignen. 
In einer solchen Situation wäre es gute Politik, durch den 
Bundesrat zuhanden des Parlamentes rasch ein Obligato
rium zu beantragen. Sie entscheiden dann souverän, ob Sie 
es wollen oder nicht. Herr Blocher hat zu Recht darauf 
verwiesen, dass wir das nicht zur Unzeit tun; das versteht 
sich von selbst, und wir haben es In der Botschaft ausdrück
lich geschrieben. 
Darf ich den Gegnern des möglichen Obligatoriums eine 
Frage unterbreiten? Wenn Sie bereits so lange brauchen, 
um sich Ober die Möglichkeit des Obligatoriums zu unterhal
ten, wie lange brauchen Sie dann wohl in der kritischen 
Stunde, um auszudiskutieren und mit einem Referendum 
vors Volk zu gehen? Was gesch.ieht in der Zwischenzeit mit 
Hunderten von Arbeitsplätzen? Fragen Sie auch Direktbe
troffenel 
Denken Sie daran: Jene, welche die Exportleistungen 
erbringen, wären mit Recht verbittert, wenn die Gewinne in 
Wechselkursverlusten zerrinnen würden, für ihre Arbeits
plätze aber zuwenig vorgesorgt wäre. Wir müssen Arbeitge
ber und Arbeitnehmer miteinander vor unserem Auge erste
hen lassen, wenn wir die Lage beurteilen. 
Der Verlust an Arbeitsplätzen, den wir bereits in Kauf nah-
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men mussten, lässt Massnahmen zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze umso notwendiger erscheinen und veranlasst 
mich, Ihnen den Antrag zu unterbreiten, dem Bundesrat und 
Ihrer Kommissionsmehrheit beizupflichten. 

Präsident: Mit der Abstimmung über den Antrag der Minder
heit entscheiden Sie auch über die Streichung des sechsten 
Abschnittes (Art. 19 bis 24). 

Abstimmung - Vote 

Mlnorite 
(Spälti, Ammann-Berne, Biocher, Candaux, Couchepin, Villi
ger, Wyss) 
Biffer (voir 4" allnea) 

Al. 3 
SI le nombre de salaries tombe au-dessous de la limite 
minimale, les reserves sont maintenues. 

Al. 4 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

78 Stimmen Dans les cas fondes, le Conseil federal peut exclure cer-
62 Stimmen taines branches de l'economie ou des parties de celles-ci de 

la constitution de reserves. 

Art. 2 
Antrag der Kommission 

Abs. 1 
Mehrheit 
(Betrifft nur den französischen Text) 

Minderheit 
(Spälti, Ammann-Bern, Blocher, Candaux, Couchepin, Villl
ger, Wyss) 

•.. mit mindestens zehn Arbeitnehmern. 

Abs. 2 
Mehrheit 
Im Interesse einer regional ausgeglichenen Reservenbil
dung können die Kantone im Einvernehmen mit dem Bun
desrat Unternehmen mit mindestens zehn Arbeitnehmern 
zur Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreser
ven nach diesem Gesetz berechtigen. 

Minderheit 
(Spälti, Ammann-Bern, Blocher, Caudaux, Couchepin, Villi
ger, Wyss) 
Streichen (siehe Abs. 4) 

Abs.3 
Sinkt die Zahl der Arbeitnehmer unter die Mindestgrenze, 
bleiben die Arbeitsbeschaffungsreserven bestehen. 

Abs. 4 
Der Bundesrat kann in begründeten Fällen bestimmte Wirt
schaftszweige oder Teile davon von der Bildung steuerbe
günstigter Arbeitsbeschaffungsreserven ausschliessen. 

Art. 2 
Proposition de la comm/ssion 

Al. 1 
Ma/orite 
Peuvent constltuer des reserves de crise beneficiant d'alle
gements flscaux les entreprlses qui emploient au moins 20 
salaries. 

Mlnorite 
(Spältl, Ammann-Berne, Blocher, Candaux, Couchepin, Villi
ger, Wyss) 

... au moins 10 salaries. 

Al.2 
Ma/orite 
Dans l 'lnterät d'une constitutlon de reserves equilibree dans 
les differentes regions, les cantons peuvent, d'entente avec 
le Conseil federal, autoriser des entrepr.ises qui emploient 
au moins 10 salaries ä constituer des reserves de crise 
beneficiant d'allegements flscaux conformement ä Ja pre
sente lol. 

Abs. 1 und 2 - Al. 1 et 2 

Splltl, Sprecher der Minderheit: Ich begründe den Minder
heitsantrag ztJ Artikel 2, der anstrebt, die generelle Berechti
gung zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven schon 
für Unternehmungen mit mindestens zehn Arbeitnehmern 
ins Gesetz aufzunehmen. Wenn man den Arbeitsbeschaf
fungsreserven schon die Bedeutung zumisst, wie sie in der 
Botschaft des Bundesrates vom 29. Februar 1984 zum Aus
druck kommt und auch durch den soeben erfolgten 
Entscheid Ober Artikel 1 wieder betont wurde, sollte nicht 
eine gewichtige Kategorie von Unternehmen von dieser 
Institution ausgeschlossen werden. Es handelt sich beim 
Antrag, auch Betrieben mit zwischen 10 und 20 Arbeitneh
mern die gesamtschweizerische Berechtigung zur Bildung 
von Arbeitsbeschaffungsreserven zu geben, nicht zuletzt um 
ein dringendes Postulat des Gewerbes. 
Gerade unter den kleinen Unternehmen finden sich viele, 
die Ober bedeutendes Know-how verfügen und relativ 
beachtliche Erträge erwirtschaften. Viele haben auch - das 
Ist sicher erfreu lieh - ein sehr gutes Wachstumspotential. Es 
kommt so nicht von ungefähr, dass sich eine Grosszahl von 
Kleinbetrieben In den letzten beiden Rezessionsschüben als 
sehr konjunkturreslstent erwiesen haben. Sie könnten somit 
durchaus el.nen beachtlichen Beitrag zur Bildung von 
Arbeitsbeschaffungsreserven und zur Erreichung des soge
nannten genügenden Bestandes an solchen Reserven 
gemäss Artikel 1 leisten, dies auch, obwohl wegen des im 
Gesetz vorgesehenen Höchstbestandes die Reserven des 
einzelnen Kleinbetriebes nicht sehr hoch sein können. 
Wem es also wirklich darum geht, das Instrument der 
Arbeitsbeschaffungsreserven zum Tragen zu bringen, der 
kann doch nicht Tausende von Betrieben davon ausschlles
sen, Indem er die Berechtigungsgrenze mit 20 Arbeitneh
mern zu hoch ansetzt. Diese Ansicht vertritt übrigens offen
sichtlich Im Grundsatz auch der Bundesrat, denn er sagt in 
der Botschaft zum Gesetz selbst: «Angesichts unserer aus
geprägt klelnbetriebllch strukturierten Wirtschaft-ungefähr 
drei Viertel der Unternehmen beschäftigen weniger als 
sechs Arbeitnehmer -, aber auch aus reglonalpolitischen 
Gründen wäre ein noch weiterer Geltungsbereich» - also 
eben für Betriebe mit unter 20 Arbeitnehmern- «wünschbar 
gewesen.» Aus vorwiegend administrativen Gründen wird 
dann aber doch eine Begrenzung auf 20 Arbeitnehmer vor
gesehen, weil befürchtet wird, die Anzahl der Mindesteinla
gen würde stark zunehmen. 
Auch fiskalpolitische Bedenken - Stichwort: zusätzliche 
Steuerausfälle - werden vorgebracht. Der Wille nach weni
ger Bürokratie ist an sich zu begrüssen, Herr Reimann, 
wenn er sich am richtigen Ort manifestiert. Im vorliegenden 
Fall Ist diese Begründung nicht relevant, vor allem auch 
dann nicht, wenn man dem Einbezug von wertvollen Klein
betrieben die Priorität einräumt. Einmal sieht ja das Gesetz 
rlchtlgerweise und glückllcherweise ein sehr einfaches Ver
fahren für den Nachweis der Reservebildung vor, also ein 
Verfahren mit wenig administrativem Aufwand, und zum 
anderen scheidet die Vorschrift der Minimaleinlage von 
10 000 Franken pro Jahr und die praktische Voraussetzung 
eines Reingewinns von 67 000 Franken an sich schon eine 
rechte Zahl von Kleinbetrieben von der Reservebildung aus. 
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Diese Tatsache spricht übrigens auch gegen die befürchte
ten zusätzlich~n Steuerausfälle. 
Herr Relmann, Sie haben erklärt, dieser Antrag der Ausdeh
nung auf Betriebe bis zu zehn Mitarbeitern habe zum Zweck, 
die Ablehnung dieses Gesetzes vorzuprogrammieren. Das 
Ist eine völlig verfehlte Unterstellung, um nicht mehr zu 
sagen. Das ist wirklich nicht der Sinn, sondern es geht ganz 
einfach darum, ein dringendes Postulat eines grossen Teils 
von Betrieben zu erfüllen. Eine solche generelle gesamt
schweizerische Grenze von zehn Arbeitnehmern scheint mir 
somit durchaus gerechtfertigt. Sie wäre im übrigen auch 
konsequenter als die Kompromisslösung der Kommissions
mehrheit, nämlich den Kantonen das Recht einzuräumen, 
im Einvernehmen mit dem Bundesrat Unternehmen mit min
destens zehn Arbeitnehmern zur Bildung von Arbeitsbe
schaffungsreserven zu berechtigen. Eine solche Lösung 
belnhaltet die Gefahr der regionalen Unterschiede und kann 
zu einer unbefriedigenden Konkurrenzierung unter den 
Kantonen führen. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 
Es wäre eine Geste gegenüber dem Gewerbe, gegenüber 
den Kleinbetrieben und wäre sowohl sachlich wie psycholo
gisch zu begrüssen. Die Ausdehnung des Geltungsbereichs 
auf Betriebe bis zehn Mitarbeiter wäre der Idee der Arbeits
beschaffungsreserven nur dienlich. 

Hösll: Ursprünglich habe ich selbst in der Kommission den 
Antrag auf eine Reduktion von 20 auf 10 Arbeitnehmer 
eingebracht. Aufgrund der Hinweise von Herrn Bundesprä
sident Furgler und Herrn Direktor Jucker hat sich die Kom
mission meines Erachtens zu Recht in Artikel 2 Absatz 1 für 
20 Arbeitnehmer entschieden. Man hat sich dabei vom 
Gedanken leiten lassen, dass die Kantone gegen zehn 
Arbeitnehmer In· der Vernehmlassung Widerstand geleistet 
haben, und man hat auch den vergrösserten Verwaltungs
aufwand mitberücksichtigt. Damit wird den Einwänden der 
Kantone Rechnung getragen. Andere Kantone können aber 
im Einvernehmen mit dem Bundesrat auf zehn Arbeitneh• 
mer reduzieren, gemäss Artikel 2 Absatz 2. Sicher werden 
diese Kantonsreglerungen entsprechende Beschlüsse nicht 
einsam fällen, sondern sie aufgrund kantonaler Vernehmlas
sungen in Verbindung mit den betroffenen Wirtschaftspart• 
nern für die kantonal zuständigen Instanzen vorbereiten. 
Damit befinden wir uns in voller Übereinstimmung mit Arti
kel 31quinqules der Bundesverfassung, mit dem Konjunk
turartikel, welcher in Absatz 4 festhält: «Der Bund nimmt auf 
die unterschiedliche Wirtschaftsentwicklung der einzelnen 
Gebiete des Landes Rücksicht.» Es handelt sich also in der 
Verfassung, im Gegensatz zum gesetzlichen Obligatorium, 
bereits um eine zwingende Bestimmung: Der Bund nimmt 
Rücksicht auf die einzelnen Gebiete. 
Ich glaube, dass wir in diesem Falle zustimmen können. Wir 
bleiben damit der Forderung nach weniger Verwaltung kon
sequenterweise treu. 

Leuenberger-Solothurn: Herr Spälti hat das Lied gesungen 
«Small is beautlful», und ich möchte ihm absolut und voll
ständig zustimmen, was die Begründung anbelangt. Nur bei 
den Schlussfolgerungen unterscheiden wir uns dann leicht. 
Ich würde Ihnen hier sehr gerne vortragen, was man als 
Mftglied eines kantonalen Wirtschaftsrates erlebt, wenn man 
diese kleinen, innovativen Unternehmungen besuchen 
kann, · die Gesuche um kantonale Beihilfe stellen. Ich 
möchte, ohne polemisch zu sein, Sie daran erinnern, dass In 
diesem Rate vor noch nicht allzu langer Zeit eine Vorlage 
beraten wurde unter dem Titel «Innovationsrisikogarantie», 
wo man genau an diese Unternehmungen gedacht hat. Ich 
würde hier voll und ganz mitmachen und sagen: Alle Unter
nehmungen, auch die kleinsten, sollen doch In den Genuss 
dieser Verg0nstigung kommen, wenn es um die Reserven
bildung geht. Aber alle guten Ideen haben offenbar eine 
Kehrseite, wie es auch die Medalllen normalerweise haben. 
Ich muss Sie dringend bitten, dem Minderheitsantrag nur 
dann zuzustimmen, wenn hier mindestens ein oder zwei 
kantonale Finanzdirektoren ans Pult kommen und erklären: 

86-N 

Steuerausfälle beeindrucken uns nicht, wir machen den
noch mit. Sie kennen den Einfluss der kantonalen Finanzdi
rektorenkonferenz, und ich hoffe, Herr Bundespräsident 
Furgler werde Ihnen dartun, dass das, was hier von der 
Mehrheit vorgeschlagen wird, bereits leicht Ober das hinaus
geht, was die Finanzdirektoren noch als tragbar bezeichnet 
haben. Stimmen Sie also nur dann - ich wiederhole mich -
mit der Minderheit, wenn diese Finanzdirektoren hier tat
sächlich eine entsprechende Erklärung abgeben. 
Aber es muss noch jemand anderer an dieses Pult kommen 
und uns den Persilschein ausstellen. Die ursprüngliche 
Lösung betrifft nach Auskunft In der Kommission etwa 
14 000 Unternehmungen. Die vorgeschlagene Lösung der 
Minderheit verdoppelt die Zahl der Unternehmungen, die in 
den Genuss dieser Vergünstigung kommen können. Es han
delt sich dann plötzlich um 30 000 Unternehmungen. Versu
chen wir uns eine Sekunde lang vorzustellen, dass mit einer 
Verdoppelung der Anzahl Berechtigter'der Verwaltungsauf
wand sicher steigt. Es muss nun einer an dieses Pult kom
men und sagen: Jawohl, ich bin für diese zehn Arbeitneh
mer, aber ich mache dann mit, wenn es darum geht, bei
spielsweise zusätzliche Stellen zu bewilligen, weil Irgendje
mand den Vollzug dieser Vorschrift nachher auch gewähr
lelsten muss. 
Ich sage es abermals: Die Absichten von Herrn Kollega 
Spälti sind löblich und gut. Als Konsequenz würde ich ihm 
eigentlich empfehlen, sich mit Nachdruck für die lnnova
tlonsrlslkogarantle einzusetzen. Dann könnten wir gemein
sam das von ihm angestrebte Zlel erreichen. Hier aber- ich 
unterschiebe Ihnen keine unlautere Absicht - könnte sich. 
Ihr Antrag als Torpedo auswirken und unseren Dampfer zum 
Schlingern bringen, und das wollen wir, glaube ich, doch 
verhüten. 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Blocher, Berichterstatter: Beim Artikel 2 geht es in keiner Art 
und Welse um irgendeine bedeutungsvolle Ideologische 
oder andere tiefgreifende Meinungsverschiedenheit. Wo 
man die Grenze ansetzen will, ob bei 5, 10, 20 oder 30 
Beschäftigten, Ist eine Frage, die sich nicht absolut g0ltig 
beantworten lässt. Es ist eine Tatsache, dass - gleichgOltig 
ob Sie In einem Unternehmen viel oder wenig Arbeitsbe
schaffungsreserven bilden -- der administrative Aufwand 
durch die Verwaltung ungefähr gleich gross Ist. Darum kann 
man die Sache auch nicht Ins Extreme treiben. 
Nun ist vom Bundesrat die Zahl 20 vorgeschlagen worden, 
während die Kommission auf zehn gehen möchte. 
Der grössere administrative Aufwand und auch der Steuer
ausfall sind durch die Kantone, Gemeinden und den Bund 
zu bewältigen, und wir sind darauf angewiesen, dass die 
Gemeinden und Kantone mitziehen. Darum hat die Mehrheit 
einen, wenn man so will, salomonischen Vorschlag 
gemacht: «Wir sind grundsätzlich für zehn, aber wir überlas
senden Kantonen einen Entscheidungsspielraum. Wenn die 
Kantone die unterste Grenze bei 20 setzen, dann. soll 20 
gelten·; wenn sie aber bereit sind, auf zehn hinunter zu 
gehen, dann gehen wir auf zehn.» Vielleicht führt der Mehr
heitsantrag dazu, dass es dann gewisse Kantone gibt, die 
ihre Grenze bei 20 setzen, andere bei 1 0; eine gewisse 
Vielfalt wird dann natürlich möglich sein, während beim 
Minderheitsantrag überall die gleiche Lösung gilt. 

M. Couchepln, rapporteur: Je ferai une premiere remarque 
en rappelant que Ja loi n'impose aucune forme Juridique aux 
entreprlses pour qu'elles aient le droit de constituer des 
reserves de crise; cela signifle une certaine forme de liberte 
en la matiere. Ma deuxieme remarque portera sur fa neces
site d'etablir un rapport entre le probleme qui se pose 
actuellement, soit le nombre de salaries dans une entreprise 
autorlsee a constituer des reserves de crise et l'article 4, que 
l'on dlscutera tout a l'heure et qui precise les limites dans 
lesquelles les reserves de crise peuvent ätre constituees. Si 
ces limites sont trop abaissees, on aboutit a des resultats 
tout a fait rldicules. SI une entreprise n'emploie qu'un ou 
deux ouvriers et que l'on ne peut constituer des reserves de 
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crise que jusqu'a concurrence de 10 pour cent des salalres 
annuels au sens de la legislatlon sur l'AVS, cela n'a plus de 
sens. Des lors, il est justlfie de fixer une limite, tout n'est 
qu'une question de rriesure. 
Le Conseil federal a propose de fixer la limite a 20 salarles; 
M. Spältl, pour favoriser les petites entreprises, suggere 
d'abalsser cette limlte a 10 salarles; Ja majorite de la com
misslon, dans un effort de conciliation, propose de s'en 
tenir, d'une maniere generale, a la regle du message, soit au 
chiffre de 20 salaries, en preclsant que les cantons, d'en
tente avec le Conseil federal, peuvent abaisser la limlte a 10 
salaries. En l'occurrence, II convlent de tenir compte aussi 
du probleme cantonal. En effet, en regle generale les can
tons sont appeles a apporter egalement leur contrlbution a 
la constitution de reserves de crise, sous forme d'allege
ments fiscaux, de facilites fiscales, ce qui s'est fait jusqu'a 
maintenant, sous le regime de la loi actuellement en vigueur. 
C'est donc dans la perspective d'une lol pragmatique et pas 
trop bureaucratique que l'on a porte la fimite du nombre des 
salarles a vingt et que l'on n'a pas voulu l'abalsser davan
tage, pour eviter une plethore de dossiers, de cas, dont la 
plupart n'aurait aucune lncidence economlque importante. 

Bundespräsident Furgler: Die vom Bundesrat vorgeschla
gene Begrenzung auf Unternehmen mit mindestens 20 
Arbeitnehmern wurde aufgrund der Ergebnisse des Ver
nehmlassungsverfahrens gewählt. Herr Leuenberger hat 
darauf verwiesen, die Kommissionssprecher haben es deut
lich gemacht. Bereits damals hatten die Wirtschaftsver
bände eine möglichst offene Formulierung des Geltungsbe-
reichs gewünscht. · 
Es geht hier um eine Grenzfrage mit Blick auf die Kantone. 
Die entschiedene Opposition der Mehrzahl der Kantone 
gegen jede weitere Ausdehnung des Geltungsbereichs- fies 
Befürchtung von Steuerausfällen -- veranlasste uns, einen 
mittleren Weg zu suchen, und ich glaube, wir haben ihn 
gefunden. Mit unserem Vorschlag würden Sie 14 000 
Betriebe mit rund½ der Gesamtbeschäftigtenzahl unterstel
len, sonst kommen Sie auf die vorher erwähnten rund 
30 000, also eine namhafte Vergrösserung der Zahl der 
unterstellten Betriebe. 
Im Auftrage der Kommission ist nun das erarbeitet worden, 
was die meisten der Vorredner, die sich für die Kommission 
und nicht für die Minderheit geäussert haben, als durchaus 
vertretbaren Kompromiss bezeichnet haben. Aus der Sicht 
des Bundesrates könnte ich einer solchen Zusprache von 
Kompetenzen an Bundesrat und Kantone gemeinsam 
durchaus zustimmen. Ich glaube nicht, dass das zu Schwie
rigkeiten führen könnte. Im Interesse einer regional ausge
glichenen Reservebildung würden dann die Kantone im 
Einvernehmen mit dem Bundesrat die Grenze bei 10 Arbeit
nehmern ziehen können. Mit anderen Worten, wenn Sie hier 
einen Ausgleich suchen, dann suchen Sie ihn in Richtung 
der Kommissionsmehrheit; dann haben wir keine Schwierig
keiten mit den Kantonen, dann ist es deren eigenes Wollen, 
und das ist für uns alle, die wir mit Arbeitsmarktproblemen 
zu tun haben, auch mit dem Sozialpartnergespräch, viel 
besser, als wenn etwas aufoktroyiert wird, was die Kantone 
nicht gewollt haben. , 
Ich würde Ihnen aus diesem Grunde empfehlen, den Antrag 
der Minderheit abzulehnen und der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Cavadlni 
(zurückgezogen) 

Abs. 1 
•.. darf 30 Prozent ... 
... der Betrag nicht 5000 Franken ... 

Abs.2 
. .. datt 30 Prozent ... 

Art 4 
Proposition de la commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Cavadini 
(retlre) 

Al. 1 
Le versement annuel ne doit pas depasser 30 pou r cent de la 
base de calcul. II dolt Mre d'au moins 5000 trancs. 

Al. 2 
Les reserves ne doivent pas depasser 30 pour cent des 
salalres determlnants annuels au sens de la leglslation sur 
l'AVS. 

Angenommen - Adopte 

ArtS-:-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art 9 
Antrag der Kommission 

Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs. 4 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Villiger, Ammann◄Bem, Blocher, Couchepin, Spälti, Wyss) 
Yorbehältlich Artikel 14 Absatz 2 darf das Reservevermögen 
für Arbeltsbeschaffungsmassnahmen gemäss Artikel 10 
Buchstabe c auch ohne Genehmigung durch das Bundes
amt verwendet werden. 

Antrag Vllllger 
(an Stelle des Minderheitsantrages) Abstimmung - Vote 

, Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

62 Stimmen Das Bundesamt kann auch bei gutem Geschäftsgang das 

Abs. 3, 4 - Al. 3, 4 

Angenommen --Adopte 

Art. 3 

Antrag der Kommission 
Zustimmung Zl!m Entwurf des Bundesrates 

49 Stimmen Reservevermögen freigeben, wenn es für die Entwicklung 
und Verbesserung von Produkten, Verfahren und Dienstlei~ 
stungen verwendet wird, die der langfristigen Sicherung der 
Arbeitsplätze des Unternehmens dienen. 

Art 9 
Proposition de la commlssion 

Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Al. 4 
Ma/orlte 

N 

Rejeter la proposition de la minorite 

Mlnorlte 
(Vllliger, Ammann-Beme, Blocher, Couchepin, Spälti, Wyss) 
Sous reserve de l'article 14, 2" alinea, le placement peut ätre 
affecte a des mesures de relance conformes ä l'article 10, 
lettre c, mäme sans autorisatlon de !'Office federal. 

Proposition Vi/liger 
(en lieu et place de la proposition de minorite) 
Marne lorsque les affaires de l'entreprise sont prosperes, 
l'Office federal peut liberer les placements si ceux-cl sont 
affectes a la mise au polnt et a l'amelioration de prodults, 
procedes ou services propres ä sauvegarder ä long terme 
l'emplol dans ladite entreprise. 

Abs. 1-3 -Al. 1-3 

Angenommen -Adopte 

Abs. 4-A/. 4 

Vllllger: Ich spreche nicht nur zu diesem Artikel, sondern 
auch gleich zum Artikel 14 Absatz 2 gemiiss Minderheit, der 
in einem Inneren Zusammenhang zu diesem Artikel steht. 
Ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem Herrn Bundespräsi
denten nicht In einer grundsätzlichen Meinungsdifferenz 
stehe, sondern dass wir genau die gleichen Intentionen 
haben, nur, trennen sich unsere Ansichten Ober den Weg. 
Es wurde Ihnen eine überarbeitete Formulierung ausgeteilt, 
die den gedruckten Minderheitsantrag ersetzt. Die neue 
Formulierung ist etwas klarer, etwas einschränkender und 
passt damit vielleicht auch etwas besser in die Systematik 
des Gesetzes. Es geht bei diesem Minderheitsantrag darum, 
eine ordnungspolitisch saubere Möglichkeit der Innova
tionsförderung In dieses Gesetz einzubauen und den Unter
nehmen zu ermöglichen, unter Verwendung früherer 
Gewinne neue Produkte zur Sicherung der Arbeitsplätze zu 
schaffen, bevor effektive wirtschaftliche Schwierigkeiten 
eingetreten sind. Den Unternehmen sollen sinnvolle präven
tive Arbeltsbeschaffungsmassnahmen ermöglicht werden. 
Dabei ist dieses Instrument vor allem auf kleinere und mitt
lere Firmen zugeschnitten. Ich darf einige Betrachtungen 
zur Innovation bei den kleineren Unternehmen machen. 
Meistens betreiben diese keine permanente Forschung und 
Entwicklung wie die grossen Unternehmen. Die For
schungs- und Entwicklungsbedürfnisse fallen In unregel
miisslgen Abständen an; sie ziehen sich dann aber auch 
nicht Ober viele Jahre hin. Jn der Praxis kann es sich um 
einen Auftrag an ein Technikum, an eine Hochschule oder 
an ein privatwirtschaftliches Institut handeln, an eine andere 
Firma vielleicht; es kann sich auch um die Herstellung 
eigener Prototypen oder um den Erwerb eines Patentes 
handeln. Dabei können Kosten entstehen, die einen Jahres
ertrag weit übersteigen, so dass die Finanzierung aus dem 
laufenden Ertrag nicht möglich ist. Übrigens weist der 
Bericht des Bundesrates zu den kleineren und mittleren 
Unternehmen ausdrücklich auf diese Situation hin. 
Das Beq0rfnis nach einem solchen Innovationsschub Ist 
nun aber unabhängig von einer wirtschaftlichen Notlage. 
Das Unternehmen wird im Gegenteil versuchen, die 
Entwicklung vor dem Absterben alter Aktivitäten zu realisie
ren. Hier helfen die Arbeitsbeschaffungsreserven nicht, weil 
Artikel 9 für die einzelbetriebliche Freigabe eine akute 
Bedrohung als Voraussetzung vorschreibt. Es wäre deshalb 
zweckmässig, in guten Jahren steuerfreie Rückstellungen 
bilden zu können, diese bei sich bietender Gelegenheit aber 
für Entwicklungen verwenden zu dürfen. Dies wäre in keiner 
Welse eine steuerliche Subvention, denn Forschung und 
Entwicklung Ist ja ohnehin Aufwand, der abzugsfähig ist. Es 
würde also lediglich um einen Steueraufschub gehen, der 
aber recht wirkungsvoll wäre. 
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Nach dem heutigen Steuerrecht sind Rückstellungen für 
genau bezifferbare und mit Sicherheit eintretende Sachver
halte möglich: Prozessrisiken, Arbeitgeberbeiträge, Sozial
versicherung usw., nicht aber für Forschung und Entwick
lung. Die Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven für 
Forschung und Entwicklung ist In diesem vorliegenden 
Entwurf im Grundsatz möglich. Nach Artikel 14 können die 
Reserven steuerfrei gebildet werden, die Einlage wird als 
Aufwand behandelt. Nach Artikel 9 können sie dann für 
einzelne Firmen freigegeben werden mit dem Nachweis, 
dass Schwierigkeiten drohen. Indizien für diese Schwierig
keiten - das wird ausdrücklich erwähnt - können eine 
wesentlich schlechtere Auftrags-, Ertrags- oder Finanzlage 
sein. Nach Artikel 10 Buchstabe c darf das Unternehmen 
dann die Arbeitsbeschaffungsreserven auch für Entwick
lung brauchen. 
Bel der Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserve 
kommt dann aber dle eigentliche steuerliche Entlastung 
zum Zug. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung -
obwohl steuerfr-ei gebildet - kann als Aufwand nochmals 
gewinnmindernd abgebucht werden, was eben dann die 
sogenannte doppelte steuerliche Entlastung mit Subven
tionscharakter darstellt. Der Nachteil dieser Regelung Ist 
der, dass der vorsorgliche Einsatz nicht möglich ist, solange 
das Unternehmen noch keine Schwierigkeiten hat oder sich 
keine abzeichnen, womit die Verwendung gegebenenfalls 
zu spät kommt. 
Nun wäre zugegebenermassen eine uneingeschränkte Frei
gabe der Arbeitsbeschaffungsreserven für Entwicklung 
ohne Vorliegen von Schwierigkeiten nach diesem Gesetz 
wohl nicht zu verantworten. Wegen der zweiten Steuerentla
stung würde das so attraktiv, dass alle Unternehmen For
schung und Entwicklung nur noch so betreiben würden. 
Forschung und Entwicklung würden dann im Prinzip stän
dig staatlich subventioniert. Der modifizierte Minderheitsan
trag schlägt nun eine andere Lösung vor: Auf der einen 
Seite wird die Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserve 
für Entwicklung nicht mehr an das Vorliegen akuter Schwie
rigkeiten gebunden. Auf der anderen Seite wird die Attrakti
vität der Verwendung der Arbeitsbeschaffungsreserven 
gedämpft, indem Im Absatz 2 des Artikels 14 die zweite 
steuerliche Entlastung aufgehoben wird. Man geht also 
praktisch nach dem Prinzip vor: Mehr Freiheit, weniger 
Subvention. 
Es ist eine weitere Einschränkung eingebaut: Die mit den 
Arbeitsbeschaffungsreserven finanzierten Entwickl ungspro
jekte sollen für das Unternehmen Im Hinblick auf die 
Zukunft eine gewisse Bedeutung haben. Sie sollen aus
drücklich der langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze des 
Unternehmens dienen. Damit hat das Bundesamt eine 
Grundlage für die Beurteilung von Anträgen in bezug auf die 
Bewlllig1mg. Der wirtschaftliche Sinn des Antrages ist also, 
dass aus dem Gewinn nach dem Eichhörnchen-Prinzip steu
erfreie Rückstellungen gebildet werden können, die bei 
schubweisem Bedarf für Entwicklungsvorhaben wiederum 
Verwendung finden. Damit wird der erwähnten Erfahrungs
tatsache der schubweisen Bedürfnisse für Entwicklung bei 
kleinen Unternehmen Rechnung getragen. Ein Missbrauch 
ist nicht möglich, denn das Bundesamt muss eine Bewilli
gung erteilen. Es liegt keine Steuersubvention mehr vor, und 
es wird in Artikel 13 der übliche Verwendungsnachweis 
gefordert. 
Praktisch würde die Operation so ablaufen, dass das Unter
nehmen mit der Bewilligung des Bundesamtes einen Persil
schein - wie das genannt worden ist- erhält, auf dem auch 
gerade die steuerliche Behandlung zuhanden der Steuerbe
amten vermerkt werden kann. Der Aufwand für Forschung 
und Entwicklung würde In der Erfolgsrechnung wohl abge
zogen, indessen auf der Ertragsseite die Reserveposition 
steuerwlrksam aufgerechnet. Es handelt sich also um einen 
Steueraufschub, nicht um ein Steuergeschenk. 
Man hat nun gegen diese Idee in der Kommission dreierlei 
Einwände vorgebracht, auf die Ich kurz eingehen möchte. 
1. Es fehle die Verfassungsgrundlage. Es ist richtig, dass •· 
dieser Vorschlag ein strukturelles Element enthält. Dieses 
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struktureHe Element ist aber generell in der Möglichkeit der 
elnzelbetrieblichen Freigabe im Gesetzesvorschlag enthal
ten. Ich zitiere die Botschaft, Seite 54: «Die Arbeitsbeschaf
fungsreserven sollen bis zu einem gewissen Grade auch für 
die Erzielung strukturpolitischer Effekte eingesetzt werden 
können.» 
Es handelt sich ja um eine wirkungsvolle Präventivmass
nahme zur Verhinderung des Verlustes an Arbeitsplätzen, 
was im Konjunkturartikel ausdrücklich vorgesehen Ist. 
Zudem sind im berichtigten Antrag, der restriktiver gefasst 
wurde als der gedruckte, die Arbeitsbeschaffungsreserven 
nach wie vor vom Unternehmen unkündbar. 

2. Es wurde eingewendet, dieser Vorschlag gefährde die 
Wirksamkeit des Gesetzes. Es bestehe die Gefahr,· dass die 
Unternehmen diese Reserven nur noch für Forschung und 
Entwicklung brauchen würden, und zwar in nicht vorherseh
barem Ausmasse, so dass bei einem Konjunktureinbruch die 
kritische Manö_vriermasse nicht mehr zur Verfügung stünde. 
Nach meiner Uberzeugung ist das Gegenteil der Fall. Wer 
ständig Forschungs- und Entwicklungsauslagen hat, wird 
dieses Instrument nicht benutzen, da er keinen Vorteil hat, 
weil er die Aufwendungen ohnehin abziehen darf. Zudem 
werden auch nicht alle gleichzeitig dieses Instrument benut
zen. Die einen werden ständig Reserven bilden, andere 
werden Reserven benutzen, und nach allen Gesetzen der 
Wahrscheinlichkeit werden ständig grössere Bodensätze an 
solchen Reserven unbenutzt vorhanden sein. Am wichtig
sten Ist aber, dass mit diesem Instrument die Attraktivität der 
BIidung von Arbeitsbeschaffungsreserven in den Unterneh
men erheblich erhöht würde. Wenn man nämlich weiss, 
dass man nötigenfalls diese Reserven auch ohne Vorliegen 
einer Notlage verwenden kann, wird man sie viel eher bil
den, und das könnte das gesamte Volumen der freiwillig 
gebildeten Reserven erheblich steigern, so dass im Endef
fekt eine Erhöhung der Manövriermasse resultieren würde. 

3. Ernster ist der dritte Einwan~. der steuerrechtliche: Nach 
diesem Gesetz - das ist eine etwas trockene Materie, aber 
sie Ist wichtig - sind die Arbeitsbeschaffungsreserven steu
errechtlich versteuerten offenen Reserven gleichgestellt. Bei 
der Auflösung würden sie aber nach meinem Antrag nicht 
mehr als offene Reserve behandelt, sondern wie steuerfrei 
gebildete Rückstellungen. Administrativ - ich habe mich 
erkundigt - Ist diese Sonderbehandlung bei der Auflösung 
indessen durchaus zu bewältigen. Der Steuerbeamte hat 
keine Probleme, vor allem, weil er auf dem erwähnten Persil
schein sieht, wie er sie behandeln muss. 

Die steuerliche Problematik liegt im Gesetzentwurf an sich. 
Die Behandlung der Reserven als steuerfrei gebildete ver
steuerte Reserven ist das, was Steuersachverständige In den 
Kantonen als Sündenfall bezeichnen. Daher rührte auch der 
Widerstand der Kantone. Ich habe mich mit einigen Fachleu
ten aus wichtigen Kantonen eingehend über diese Proble
matik unterhalten. Vielleicht wäre ein Teil des Widerstandes 
der Kantone abzubauen gewesen, wenn man die Reserven 
statt a.ls versteuerte Reserven als steuerfreie Rückstellungen 
behandelt hätte, die man nach dem Tessiner Modell, das 
sich bewährt hat, nach erfolgter Freigabe ohne Steuerfolgen 
den eigenen Mitteln des Unternehmens hätte zuschlagen 
können. In dieses System würde der Antrag noch weit idea
ler passen. 
Für die Unternehmen würde daraus lediglich der minime 
Nachteil entstehen, dass die Reserven nicht dem Verhältnis
kapital zugeschlagen würden. Die Kantone hingegen hätten 
einen kleinen steuerlichen Vorteil. In unserer Kommission 
wurde meines Erachtens - und ich nehme mich hier an der 
eigenen Nase-diese Problematik wahrscheinlich nicht ein
gehend genug diskutiert, und ich hoffe, dass sich der Stän
derat damit eingehender befassen wird. 
Ich darf zusammenfassen: Der Minderheitsantrag schafft die 
Möglichkeit, dass Unternehmen noch in guten Zeiten und 
damit noch frühzeitig genug schubweise anfallende 
Entwicklungsprojekte mit Gewinnen früherer Perioden 
finanzieren können. Damit würde ein sinnvolles Instrument 
zugunsten der Strukturanpassung geschaffen. Wegen der 

zusätzlichen Flexibilität würde die Attraktivität zur Bildung 
von Arbeitsbeschaffungsreserven erheblich gesteigert. Da 
die Steuern dem Unternehmen nicht geschenkt, sondern 
lediglich aufgeschoben werden, ist das Instrument ord
nungspolltisch unverdächtig; administrativ und steuerrecht
lich ist es nicht schwieriger als das Gesetz an sich. Zudem 
hätte der Antrag In bezug auf die Abgrenzung zwischen 
Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind und anderen, 
gewisse Vorteile. Mit Sicherheit wird wegen des Subven
tionscharakters der zweiten steuerlichen Entlastung das 
Bundesamt. auch in Grenzfällen, sehr häufig unter Druck 
gesetzt werden, das Reservevermögen einzelbetrieblich frei
zugeben. Das kann zu heiklen Ermessensentscheiden füh
ren. Die Kantone fürchten ausdrücklich eine grosszügige 
Praxis des Bundesamtes in bezug auf die Definition von 
Schwierigkeiten von Unternehmen; Eine gosszOglge Aus
nOtzung dieses Ermessensspielraumes des Bundesamtes 
könnte Breschen mit recht unkontrollierbaren Folgen in 
unsere Steuersysteme schlagen. Solche Grenzfälle könnten 
nun mit Hinweis auf die Möglichkeit dieses Minderheitsan
trages entschärft und steuerlich unbedenklich erledigt wer
den, denn damit würde der zu weiten Auslegung des 
Begriffs der «Bedrohung durch Schwierigkeiten» ein Riegel 
geschoben. 
Ich bin überzeugt, dass dieser Antrag wirtschaftlich sinnvoll 
und nützlich sowie steuerrechtlich unbedenklich und bewäl
tigbar ist. 
Ich bitte Sie um Zustimmung. 

~mann-Bern: Die individuelle Freigabe der Reserven ist 
ohne Zweifel als wesentliche Verbesserung zu werten. Vor
aussetzung dafür sind drohende Beschäftigungsschwierig
keiten für eine einzelne Unternehmung nach Artikel 9. Das 
wäre an sich klar, wenn nicht der Absatz 4 dieses Artikels 
diesen Zeitpunkt recht klar umschreiben und begrenzen 
würde. Wenn wirklich offensichtliche Anzeichen für Schwie
rigkeiten wegen wesentlich verschlechterter Auftrags-, 
Ertrags- oder Finanzlage vorhanden sind, ist es mit absolu
ter Sicherheit zu spät, diese Reserven für die Zwecke nach 
Artikel 10 Buchstabe c noch freizugeben. Es sollte deshalb 
unbedingt diese Möglichkeit geschaffen werden, dass die 
Arbeitsbeschaffungsreserven wirklich auch sinnvoll für die 
Forschung, Entwicklung und Verbesserung der Produkte 
eingesetzt werden können. Es braucht in der Regel sehr viel 
Zeit, bis ein kommerziell nutzbares Produkt geschaffen wor
den ist. Deshalb ist sehr viel Einblick in die speziellen Markt
verhältnisse erforderlich, um wirklich beurteilen zu können, 
wie lange ein bestimmtes Produkt noch gefragt und konkur
renzfähig sein wird. Die Unternehmung sollte aus diesen 
Gründen auch dann Antrag auf Auflösung der Reserven 
stellen können, wenn eine solche Entwicklung vom Unter
nehmer angenommen werden muss. 
Es ist durchaus denkbar, ja fast normal, dass sich diese 
Entwicklung momentan weder In der Auftragslage noch im 
Ertrag feststellen lässt, denn diese hinken sowieso den 
Ereignissen immer etwas nach. Der Fiskus muss ja nicht 
befürchten, dass diese Möglichkeit missbraucht wird, da ja 
auch hier das Bundesamt das letzte Wort hat, bevor eine 
Reserve freigegeben wird. Es ist deshalb nicht mit einem 
Missbrauch zu rechnen, weil ja auch mit einem neuen 
Absatz 2 in Artikel 14 eine doppelte Steuerbefreiung, wie 
dies für die anderen Fälle vorgesehen ist, wegfallen soll. 
Herr-Bundespräsident ·Furgler hat alle darauf aufmerksam 
gemacht. was die Innovation für die Zukunft unserer Wirt
schaft und unserer Arbeitsplätze bedeutet. Hier bietet sich 
uns eine weitere sinnvolle, erfolgversprechende Möglich
keit, diese Innovationstätigkeit bestmöglichst zu fördern. 
Gerade all jene, welche sich mit Überzeugung für die Inno
vationsrisikogarantie einsetzen, sollten hier mithelfen, jenes 
Instrument sinnvoll zu ergänzen. Auf diesem Gebiet kann 
man ja wirklich nicht zuviel tun. 
Wie Sie meinem ersten Votum zum Obligatorium entneh
men konnten, habe ich sehr grosse Bedenken, dass dieses 
wohlgemeinte Instrument nicht den erwarteten Erfolg brin
gen wird. Hier haben wir eine Möglichkeit. dieses neue 
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Instrument wesentlich attraktiver zu gestalten. Wenn der 
Entschluss gefasst wird, von diesen steuerbegünstigenden 
Möglichkeiten Gebrauch zu machen, hat man ja noch keine 
Ahnung, wann und für was diese Reserven dereinst verwen
det werden müssen. Wenn das Gesetz auch diese erweiterte 
Möglichkeit bieten kann, wird es ganz bestimmt viel leichter 
sein, sich für diese Art der Reservebildung zu entscheiden. 
Gerade die ungewissen Auflösungsmöglichkeiten hielten 
die Unternehmungen davon ab- und werden es ohne diese 
Erweiterung auch weiterhin tun -, von diesem Instrument 
Gebrauch zu machen. 
Ich bitte Sie deshalb im Interesse dieses guten Gesetzes, 
den Minderheitsantrag Villlger nachhaltig zu unterstützen. 

Fischer-Sursee: Der Vorschlag von Herrn Villiger hat etwas 
Bestechendes. Er ist zweifelsohne wesentlich besser als der 
erste Vorschlag der Minderheit. Ich bedaure nur, dass diese 
Idee nicht schon In der Kommission zur Sprache kam, denn 
Ich bin im Augenblick etwas überfordert, diesen Antrag in 
der ganzen Tragweite zu erfassen und zu überblicken. 
Obschon Ich für den Antrag Sympathien habe, möchte ich 
auf folgende Probleme hinweisen: 
An und für sich sollte nach meiner Meinung Artikel 9 schon 
genügen, um die Reserven rechtzeitig für die Forschung 
freigeben zu können. Es heisst zwar dort «drohen einem 
Unternehmen Schwierigkeiten». Diese Schwierigkeiten 
kommen aber in der Regel nicht Ober Nacht, sondern zeich
nen sich längerfristig ab. Deshalb kann ein Unternehmen, 
das seine Ansichten aufmerksam verfolgt, rechtzeitig erken
nen, dass gewisse Probleme entstehen könnten. Es könnte 
dann steuerfrei diese Reserven beim Bundesamt abrufen. 
Das Ist der eine Punkt. 
Der zweite Punkt - darin sehe ich eine der Hauptschwierig
keiten - ist: Es liegt nun im freien Ermessen des Bundesam
tes, ob es diese Reserven freigeben will oder nicht. Es kann, 
wenn es will, es muss aber nicht, wenn es nicht will. Da 
haben wir jetzt natürlich eine völlige Willkürherrschaft auf
gebaut. Beim Bundesamt haben Sie keinen Rechtsan
spruch, dieses Begehren durchzusetzen. Es muss nicht ein
mal begründet werden, weil es ein völlig freies Ermessen ist. 
Das scheint mir störend zu sein. 
Der dritte Punkt, der problematisch ist: Die Unternehmung 
hat es natürlich in der Hand, hier nun gewisse Steuerplanun
gen zu machen. In einem guten Jahr mit hohem Gewinn legt 
sie möglichst hohe Reserven an und hat dann den Vorteil, 
dass sie bei der hohen Steuerprogression vom Steuersatz 
profitiert. In einem schlechten Jahr löst sie diese Reserven 
auf und profitiert wieder vom kleinen Progresslonssatz. 
Die Hauptschwierigkeit, die entstehen könnte- Herr Villlger 
hat es angezogen, aber Im umgekehrten Sinn-, betrifft die 
Grenzfälle. Ist die Frage offen, ob Gefahren bereits drohen 
oder der Geschäftsgang gut Ist, Ist es, wie Herr Villiger sagt, 
dem Bundesamt eher möglich, die Reserven freizugeben, 
weil sie dann nachträglich versteuert werden. Das Bundes
amt kann aber auch versucht sein, umgekehrt zu argumen
tieren: Wir geben die Arbeitsreserven nicht frei; es geht 
noch nicht so sch lacht, dass du sie jetzt schon benötigst. Du 
kannst sie haben, aber du musst sie versteuern. Das kann 
sich somit als Bumerang für die Unternehmung erweisen. 
Ich möchte einfach auf diese Schwierigkeit hinweisen, dass 
mit dem·Antrag ungelöste Probleme verbunden sind. 
Ich welss nicht, was richtig ist. Ich weise noch auf eines hin: 
Mit dieser Möglichkeit, auch in besten Jahren Reserven 
freizugeben, handeln wir etwas zweckwidrig. Wir gehen am 
Zweck dieses Gesetzes vorbei. Wir entleeren in den besten 
Jahren die Reserven, die dann im entscheidenden Moment 
nicht mehr vorhanden sind. Herr Vllliger, wir alle, die in der 
Industrie tätig sind, wissen, dass Forschung und Entwick
lung bei gutem Geschäftsgang aus dem Cash-flow finanziert 
werden. Wir wissen auch, Herr Vllliger, dass die Mehrzahl 
der Forschungsprojekte daneben geht und dass ausser Spe
sen nichts gewesen ist. Wenn man nun Reserven, die für 
schwierige Zeiten zurückgestellt werden, so frühzeitig 

schon auflösen kann, kommt das einer gewissen Zweckent
fremdung gleich. 
Ich bedaure, dass wir dieses ganze Problem in der Kommis
sion nicht eingehend besprechen konnten und wollte Sie 
auf diese Problematik hinweisen. 

Frau Uchtenhagen: Ich war nicht in der Kommission und 
habe also die ganze Diskussion nicht verfolgt. Ich habe aber 
jetzt vor allem der Begründung von Herrn Villiger zugehört. 
Einen Teil meiner Bedenken hat nun Herr Fischer bereits 
dargelegt, aber Ich habe noch eine andere Frage: 
Im Prinzip wäre es sicher richtig, wenn wir Möglichkeiten 
schaffen würden, dass in bestimmten Fällen Reserven 
gebraucht werden könnten für Forschung und Entwicklung, 
wenn das langfristig die Unternehmung sichert. Mit diesem 
Prinzip bin Ich einverstanden. Aber, Herr Villiger, Sie formu
lieren gar nicht dieses Prinzip. Sie hätten sagen müssen, 
dass Reserveve_rmögen freigegeben werden können für For
schung und Entwicklung, wenn das der langfristigen Siche
rung der Arbeitsplätze dient. Ich weiss nicht, wieso Sie das 
nicht sagen. So, wie Ihr Antrag formuliert ist. kann man 
schlicht und einfach alles machen. Sie können neue Maschi
nen kaufen, neue Anlagen; Sie können investieren, Sie kön
nen sogar Marketing-Konzepte einkaufen oder entwickeln 
lassen. Dann brauchen wir keine Reserven für schlechte 
Zeiten, wenn man für die normale Unternehmenspolitik die 
Reserven heranziehen kann. Man müsste das schon so 
machen, dass es gerechtfertigt wäre. 
Eine weitere Bemerkung: Offensichtlich, Herr Villiger, sehen 
Sie, wie wichtig Innovative Forschung und Entwicklung 
sind. Ich bin deshalb erstaunt, dass Sie bei der Finanzierung 
solcher Innovationen nicht mitmachen können, wie das das 
Volkswirtschaftsdepartement ebenfalls vorschlägt. 

Blocher, Berichterstatter: Dieser Antrag hat der Kommission 
in dieser Form nicht vorgelegen. Er Ist aber dem Minder
heitsantrag auf der Fahne ähnlich. Ich bin der Auffassung, 
dass dieser Antrag Villiger für die Unternehmen an sich eine 
wünschbare Sache ist. Wir würden eigentlich gerne Reser
ven bilden, diese aber dann erst viel später, wenn wir sie 
brauchen, versteuern. 
Wenn ich jedoch zum Beispiel unser Unternehmen 
anschaue, muss ich Ihnen sagen, dass wir nie etwas im 
Bereich der Entwicklung und der Verbesserung von Produk
ten, Verfahren oder Dienstleistungen tun, das nicht der 
langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze des Unterneh
mens dient. Jede Forschung, jede Entwicklung, alles, was 
wir hier tun, dient natürlich der langfristigen Sicherung der 
Arbeitsplätze. Normalerweise müssen wir das aus dem 
erwirtscl'lafteten Ertrag des Jahres berappen. 
Mit der vorgeschlagenen Lösung kann man in guten Jahren 
Forschung und Entwicklung betreiben und zudem Arbeits
beschaffungsreserven bilden und sie dann irgendeinmal, 
wenn man weniger Ertrag hat, auflösen und das als Aufwand 
versteuern. Man wird die Reserven natürlich dann auflösen, 
wenn es keine Steuern zu bezahlen gilt, weil der Ertrag 
kleiner ist. Dieser Antrag sprengt den Rahmen dieses Geset
zes, nämlich die Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven 
im eigentlichen Sinne. Man kann nämlich immer sagen: Ich 
entwickle, verbessere Produkte, Verfahren und Dienstlei
stungen, die der langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze 
des Unternehmens dienen. Von der Stossrichtung, der allge
meinen Wirtschaftpolitik her, würde Ich sagen, wäre das 
richtig, aber nicht innerhalb dieses Gesetzes. 

M. Couchepln, rapporteur: La majorite de la commlssion 
manifeste une certaine sympathie a l'egard de cette proposi
tlon mais vous invite cependant a la rejeter pour la raison 
suivante. 
L'objectif vise par la loi, en vertu de l'article constltutionnel, 
est de creer un Instrument qui permette de modifler le cours 
de la conjoncture en cas de besoin, de constituer des 
reserves en temps de vaches grasses pour las utiliser en 
temps de vaches maigres. Or, si l'on admettalt la proposltion 
de M. Villlger, on denaturerait ces reserves, on en ferait une. 
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sorte d'instrument de planlflcatlon flnanciere. En effet, 
toutes les depenses consacrees au developpement et a 
l'amelloratlon des produits, autrement dit a la recherche, 
permettent toujours, a long terme, de sauvegarder les 
emplols et la vle de l'entreprise. 
Par consequent, la proposltion presentee par M. Villiger, si 
elle etait acceptee, clonnerait la possiblllte d'utiliser en tout 
temps et a des flns de recherche, les reserves de crise qui 
dolvent ötre affectees a la reconquäte de l 'investissement et 
non servlr d'instrument de planiflcation financlere. 
Cette proposition ne va pas dans le sens de l'article constitu
tionnel qul est a la base de cette lol. Nous vous recomman
dons donc de la rejeter.· 

Bundespräsident Furgler: Der Antragsteller erhofft sich eine 
Attraktlvitätsstelgerung und damit eine grössere Wirksam
keit des Instrumentes. Ich persönlich habe nach sorgfälti
gem Zuhören und n·ach Vergleich der beiden Texte mit dem 
Kommissionspräsidenten und dem Rapporteur welscher 
Zunge, mit Frau Uchtenhagen den Eindruck, dass wir uns 
hier In eine Grauzone bewegen, die keine Attraktivitätsstei
gerung bringt, sondern die uns mit Blick auf das Ziel der 
Arbeitsbeschaffungsreserven entgegen der eigentlich~n 
Zielvorstellung von Herrn Villiger selbst in eine falsche Rich
tung führt. 
Ich darf daran erinnern, das wir eine sehr liberale steuer
rechtliche Erfassung der Forschungs- und Entwicklungsko
sten haben. Ich darf aber auch darauf hinweisen, dass mit 
der von Herrn Viltiger vorgeschlagenen Fassung die Ver
wendung der Reserven nicht nur für Forschung und 
Entwicklung, sondern ganz generell für Verbesserung von 
Produkten, Verfahren und Dienstleistungen möglich würde. 
Diese Umschreibung schliesst auch diesen Zwecken die
nende Investitionen mit ein. 
Was Ich nun fürchte, wären die Abgrenzungsprobleme. Ich 
erinnere Sie an alles, was Sie bei der Behandlung anderer 
Vorlagen jeweils einbrachten, wenn eine Instanz unserer 
Verwaltung solche Überprüfungen vornehmen musste. Wie 
wollen Sie hier die von Herrn Villiger geäusserten Betrach
tungen eindeutig In die Tat umsetzen? Die Norm ist diesbe
züglich zu wenig prägnant. Ich empfinde die Abgrenzungs• 
probleme nicht als gelöst. Das spürten Sie sogar aus dem 
sehr wohlwollenden, suchenden Votum von Herrn Fischer. 
Wenn aber schon jetzt, im Moment, wo wir ein Gesetz 
erlassen, ein Abgrenzungskriterium von uns allen nicht als 
eindeutig und klar empfunden wird, dann ziehe ich es doch 
vor, wenn wir bei der Fassung des Bundesrates bleiben. 
Bitte vergessen Sie auch nicht, wenn Sie entscheiden, dass 
man die ratio legis eingebracht hat in dieses Gesetz: Schaf
fung von Arbeltsbeschaffwngsreserven. Nur so weit die vor
geschlagene Steuerbefreiung diesem Zwecke dient, ent
•Sprlcht sie dem verfassungsrechtlichen Auftrag. Mit anderen 
Worten, es ist zu wenig klar. 
Bitte bleiben Sie beim Antrag des Bundesrijtes und der 
Kommlssi.onsmehrhelt. 

Präsident: Mit der Abstimmung über den Antrag Villiger zu 
Artikel 9 entscheiden Sie auch Ober den Antrag zu Artikel 14 
Absatz 2. 

Abstimmung -- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Villiger 

Art. 10 und 11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 10 et 11 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -- Adopte 

62Stimmen 
54Stimmen 

Art. 12 
Antrag der Kommission 

Titel 
Übertragung der Arbeitsbeschaffungsreserven im Konzern 

Abs. 1 
Mit Zustimmung des Bundesamtes kann ein Unternehmen 
sein Reservevermögen bei einem anderen unter einheitli
cher Leitung stehenden inländischen Unternehmen einset
zen. Dabei ist auf die unterschiedliche wirtschaftliche 
Entwicklung der einzelnen Gebiete des Landes Rücksicht zu 
nehmen. Das Bundesamt hört zuvor die betroffenen Kan
tone an. 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Streichen 

Art. 12 
Proposition de la commission 

Tltre 
Utilisatlon des reserves dans un groupe de societes 

Al. 1 
Avec l'assentiment de !'Office federal, une entreprise peut 
affecter le pfacement au financement de mesures de relance 
dans une autre entreprise suisse sous direction unique. II 
sera tenu compte des disparltes dans le devefoppement 

. economique des diverses reg Ions du pays. Avant de prendre 
sa decision, !'Office federaf consultera les cantons Inte
resses. 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al. 3 
Biffer 

Angenommen -- Adopte 

Art.13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Proposition de la commlssion 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenommen -- Adopte 

Art. 14 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Villlger, Ammann-Bern, Bfocher, Couchepin, Späfti, Wyss) 

Abs. 2 
.•. Reinertrag gebildet werden. Ausgenommen sind Arbeits
beschaffungsrese"'en, die gemäss Artikel 9 Absatz 4 ver
wendet wurden. Diese sind steuerrechtllch den Rückstellun
gen gleichgestellt. 

Art. 14 
Proposition de la commission 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Vilfiger, Ammann-Seme, Blocher, Couchepln, Spälti, Wyss) 
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Al.2 
... beneflce net lmposes. Sont exclues les reserves de crise 
utilisees conformement a l'article 9, 4• allnea. En matlere 
fiscale, celles-ci sont asslmilees aux provislons. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit (siehe Entscheid 
bei Art. 9 Abs. 4) 
Adopte selon la propositlon de la majorite (voir decision a 
l'art. 9 al. 4) 

Art.15-18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

6. Abschnitt, Titel,' Art. 19-24 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Couchepin, Ammann-Bern, Blocher, Csndaux, Cavadlni, 
Hösli, Spälti, Villiger, Wyss) 
Streichen 

' 

Sectlon 6, tltre, art. 19-24 
Proposition de la commlssion 

Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Couchepln, Ammann-Berne, Blocher, Candaux, Cavadini, 
Hösll, Spältl, Vllliger, Wyss) 
Blffer 

Frau Spoerry: Nachdem der Antrag auf Streichung des 
Obligatoriums abgelehnt wurde, machen wir nun mit dem 
6. Abschnitt des vorliegenden Erlasses ein Gesetz auf Vor
rat Dieses Gesetz auf Vorrat ist gemäss Artikel 1 Absatz 3 
nach dem WIiien der Mehrheit In diesem Saal dann, wenn es 
in Kraft treten soll, dem Referendum entzogen. Die Argu
mente für den Ausschluss des Refrendums gehen dahin, 
dass man die Ausgestaltung des zukünftigen Gesetzes 
kenne, und wenn einem diese nicht passe, so könne man 
heute wegen des geplanten Obligatoriums das Referendum 
gegen das vorliegende Gesetz ergreifen. Diese Begründung 
mag rechtlich richtig sein; politisch befriedigt sie keines
wegs. Zwar Ist das zukünftige Obligatorium im heute vorlie
genden Erlass umrissen. Wichtige Voraussetzungen sind 
jedoch nicht bekannt. So ist der Zeitpunkt der Inkraftset
zung unbestimmt, und damit sind die dannzumaligen wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen nicht bekannt. Auch 
Bundesrat und Parlament können die Unternehmen nicht 
mit einem Bundesbeschluss zu einer guten Ertragslage ver
pflichten. 
Zudem ist das Obligatorium mit einem beachtlichen Spiel
raum für Ausnahmeregelungen für ganze Branchen oder 
einzelne Betriebe ausgestattet. Wie diese Ausnahmen 
dannzumal einmal gehandhabt werden sollen, wissen die 
Betroffenen nicht. Es bleiben also Im heutigen Zeitpunkt 
trotz der vorliegenden Regelung gewichtige Fragen unbe
antwortet. Das Argument, die Betroffenen hätten ja heute 
die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen, sticht nicht. 
Der Teil des Gesetzes, der zuerst In Kraft tritt, Ist dank der 
Frelwllligkelt nicht geeignet, mit einem · Referendum 
bekämpft zu werden. Das Referendum wäre ein Referendum 
auf Vorrat, analog zur Tatsache, dass wir eine Gesetzge
bung auf Vorrat machen. Das Referendum würde sich 

gegen ein Obligatorium richten, das in der Zukunft mögli
cherweise einmal Platz greift, von dem man aber heute noch 
hoffen kann, dass es nicht Gesetz wird. 
Daraus wird klar, dass die Anlage des jetzt vorliegenden 
Gesetzes so geschickt ist, dass das Referendum de facto 
nicht nur in der Zukunft, sondern, genau besehen, auch 
heute ausgeschlossen wird. Dies Ist politisch in höchstem 
Masse unbefriedigend. Es sind ja nicht nur bestimmte Fir
men, die von einem Obligatorium betroffen werden; es sind 
auch die Kantone, denen man mit dem Obligatorium In der 
Zukunft Steuerausfälle verordnet, ohne dass sie sich dage
gen wehren können. 
Aus all diesen Gründen hoffe ich, dass der Ständerat sich 
diese Problematik nochmals gründlich überlegt und sich 
dann, wenn auch er sich nicht dazu durchringen kann, das 
Obligatorium In diesem Gesetz zu streichen, wenigstens 
dazu entschliesst, den allfälligen zukünftigen Bundesbe
schluss nicht dem Referendum zu entziehen. Das Unbeha-

. gen gegen dieses Gesetz, das in hohem Masse vorhanden 
ist.welches sich aber aus den obengenannten Gründen im 
heutigen Zeitpunkt kaum zu einem Referendum verdichten 
kann, würde damit abgebaut. 

Bundespräsident Furgler: Wir führen die dritte Debatte Ober 
das Obligatorium. Ich begreife, dass mit Frau Spoerry man
che Mitglieder des Nationalrates dieses Obligatorium In der 
vorgelegten Form immer noch nicht wollen. Aber Ich 
möchte Ihnen, ohne lange zu werden, in Erinnerung rufen: 
Wir entscheiden heute nicht Ober das Qbligatorium, und die 
volle Entscheidfreiheit bleibt beim Nationalrat und beim 
Ständerat. Das sind die vom Volk gewählten Instanzen. 
Wenn also in Zeiten, wo nach dannzumaliger Auffassung 
des Bundesrates ein Obligatorium sich als sinnvoll erweisen 
sollte, das Parlament angesprochen wird, vermag ich bei 

. voller Respektierung unserer demokratischen Institutionen 
keinen Missbrauch der Macht, weder von selten des Bun
desrates noch von selten des Parlamentes, zu erkennen. Ich 
glaube, es geht schlicht und einfach darum, logisch zwin
gend nach Artikel 31 quinqules Absatz 2 BV und dem dort 
enthaltenen Auftrag an Sie und an uns mit Blick auf die 
Arbeitsbeschaffungsreserven etwas zu tun und dabei auch 
jemanden zu verpflichten, diese Reihe von Massnahmen so 
vorzubereiten, dass sie dannzumal In unsere wirtschaftliche 
Landschaft passen. Sicher kann Ich nur eines sagen: dass 
diese Frage in den ständerätllchen Beratungen erneut eine 
sehr grosse Rolle spielen wird. 

Angenommen gemässAntrag der Mehrheit (siehe Entscheid 
bei Art. 9 Abs. 4) 
Adopte selon la proposition e la majorite (voir decislon ä 
l'art. 9 al. 4) 

Art. 25 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum En~urf des Bundesrates 

Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

M. Bonnard: Je voudrais poser une question a M. le presl
dent de la Confederatlon. 
J'interprete l'article 26 en ce sens que la commisslon de 
recours ne statue pas deflnitivement et1que par consequent 
le recours au Tribunal federal demeutf ouvert. Partagez
vous mon avls, Mons\eur le president? Si tel est bien le cas, 
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je vous serais reconnaissant de le dire. a la · tribune, de 
manl~re a ce que cela figure au Bulletin officiel. 

Bundespräsident Furgler: Zweite und letzte Beschwerdein
stanz ist das Bundesgericht. Überall dort, wo ein Rechtsan
spruch auf eine Bewilligung besteht, können Verfügungen 
mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bis nach Lausanne 
zum Bundesgericht als letzter Instanz weitergezogen wer
den. Die Beschwerdefrist beträgt, wie Sie wissen, 30 Tage. 
Demzufolge Ist dieser Rechtsmittelweg absolut klar und 
gewahrt. 
Ich darf Sie daran erinnern, dass insbesondere Verfügungen 
über die Elnzelfrelgabe, Übertragung der Arbeitsbeschaf
fungsreserven im Konzern und den Verwendungsnachweis 
angefochten werden können. Also all diese Problemfülle 
kann in den Instanzenweg, der in Lausanne endet, einge
bracht werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 
Antrag der Kommission 

Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Couchepl_n, Ammann-Bern, Blocher, Candaux, Cavadini, 
Hösll, Spältl, VIUiger, Wyss) 

Abs. 1 
Streichen 

Abs. 2-5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 27 
Proposition de la commlsslon 

Ma/orlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Mlnorlte 
(Couchepln, Ammann-Berne, Blocher, Candaux, Cavadini, 
Hösll, Spältl, Vllliger, Wyss) 

Al. 1 
Biffer 

Al. 2-5 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen gemliss Antrag der Mehrheit (siehe Entscheid 
bei Art. 1) 
Adopte selon la propostlon de Ja ma/orite (voir decision a 
l'art. 1"') 

Art. 28--30 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 31 
Antrag der Kommission 

Art. 5 Abs. 1 Bst. e 
... Arbeitsbeschaffungsreserven auf eine andere, unter ein
heitlicher Leitung stehende inländische Aktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft 
übergehen. 

Art. 31 
Proposition de /a commlssion 

Art. 5 al. 1 /et. e 
Les reserves transferees a une autre soclete anonyme, 
societe a responsabillte Jimitee ou a une soclete cooperatlve 
sulsse sous directfon unique conformement a ... 
Angenommen - Adopte 

Art. 32 und 33 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 32 et 33 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

65Stimmen 
35Stlmmen 


